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I.  Einleitung 
 
Gemäß § 53 Abs. 1 der Kreisordnung NRW (KrO NRW) in Verbindung mit § 95 der 
Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und § 37 der Gemeindehaushaltsverordnung 
NRW (GemHVO NRW) hat der Kreis Heinsberg zum Schluss eines jeden Haus-
haltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haus-
haltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Krei-
ses vermitteln und ist zu erläutern. 
 
Der Jahresabschluss besteht aus  
 
- der Ergebnisrechnung, 

- der Finanzrechnung, 

- den Teilrechnungen, 

- der Bilanz und dem Anhang. 

Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 48 GemHVO NRW beizufügen. 
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II. Die Ergebnisrechnung 

 

Ergebnis des  
Vorjahres 

€ 

Fortgeschrie- 
bener Ansatz 

des 
Haushaltsjahres 

€ 

Ist-Ergebnis 
des 

Haushaltsjahres 
€ 

Vergleich: 
Ansatz / Ist  

(Sp. 4 ./. Sp 3) 
€ 

  2017 2018 2018 2018 

1 2 3 4 5 

1   Steuern u. ähnl. Abgaben 4.061.004,56 3.800.000,00 2.486.169,45 -1.313.830,55 

2   Zuwendungen u. allgemeine   
     Umlagen 

210.972.679,16 224.287.571,99 219.805.251,97 -4.482.320,02 

3   Sonstige Transfererträge 15.099.086,57 14.784.738,86 15.617.444,48 832.705,62 

4   Öffentlich-rechtliche  
     Leistungsentgelte 

34.022.882,01 34.100.086,10 33.383.202,40 -716.883,70 

5   Privat-rechtliche  
     Leistungsentgelte 

5.051.627,48 5.053.125,00 4.712.856,40 -340.268,60 

6   Kostenerstattungen und  
     Kostenumlagen 

42.254.121,28 47.473.655,44 44.859.462,95 -2.614.192,49 

7   Sonstige ordentliche Erträge 14.205.252,49 6.103.316,12 8.474.008,80 2.370.692,68 

8   Aktivierte Eigenleistungen 330.452,28 713.191,73 464.548,06 -248.643,67 

9   Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00  

10 Ordentliche Erträge 325.997.105,83 336.315.685,24 329.802.944,51 -6.512.740,73 

11 Personalaufwendungen -48.646.220,78 -53.844.917,60 -55.047.716,18 -1.202.798,58 

12 Versorgungsaufwendungen -11.431.848,00 -7.830.229,60 -8.483.023,00 -652.793,40 

13 Aufwendungen für Sach-  
     und Dienstleistungen 

-26.488.945,96 -30.472.854,21 -26.867.116,20 3.605.738,01 

14 Bilanzielle Abschreibungen -8.687.145,52 -7.405.692,25 
 

2582 

-8.915.763,32 -1.510.071,07 

15 Transferaufwendungen -173.670.118,97 -186.604.761,70 -181.295.209,61 5.309.552,09 

16 Sonstige ordentliche  
     Aufwendungen 

-56.142.147,84 -57.553.531,50 -50.247.345,90 7.306.185,60 

17 Ordentliche  
     Aufwendungen 

-325.066.427,07 -343.711.986,86 -330.856.174,21 12.855.812,65 

18 Ordentliches Ergebnis 930.678,76 -7.396.301,62 -1.053.229,70 6.343.071,92 
. 
19 Finanzerträge 5.108.828,28 4.987.102,00 5.425.568,59 438.466,59 

20 Zinsen und sonstige  
     Aufwendungen 

-307.723,55 -1.229.625,48 -1.203.037,31 26.588,17 

21 Finanzergebnis 4.801.104,73 3.757.476,52 4.222.531,28 465.054,76 

22 Ergebnis der laufenden  
     Verwaltungstätigkeit 
Erdal  
     ERGEBNIS 

5.731.783,49 -3.638.825,10 3.169.301,58 6.808.126,68 

23 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 

24 Außerordentliche  
     Aufwendungen 

0,00 0,00 0,00 0,00 
 

25 Außerordentliches 
     Ergebnis 

0,00 0,00 0,00 0,00 

26 JAHRESERGEBNIS 5.731.783,49 -3.638.825,10* 3.169.301,58 6.808.126,68 

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 

27 Verrechnete Erträge bei 
     Vermögensgegenständen 

0,00 0,00 0,00 0,00 

28 Verrechnete Erträge bei 
     Finanzanlagen 

0,00 0,00 0,00 0,00 

29 Verrechnete Aufwendungen 
     bei Vermögensgegenständen 

0,00 0,00 0,00 0,00 

30 Verrechnete Aufwendungen 
     bei Finanzanlagen 

0,00 0,00 0,00 0,00 

31 Verrechnungssaldo 0,00 € 0,00 0,00 0,00 
* In der Spalte fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres sind Ermächtigungsübertragungen i.H.v. 867.884,95  €  aus dem Haushaltsjahr 2017 enthalten. 
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III. Die Finanzrechnung 
 

 

Ergebnis des  
Vorjahres 

€ 

Fortgeschrie- 
bener Ansatz d. 
Haushaltsjahres 

€ 

Ist-Ergebnis 
des 

Haushaltsjahres 
€ 

Vergleich: 
Ansatz / Ist 

 (Sp. 4 ./. Sp. 
3) 
€ 

  2017 2018 2018 2018 

1 2 3 4 5 

1   Steuern und ähnliche Abgaben 4.061.004,56 3.800.000,00 2.486.169,45 -1.313.830,55 

2   Zuwendungen und allgemeine Umla-
gen 

207.441.523,24 220.998.627,00 216.908.784,50 -4.089.842,50 

3   Sonstige Transfereinzahlungen 13.024.083,64 
 

4 
 

 
 

14.802.338,86 14.087.564,21 -714.774,65 

4   Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 33.553.419,90 32.516.086,10 33.202.113,46 686.027,36 
 5   Privatrechtl. Leistungsentgelte 4.964.748,19 5.053.125,00 4.821.824,22 -231.300,78 

6   Kostenerstattungen, Kostenumlagen  44.376.652,73 47.418.655,44 45.644.409,19 -1.774.246,25 
 7   Sonstige Einzahlungen 10.827.536,53 2.595.667,67 4.679.336,00 2.083.668,33 

8   Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen        4.779.427,65 4.987.102,00 4.937.236,23 -49.865,77 

9   Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 323.028.396,44 332.171.602,07 326.767.437,26 -5.404.164,81 

10 Personalauszahlungen -49.172.227,93 -51.420.646,20 -51.697.514,43 -276.868,23 

11 Versorgungsauszahlungen -5.521.787,00 -5.500.000,00 -6.116.161,00 -616.161,00 

12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen -26.039.269,61 -30.509.830,46 -26.118.296,88 4.391.533,58 

13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen -306.766,08 -1.241.225,48 -990.063,86 251.161,62 

14 Transferauszahlungen -174.998.159,35 -186.313.005,70 -176.134.819,99 10.178.185,71 

15 Sonstige Auszahlungen -47.047.963,25 -51.859.921,52 -45.717.125,11 6.142.796,41 

16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -303.086.173,22 -326.844.629,36 -306.773.981,27 20.070.648,09 

17 SALDO AUS LFD. 
19.942.223,22 5.326.972,71 19.993.455,99 14.666.483,28 

     VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 

18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. f. Investitionen 7.455.921,01 6.358.070,85 4.360.652,04 -1.997.418,81 

19 Einz. a. d. Veräußerung von Sachanl. 113.090,00 6.000,00 135.254,45 129.254,45 

20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen 3.079.886,18 2.000.000,00 3.057,64 -1.996.942,36 

21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 Sonst. Investitionseinzahlungen 103.836,45 68.000,00 263.845,96 195.845,96 

23 Einz. a. Investitionstätigkeit 10.752.733,64 8.432.070,85 4.762.810,09 -3.669.260,76 

24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken -857.503,11 -1.632.427,20 -1.029.069,99 603.357,21 

25 Ausz. F. Baumaßnahmen -6.089.798,97 -23.292.711,11 -5.747.663,97 17.545.047,14 

26 Ausz. F. d. Erwerb von beweglichem 
Anlagevermögen 

-2.205.747,72 -4.041.375,49 -2.173.775,28 1.867.600,21 

27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen -6.007.250,00 -1.984.000,00 -6.493,00 1.977.507,00 

28 Ausz. V. aktivierbaren Zuwendungen -935.429,00 -2.069.770,51 -2.046.435,00 23.335,51 

29 Sonstige Investitionsauszahlungen -1.010.574,87 -908.951,68 -692.198,43 216.753,25 

30 Ausz. A. Investitionstätigkeit -17.106.303,67 -33.929.235,99 -11.695.635,67 22.233.600,32 

31 SALDO AUS  
     INVESTITIONSTÄTIGKEIT 

-6.353.570,03 -25.497.165,14 -6.932.825,58 18.564.339,56 

32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS  
     /-FEHLBETRAG 

13.588.653,19 -20.170.192,43 13.060.630,41 33.230.822,84 

33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen 10.956,36 12.856.349,00 3.787.542,36 -9.068.806,64 

34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditäts. 0,00 0,00 0,00 0,00 

35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen -501.701,38 -522.500,00 -7.202.966,99 -6.680.466,99 

36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätssiche-
rung 

0,00 0,00 0,00 0,00 

37 SALDO AUS  
    FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT 

-490.745,02 12.333.849,00 -3.415.424,63 -15.749.273,63 

38 ÄND. D. BEST. A. EIGENEN 
     FINANZMITTELN 

13.097.908,17 -7.836.343,43 9.645.205,78 17.481.549,21 

39 Anfangsbestand an Finanzmitteln 24.485.882,78 37.552.782,66 37.552.782,66  

40 Bestand an fremden Finanzmitteln -31.008,29 -31.008,29 614.817,34  

41 LIQUIDE MITTEL 37.552.782,66 29.685.430,94 47.812.805,78 18.127.374,84 
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IV. Die Teilrechnungen 
 
In dieser Fassung des Jahresabschlusses wird auf eine Abbildung der Teilrechnun-
gen verzichtet. 
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V. Bilanz des Kreises Heinsberg zum 31.12.2018 
Stand Stand

31.12.2018 31.12.2017

€ €

AKTIVA

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 735.558 586.645

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Grünflächen 2.967.387 1.224.588

1.2.1.2 Ackerland 7.760.652 7.838.104

1.2.1.3 Wald, Forsten 1.861.188 1.814.578

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 563.939 563.939

13.153.166 11.441.209

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 0 0

1.2.2.2 Schulen 83.588.391 89.324.564

1.2.2.3 Wohnbauten 0 0

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 52.571.501 45.413.602

136.159.892 134.738.166

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 8.019.903 6.915.931

1.2.3.2 Brücken und Tunnel 4.898.084 4.930.560

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen 0 0

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 298.128 312.654

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 50.003.851 51.462.396

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 4.520.286 4.836.185

67.740.252 68.457.726

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 0 0

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 818.547 829.547

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 4.931.661 4.351.999

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.026.548 4.955.290

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 4.852.178 4.562.694

232.682.244 229.336.631

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 50.516.000 45.516.000

1.3.2 Beteiligungen 6.551.586 6.545.094

1.3.3 Sondervermögen 0 0

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 8.655.264 7.972.145

1.3.5 Ausleihungen

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 0 4.500.000

1.3.5.2 an Beteiligungen 0 0

1.3.5.3 an Sondervermögen 0 0

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 4.016.085 4.178.233

4.016.085 8.678.233

69.738.935 68.711.471

303.156.736 298.634.748

2.   Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 63.258 30.491

2.1.2 Geleistete Anzahlungen 0 0

63.258 30.491

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentllich-rechtliche Forderungen und

Forderungen aus Transferleistungen

2.2.1.1 Gebühren 5.009.839 6.634.073

2.2.1.2 Beiträge 602.032 220.029

2.2.1.3 Steuern 2.906 3.502

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 9.542.407 5.598.464

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 18.644.301 19.313.942

33.801.485 31.770.011

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 180.277 312.668

2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 435.262 550.263

2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 842.938 453.753

2.2.2.4 gegen Beteiligungen 151.411 0

2.2.2.5 gegen Sondervermögen 0 0

1.609.888 1.316.683

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 1.571.045 1.324.049

36.982.417 34.410.743

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0

2.4 Liquide Mittel 47.812.806 37.552.783

84.858.481 71.994.016

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 17.908.812 17.339.664

SUMME AKTIVA 405.924.029 387.968.428
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Stand Stand

31.12.2018 31.12.2017

€ €

PASSIVA

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage 44.796.356 44.224.281

1.2 Sonderrücklagen

1.2.1 Deckungsrücklage 0 0

0 0

1.3 Ausgleichsrücklage 21.884.388 15.867.301

1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 3.169.302 5.731.783

69.850.046 65.823.366

2. Sonderposten

2.1 für Zuwendungen 90.454.944 87.074.155

2.2 für Beiträge 0 0

2.3 für den Gebührenausgleich 2.303.927 3.946.985

2.4 Sonstige Sonderposten 3.206.959 3.121.356

95.965.831 94.142.496

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen 128.227.679 121.902.448

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 54.535.902 52.025.025

3.3 Instandhaltungsrückstellungen 186.000 186.000

3.4 Sonstige Rückstellungen 14.882.496 13.134.922

197.832.078 187.248.395

4. Verbindlichkeiten

4.1 Anleihen 0 0

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

4.2.1 von verbundenen Unternehmen 0 0

4.2.2 von  Beteiligungen 0 0

4.2.3 von Sondervermögen 0 0

4.2.4 vom öffentlichen Bereich 0 0

4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 4.061.958 7.474.042

4.061.958 7.474.042

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 0 0

wirtschaftlich gleichkommen

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5.317.355 3.281.318

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 10.537.808 8.962.257

4.7 erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen 1.657.773 2.112.562

4.8 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 7.363.171 5.891.809

4.9 Sonstige Verbindlichkeiten 5.091.492 4.950.813

34.029.556 32.672.801

5. Passive Rechnungsabgrenzung 8.246.518 8.081.370

SUMME PASSIVA 405.924.029 387.968.428  
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VI. Anhang 
 

 
 
 
 

 

 

 Anhang  zum Jahresabschluss 

 des Kreises Heinsberg 

 zum 31.12.2018 

 

gemäß § 95 GO NRW sowie § 37 Abs. 1 S. 2 Nr. 5 
GemHVO NRW in Verbindung mit § 44 GemHVO NRW  
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VI.A Allgemeine Angaben 
 

Rückblick 
 
Zum 01.01.2009 hat der Kreis Heinsberg seine Haushaltswirtschaft von der Kame-
ralistik auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Die Eröff-
nungsbilanz 2009 wurde am 21.12.2010 vom Kreistag festgestellt.  
 
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Kurzüberblick zu den bisherigen Jahresab-
schlüssen nach der NKF-Systematik: 
 

Jahresabschluss Ergebnis 
+ = Jahresüberschuss 
-  = Jahresfehlbetrag 

Feststellung 
durch den Kreistag am 1) 

2009 + 5.940.389,14 € 23.11.2011 

2010         -    251.831,95 € 23.11.2011 

2011 + 1.317.675,27 € 20.12.2012 

2012 - 6.991.958,65 € 01.10.2013 

2013 - 627.809,47 € 18.11.2014 

2014   - 5.836.777,05 € 12.11.2015 

2015 - 2.031.980,24 € 17.11.2016 

2016 + 1.815.118,21 € 16.11.2017 

2017 + 5.731.783,49 € 15.11.2018 
1) Der Feststellung ging ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses voraus. 

 
 
Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 
 
Mit seinen Bestandteilen und den Anlagen hat der Jahresabschluss für das Haus-
haltsjahr 2018 gemäß § 95 GO NRW ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises zu 
vermitteln. Der Kreis Heinsberg ist verpflichtet, einen Jahresabschluss zu erstellen, 
der unter Beachtung der rechtlichen Vorschriften und des Maßgeblichkeitsprinzips 
so aufgebaut und ausgestaltet ist, dass er eine Beurteilung der wirtschaftlichen Lage 
zulässt. 
 
Aufgaben des Jahresabschlusses im NKF sind die jahresbezogene Ergebnisermitt-
lung und eine Informationsfunktion gegenüber der Politik, den Bürgern und Einwoh-
nern sowie innerhalb der Verwaltung. 
 
Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfordert eine Vielzahl von „technischen“ 
Schritten. In der nachfolgenden Übersicht werden einige notwendige Schritte bei-
spielhaft in allgemeiner Form dargestellt1: 

                                                
1
 vgl. Neues Kommunales Finanzmanagement in Nordrhein-Westfalen, Handreichung für Kommunen, 7. Auflage,  S. 

3298/3299.  



 
Anhang zum Jahresabschluss des Kreises Heinsberg zum 31.12.2018 
 

 

19 

 

 

 
Die Arbeitsschritte beim gemeindlichen Jahresabschluss 

 

 
Arbeitsschritt 

 

 
Aufgaben 

Durchführung 
der Inventur 

- Mengen- und wertmäßige Erfassung des Vermögens. 
- Mengen- und wertmäßige Erfassung der Schulden. 

Erstellen eines 
Inventars 

- Abstimmung der Kontenbewegungen und Kontensalden. 
- Vollständigkeitsprüfung. 
- Mengen- und wertmäßige Einzeldarstellung der 
  Vermögensposten. 
- Mengen und wertmäßige Einzeldarstellung der  
  Schuldenposten. 

Aufstellung der 
Ergebnisrechnung 

- Periodenabgrenzung. 
- Ansatz / Ist-Vergleich. 
- Ausweisprüfung (richtig erfasst und zugeordnet). 

Aufstellung der    
Finanzrechnung 

- Abstimmung der Kontenbewegung und Kontensalden. 
- Vollständigkeitsprüfung. 
- Kassenwirksamkeit. 
- Ansatz / Ist-Vergleich. 
- Ausweisprüfung (richtig erfasst und zugeordnet). 

Aufstellung der    
Bilanz 
 

- Abstimmungen der Kontenbewegungen und Kontensalden. 
- Vollständigkeitsprüfung. 
- Bewertung und Ansatz von Vermögen und Schulden. 
- Beachtung von Bilanzierungsgeboten und 
  Bilanzierungsverboten. 
- Aktive und passive Rechnungsabgrenzung. 
- Ausweisprüfung (richtig erfasst und zugeordnet). 

Erstellen 
des Anhangs und 
des Lageberichtes 

- Zusammenstellung von Daten und Unterlagen. 
- Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben. 
- Zutreffende Berichterstattung. 
- Erstellung des Forderungsspiegels. 
- Erstellung des Anlagenspiegels. 
- Erstellung des Verbindlichkeitenspiegels. 

Fertigstellung des 
Jahresabschlus-

ses 

- Ergebnisrechnung. 
- Finanzrechnung. 
- Teilrechnungen. 
- Bilanz. 
- Anhang: 
  mit Forderungsspiegel, Anlagenspiegel und  
  Verbindlichkeitenspiegel 
  als Anlagen 
- Lagebericht: 
  (beizufügen, wenn kein Gesamtabschluss:  
   Beteiligungsbericht). 
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VI.B Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden  
 
Gemäß § 44 GemHVO NRW sind im Anhang zu den Posten der Bilanz und den 
Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurtei-
len können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu 
beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitenspiegel auszuweisen-
den Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebli-
che finanzielle Verpflichtungen ergeben können.  
 
Gesondert anzugeben und zu erläutern sind: 
 
1. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, 
Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt, 

 
2. die Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die wei-

tere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haus-
haltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, 

3. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewand-
ten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden, 

4. die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für 
unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rück-
stellungsbetrages, 

5. die Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ entsprechend § 36 
Abs. 4 und 5 GemHVO NRW, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt, 

6. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung 
sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungs-
dauer von Vermögensgegenständen, 

7. noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen, 

8. bei Fremdwährungen der Kurs der Währungsumrechnung,  

9. die Verpflichtungen aus Leasingverträgen und 

weitere wichtige Angaben, soweit sie nach Vorschriften der GO NRW oder 
GemHVO NRW für den Anhang vorgesehen sind. 

Die Bilanz muss am Bilanzstichtag unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Schuldenlage des Kreises vermitteln (§ 92 Abs. 2 GO 
NRW). Im Jahresabschluss 2018 wird der Schlussbestand der Bilanzpositionen so-
wie ggf. hinzugekommene oder geänderte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
erläutert. 
 
Die Schlussbilanz zum 31.12.2018 enthält alle Vermögensgegenstände, die zum 
wirtschaftlichen Eigentum des Kreises Heinsberg gehören. Die Bilanzierung erfolgt 
zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten gemäß § 33 Abs. 2 und 3 GemHVO 
NRW. Bei der Bemessung der Herstellungskosten nutzt der Kreis Heinsberg nach 
wie vor die nach § 33 Abs. 3 S. 3 GemHVO NRW eingeräumte Option, Material- und 
Fertigungsgemeinkosten nicht mit einzubeziehen, da die Ermittlung von Zu-
schlagssätzen zu aufwendig ist und nicht in Relation zu den Wertgrößen steht.  
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Die Anschaffungs- und Herstellungskosten werden gemäß § 35 GemHVO NRW 
linear auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen der Vermögensgegenstand voraus-
sichtlich genutzt wird. Die lineare Abschreibung entspricht nach derzeitigen Er-
kenntnissen am ehesten dem tatsächlichen Ressourcenverbrauch. Die für den Kreis 
Heinsberg festgelegte Abschreibungstabelle ist unter der Gliederungsziffer VI.I ab-
gebildet. Seit der NKF-Einführung wurde die Abschreibungstabelle in Einzelfällen 
ergänzt. Änderungen der bisher festgelegten Nutzungsdauern hat es nicht gegeben. 
 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten aktiviert. 
 
Für die in 2018 erhaltenen Zuwendungen für Investitionen nach § 43 Abs. 5  
GemHVO NRW sind Sonderposten angesetzt und entsprechend der Abnutzung der 
bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst worden. Sofern die Vermögens-
gegenstände noch nicht in Betrieb genommen wurden, sind die hierfür erhaltenen 
Zuwendungen unter den Verbindlichkeiten als erhaltene Anzahlung bilanziert wor-
den. 
 
Die Pensions- und Beihilferückstellungen sind auf der Grundlage der versiche-
rungsmathematischen Bewertung der Rheinischen Versorgungskassen passiviert. 
Die Bewertung der Deponierückstellung erfolgt unverändert zum Nominalwert. Der 
Wertansatz der sonstigen Rückstellungen berücksichtigt alle erkennbaren Risiken 
und ungewissen Verpflichtungen auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer 
Beurteilung. 
 
Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert. 
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VI.C Erläuterungen zur Aktivseite der Bilanz 
 
Hinweis: Nach dem Runderlass des Innenministeriums vom 24.2.2005, Az. 34 - 48.01.32.03 - 

1259/05, sind in der Spalte „Abgänge“ des Anlagenspiegels die historischen Anschaffungs- 
und Herstellungskosten auszuweisen. 

1 Anlagevermögen 
 

1.1  Immaterielle Vermögensgegenstände 
 

Wert zum 31.12.2017     586.645 € 
Wert zum 31.12.2018              735.558 € 

 
Differenz                      + 148.913 €      

 
Zu den immateriellen Vermögensgegenständen des Kreises Heinsberg gehören 
ausschließlich entgeltlich erworbene Software und Softwarelizenzen. Die Wertver-
änderungen in 2018 ergeben sich durch diverse Anschaffungen in Höhe von 296 
T€, vermindert um Abgänge und planmäßige Abschreibungen in Höhe von 147 T€.  
 

1.2  Sachanlagen 
 
Grundsätzlich ist anzumerken, dass Sachanlagen erst mit Fertigstellung und Inbe-
triebnahme in die einzelnen Bilanzpositionen einfließen. Wird die Inbetriebnahme 
erst in späteren Jahren abgeschlossen, finden sich die bis dahin aufgewendeten 
Beträge im Jahresabschluss unter der Position 1.2.8 „Geleistete Anzahlungen, An-
lagen im Bau“.  
 

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

 

1.2.1.1  Grünflächen 

 
Wert zum 31.12.2017         1.224.588 € 
Wert zum 31.12.2018           2.967.387 €            

 
Differenz                          +1.742.799 €                                 

 
Die Wertveränderungen in 2018 ergeben sich zum einen aus dem Grunderwerb für 
den Naturschutz, vor allem jedoch aus der Neuzuteilung kreiseigener Flächen im 
Flurbereinigungsverfahren Kirchhoven im Zuge des Neubaus der EK 5 (ca. 1,6 Mio 
€). Die Veränderungen im Grundbesitz stehen nunmehr fest und die neuen Eigen-
tumsflächen des Kreises wurden in die Anlagenbuchhaltung übernommen. 
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1.2.1.2  Ackerflächen 

 
     Wert zum 31.12.2017      7.838.104 € 

Wert zum 31.12.2018          7.760.652 € 
 

Differenz                      -77.452 €                
 
 
 
Die Wertveränderungen in 2018 ergeben sich aus dem Grunderwerb für den Natur-
schutz, aus dem Abgang von Grundstücken sowie aus der Neuzuteilung der Abfin-
dungs- und Einbringungsflächen im Flurbereinigungsverfahren Kirchhoven im Zuge 
des Neubaus der EK 5. Neben der Nutzungsart Ackerland gehören zu dieser Bi-
lanzposition auch Grünland und Gartenland.  
 

1.2.1.3  Wald, Forsten 

 
Wert zum 31.12.2017      1.814.578 € 
Wert zum 31.12.2018              1.861.188 €         

 
Differenz                                   + 46.610 € 
 

Die Bilanzposition beinhaltet den Aufwuchs von Wald- und Forstflächen sowie den 
dazugehörenden Grund und Boden. Der Bilanzansatz beim Aufwuchs von Wald- 
und Forstflächen hat sich bisher nie verändert, da in der Eröffnungsbilanz das pau-
schalierte Festwertverfahren gem. § 34 Abs. 2 GemHVO NRW angewendet wurde. 
Eine Revision dieses Wertes ist nach 10 Jahren durchzuführen. Daher wurde für 
den Waldaufwuchs des Kreises Heinsberg eine Revision zum Stichtag 01.01.2019 
vorgenommen. Dabei hat sich herausgestellt, dass der Festwert nicht anzupassen 
ist. Nach den gesetzlichen Vorschriften ist erst nach 20 Jahren ein neues Forstein-
richtungswerk zu erstellen. Demzufolge hat die nächste Neuberechnung zum 
01.01.2029 zu erfolgen. Die Wertveränderungen bei der Position Grund und Boden 
von Waldflächen in 2018 ergeben sich aus dem Grunderwerb für den Naturschutz.  
 
Eine klassische Forstwirtschaft findet auf den Kreiswaldflächen nicht statt. Vielmehr 
stehen ökologische Aspekte sowie der Erholungswert im Vordergrund.  
 

1.2.1.4  Sonstige unbebaute Grundstücke 

 
Diese Bilanzposition ist ein Sammelposten für alle anderen unbebauten Grund-
stücke. Hierzu gehören unbebaute Baugrundstücke, Gräben, Betriebsflächen, Ab-
bauland, Brachland, Unland und andere Freiflächen. 

 
Wert zum 31.12.2017                 563.939 € 
Wert zum 31.12.2018             563.939 € 

 
Differenz                     -     € 

 
Bei den Sonstigen unbebauten Grundstücken hat sich in 2018 keine Wertverände-
rung ergeben. 
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1.2.2  Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

 
Die Bilanzpositionen setzen sich grundsätzlich aus den Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten bzw. aus den Zeitwerten aus der Eröffnungsbilanz für Grund und Bo-
den, Gebäude und Außenanlagen zusammen. 
 

1.2.2.1  Kinder- und Jugendeinrichtungen 

 
Der Kreis Heinsberg hat keine Sachanlagen, die hier auszuweisen sind. Die Ju-
gendzeltplätze gehören zur Bilanzposition 1.2.2.4. 
 

1.2.2.2  Schulen 

 
Wert zum 31.12.2017              89.324.564 € 

   Wert zum 31.12.2018            83.588.391 € 
 

   Differenz                          -5.736.173 € 
 
 
Bei der Gebrüder-Grimm Schule hat sich eine Nutzungsänderung ergeben. Das 
Gebäude wird nicht mehr als Schule genutzt, sondern der Kreis Heinsberg nutzt das 
denkmalgeschützte ehemalige Schulgebäude nunmehr als „Bildungshaus“. Der 
Wert des Gebäudes wird ab sofort bei der Bilanzposition „Sonstige Dienst-, Ge-
schäfts- und Betriebsgebäude“ ausgewiesen (- 5.106 T€). 
 
Die weiteren wesentlichen Wertveränderungen in 2018 ergeben sich aus folgenden 
Sachverhalten: 
 
- Rurtal-Schule, Sanierung WC-Anlagen, 3. Bauabschnitt                      188 T€ 
- Kreisgymnasium, Modernisierung Biologieräume             91 T€ 
- BK Erkelenz, Nachaktivierung Baumaßnahme Barrierefreiheit        18 T€ 
  
Wertminderungen ergeben sich durch die planmäßigen Abschreibungen mit rd. 927 
T€. 
 

1.2.2.3  Wohnbauten 

 
Wert zum 31.12.2017      0 € 
Wert zum 31.12.2018      0 € 

 
                                                                     Differenz                                     0 € 

         
 
Zum Bilanzstichtag sind keine Wohnbauten vorhanden. 
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1.2.2.4  Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 

 
                                        Wert zum 31.12.2017       45.413.602 € 

     Wert zum 31.12.2018              52.571.501 € 
   

    Differenz                        + 7.157.899 € 
 
Bei der Gebrüder-Grimm Schule hat sich eine Nutzungsänderung ergeben. Das 
Gebäude wird nicht mehr als Schule genutzt, sondern der Kreis Heinsberg nutzt das 
denkmalgeschützte ehemalige Schulgebäude nunmehr als „Bildungshaus“. Der 
Wert des Gebäudes wird ab sofort bei der Bilanzposition „Sonstige Dienst-, Ge-
schäfts- und Betriebsgebäude“ ausgewiesen (+ 5.106 T€). 
 
Die sonstigen wesentlichen Wertveränderungen in 2018 ergeben sich aus folgenden 
Sachverhalten: 
 
Zugänge: 
      
- Neubau Leitstelle Erkelenz       2.531 T€ 
- Kauf Haus der Musik 776 T€ 
- Nachaktivierungen Umbau Bildungshaus  79 T€ 
- Umbauarbeiten Sozialtrakt Leitstelle Erkelenz 333 T€ 
- Sonstige Nachaktivierungen   2 T€ 

 
Wertminderungen ergeben sich durch planmäßige Abschreibungen von rd. 1.669 
T€.  
 
 

1.2.3  Infrastrukturvermögen 

 

1.2.3.1  Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 

 
                                          Wert zum 31.12.2017       6.915.931 € 

                  Wert zum 31.12.2018             8.019.903 €                
 

                      Differenz                      + 1.103.972 € 
 
 
Die Wertveränderungen in 2018 ergeben sich aus diversen Grundstückskäufen für 
Straßenbaumaßnahmen, Flurstückszerlegungen, Inventurfeststellungen sowie im 
Wege von Grundbuchberichtigungen. Die wesentlichste Wertveränderung stellt die 
Neuzuteilung kreiseigener Flächen im Flurbereinigungsverfahren Kirchhoven im 
Zuge des Neubaus der EK 5 (1.077 T€) dar. Die Veränderungen im Grundbesitz 
stehen nunmehr fest und die neuen Eigentumsflächen des Kreises wurden in die 
Anlagenbuchhaltung übernommen. 
 
 
 
 



 
Anhang zum Jahresabschluss des Kreises Heinsberg zum 31.12.2018 
 

 

26 

1.2.3.2  Brücken und Tunnel 

 
 Wert zum 31.12.2017          4.930.560 € 
 Wert zum 31.12.2018          4.898.084 € 

 
               Differenz                                   - 32.476 € 

 
Die Brücken und Durchlässe (Ingenieurbauwerke) mit einer lichten Weite von mehr 
als 2,00 m sind dieser Bilanzposition zugeordnet. Zum Bilanzstichtag hat der Kreis 
Heinsberg 16 Ingenieurbauwerke.  
 
Im Haushaltsjahr 2016 wurde der Neubau der Rurbrücke bei Heinsberg-Kempen 
fertiggestellt und aktiviert. Im Haushaltsjahr 2018 wurden zu dieser Maßnahme 
Nachaktivierungen i.H.v. 55 T€ verbucht. Weiterhin resultiert die Wertveränderung 
aus planmäßigen Abschreibungen in Höhe von rd. 87 T€. 

 

1.2.3.3  Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsan-
lagen 

   
Der Kreis Heinsberg hat keine Sachanlagen, die hier auszuweisen sind.  
 

1.2.3.4  Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 

 
 Wert zum 31.12.2017            312.654 € 

                                               Wert zum 31.12.2018         298.128 € 
 

                                                                Differenz                                   - 14.526 € 
 
In dieser Bilanzposition sind 14 Versickerungsanlagen entlang von Kreisstraßen 
erfasst, die der Entwässerung der jeweils angeschlossenen Straßenflächen dienen.  
 
Die Wertveränderung resultiert aus planmäßigen Abschreibungen in Höhe von rd. 
15 T€.  
 
 

1.2.3.5  Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungs-
anlagen 

   
 Wert zum 31.12.2017    51.462.396 € 

               Wert zum 31.12.2018     50.003.851 € 
 

                Differenz                               -1.458.545 € 
 
Die wesentlichen Wertveränderungen beim Streckennetz in 2018 resultieren aus 
folgenden Sachverhalten: 
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Abgänge: 
 
- Wegfall von Alt- und Teilflächen i.R.d. Baumaßnahme Radfahr-   
      streifen K9 Myhl bis B 221  

     69 T€ 

- Wegfall von Teilflächen i.R.d. Sanierung eines Fahrstreifens auf 
      der K 5 "Gladbacher Straße“ 

15 T€ 

- Wegfall von Teilflächen durch Umbau Kreisverkehr K 1 Tüddern  11 T€ 
 
Zugänge/Umbuchungen von „Anlagen im Bau“: 
 
- Radfahrstreifen K9 Myhl bis B 221 473 T€ 
- Kreisverkehrsplatz K 1 / Am Rathaus in Tüddern  229 T€ 
- Sanierung Radweg K 34 (4. Bauabschnitt)  144 T€ 
- Nachaktivierung K 5 / OD Oberbruch  35 T€ 
- Sanierung Radweg K 34 Wassenberg (1. Bauabschnitt) 29 T€ 
- Sanierung eines Fahrstreifens auf der K 5 "Gladbacher Straße“  21 T€ 
- Nachaktivierung Ausbau K 32 OD Hückelhoven-Doveren 14 T€ 
- Nachaktivierung Neubau EK 3 / Zubringer B 56 n 14 T€ 
- Deckensanierung Radweg K 4 Hontem 9 T€ 
- Nachaktivierung Rad-/Gehweg K 21 Kempen - Rurbrücke                   8 T€ 
- Sonstige Maßnahmen  2 T€ 

             
Für Investitionszuwendungen zu den Maßnahmen sind auf der Passivseite der Bi-
lanz Sonderposten angesetzt. 
 
Wertminderungen ergeben sich durch die planmäßigen Abschreibungen von rd. 
2.341 T€. 
 

1.2.3.6  Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 

 
In dieser Bilanzposition sind verschiedene bauliche Anlagen der Kreisdeponie in 
Rothenbach und des Müllumschlagplatzes in Hahnbusch ausgewiesen.  
 

Wert zum 31.12.2017    4.836.185 € 
    Wert zum 31.12.2018   4.520.286 € 

 
   Differenz                 - 315.899 € 

 
Die Wertveränderung resultiert aus den planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 
rd. 316 T€.  
 

1.2.4  Bauten auf fremdem Grund und Boden 

 
Wert zum 31.12.2017                     0 € 

     Wert zum 31.12.2018               0 € 
 

                               Differenz                       0 € 
 

Die Containerwachen des Rettungsdienstes in Gangelt und Arsbeck befinden sich 
auf fremden Grund und Boden. Die hier vom Kreis Heinsberg hergestellten Außen-
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anlagen stehen im wirtschaftlichen Eigentum des Kreises. Beide sind zum 
31.12.2018 vollständig abgeschrieben. 
 
 
 

1.2.5  Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 

 
       Wert zum 31.12.2017       829.547 € 

    Wert zum 31.12.2018     818.547 € 
 

               Differenz                     -  11.000 € 
 
Die Wertveränderung resultiert aus der Überlassung von Kunstgegenständen an 
einen Förderverein. 
 

1.2.6  Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 

 
Wert zum 31.12.2017       4.351.999 € 

          Wert zum 31.12.2018              4.931.661 € 
        

                   Differenz                   + 579.662 € 
 

Die wesentlichen Wertveränderungen in 2018 resultieren aus folgenden Sachverhal-
ten: 
 
Zugänge: 
 
- Fahrzeuge insgesamt                       438 T€ 

  
o Wechselladerfahrzeug (WLF) 191 T€ 
o Großraumrettungswagen (GRTW)  167 T€ 
o E-Fahrzeug (Schenkung)  23 T€ 
o Transit Verkehrssicherheitsberatung 22 T€ 
o Gebrauchtfahrzeug Feuerschutzzentrum 20 T€ 
o Anschaffungen und Nachaktivierungen < 5 T€ 15 T€ 

 
- Maschinen, technische Anlagen insgesamt            836 T€ 
 

o Leitstellentechnik Neubau 831 T€ 
o Anschaffungen < 5 T€   5 T€  

 
Abgänge: 
 
- Verkauf von Fahrzeugen, Maschinen u. techn. Anlagen              - 1 T€ 
- Abgänge durch Inventurfeststellungen              - 24 T€ 
 
Wertminderungen ergeben sich durch planmäßige Abschreibungen von rd. 669 T€. 
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1.2.7  Betriebs- und Geschäftsausstattung 

 
Hierzu gehören EDV-Geräte, Werkzeuge, Werksgeräte, Einrichtungsgegenstände 
sowie sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen. 
 

 Wert zum 31.12.2017      4.955.290 € 
                   Wert zum 31.12.2018     5.026.548 € 

 
     Differenz                     +  71.258 € 

 
Die wesentlichen Wertveränderungen in 2018 resultieren aus folgenden Sachverhal-
ten: 
 
Zugänge: 
 
- Betriebs- und Geschäftsausstattung               144 T€ 

o für die Schulen 144 T€ 
 
- EDV-Geräte insgesamt                   399 T€ 

o für die Schulen 195 T€ 
o für die allgemeine Verwaltung  168 T€ 
o für den Feuerschutz  28 T€ 
o für den Zivil- und Katastrophenschutz                         6 T€ 
o für die Volkshochschule                         2 T€ 

 
- Werkzeuge, Werksgeräte insgesamt                 76 T€ 

o für die allgemeine Verwaltung 40 T€ 
o für den Feuerschutz     15 T€ 
o für den Kreisbauhof  12 T€ 
o für die Schulen    9 T€ 

 
- Einrichtungsgegenstände insgesamt               201 T€ 

o für die allgemeine Verwaltung 99 T€ 
o für die Schulen   72 T€ 
o für den Feuerschutz  29 T€ 
o für den Zivil- und Katastrophenschutz                         1 T€ 

 
- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung insgesamt        139 T€ 

o für die Schulen  45 T€ 
o für den Feuerschutz  37 T€ 
o für den Zivil- und Katastrophenschutz   35 T€ 
o für die allgemeine Verwaltung 18 T€ 
o für die Volkshochschule  3 T€ 
o für die Musikschule   1 T€ 
  

- Geringwertige Wirtschaftsgüter insgesamt             480 T€ 
o für die allgemeine Verwaltung 205 T€ 
o für die Schulen  126 T€ 
o für den Feuerschutz 110 T€ 
o für den Zivil- und Katastrophenschutz 23 T€ 
o für die Volkshochschule                         15 T€ 
o für den Kreisbauhof 1 T€ 
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Umbuchungen von „Anlagen im Bau“: 
 
- Sonstige Umbuchungen von „Anlagen im Bau“             10 T€ 
 
 
Abgänge: 
 
Wertminderungen ergeben sich durch die planmäßigen Abschreibungen von rd. 
1.368 T€. Hierunter fallen auch die Abgänge von Geringwertigen Wirtschaftsgütern. 
Sie werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. Des Weiteren ergeben sich 
noch Abgänge aus Inventurfeststellungen von rd. 10 T€. 
 

1.2.8  Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 

 
 Wert zum 31.12.2017        4.562.694 € 
 Wert zum 31.12.2018                 4.852.178 € 

 
                  Differenz                                  + 289.484 € 
 
Investitionen werden bis zur Fertigstellung (technische Betriebsbereitschaft) als An-
lagen im Bau geführt und dann auch bei dieser Position bilanziert. Zu einem späte-
ren Zeitpunkt erfolgt dann die Umbuchung auf die Bilanzposition für die fertig ge-
stellten Vermögensgegenstände. Der Bilanzansatz setzt sich aus folgenden Berei-
chen zusammen: 
 
- Geleistete Anzahlungen auf Gebäude 
- Geleistete Anzahlungen auf Infrastrukturvermögen 
- Geleistete Anzahlungen auf sonstige Anlagen im Bau 
 
 
Zugänge: 
 
- Neubau EK 3 / EK 17 OU Gangelt       1.617 T€ 
- Neubau Kreisleitstelle 1.142 T€ 
- Rurtalschule, Erweiterung 890 T€ 
- Radfahrstreifen K 9 Myhl 471 T€ 
- Neubau Janusz-Korczak-Schule 445 T€ 
- Leitstellentechnik Neubau 274 T€ 
- BK Erkelenz, Neubau Forum  220 T€ 
- Kreisverkehrsplatz K1 Tüddern 194 T€ 
- Rurtalschule, WC-Sanierung 3. BA  160 T€ 
- Rothenbach OFA  BA B/C/D 158 T€ 
- BK EST, Neubau Forum  27 T€ 
- Modernisierung Biologieräume einschl. Laboreinrichtung im KGH 27 T€ 
- Summe der sonstigen Maßnahmen (< 10 T€)    13 T€ 
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Umbuchungen: 
 
- Neubau Kreisleitstelle - 2.785 T€ 
- Leitstellentechnik Neubau - 831 T€ 
- Flurbereinigung Kirchhoven / EK 5  - 547 T€ 
- Radfahrstreifen K 9 Myhl - 473 T€ 
- Neubau EK 3 / Zubringer B 56 n       - 223 T€ 
- Kreisverkehrsplatz K1 Tüddern - 205 T€ 
- Rurtalschule, WC-Sanierung 3. BA  - 164 T€ 
- Modernisierung Biologieräume einschl. Laboreinrichtung im KGH - 68 T€ 
- Nachaktivierung Neubau EK 5/ OU Haaren  - 37 T€ 
- Summe der sonstigen Maßnahmen                                                               - 16 T€ 
 

1.3  Finanzanlagen 

1.3.1  Anteile an verbundenen Unternehmen 

 
Verbundene Unternehmen sind nach § 271 Abs. 2 HGB solche Unternehmen, die 
nach den Vorschriften der Vollkonsolidierung in den Konzernabschluss einzubezie-
hen sind. Hierzu gehören Beteiligungen mit einer Beteiligungsquote von mehr als 
50%. 

 
  Wert zum 31.12.2017       45.516.000 € 
  Wert zum 31.12.2018    50.516.000 € 

 
  Differenz          + 5.000.000 € 

 
Der Bilanzansatz hat sich um 5.000 T€ erhöht. Es handelt sich dabei um eine Kapi-
talrücklage bei der Kreiswerke Heinsberg GmbH. Der Kreis Heinsberg hat die Kapi-
talrücklage bisher auf der Bilanzposition „Ausleihungen an verbundene Unterneh-
men“ bilanziert. Es handelt sich tatsächlich um eine Erhöhung des Beteiligungs-
buchwertes, die zur dauerhaften Stärkung des Eigenkapitals der KWH dient. Daher 
ist dieser Betrag der Bilanzposition „Anteile an verbundene Unternehmen“ zuzuord-
nen. Es erfolgte eine entsprechende Umbuchung i.H.v. 4.500 T€ sowie im Haus-
haltsjahr 2018 eine weitere Einzahlung i. H. v. 500 T€. 
 
Der Bilanzansatz besteht nunmehr aus den folgenden Unternehmen und Anteilen: 
 
- Kreiswasserwerk GmbH (Anteil 100,00 %)     =  14.491 T€ 
- Kreiswerke Heinsberg GmbH (Anteil 50,25 %)     =  31.000 T€ 
- Kapitalrücklage KWH            =    5.000 T€ 
- Rettungsdienst Heinsberg gGmbH (Anteil 100,00 %)  =    25 T€ 
 
 
 

1.3.2  Beteiligungen 

 
Wert zum 31.12.2017          6.545.094 € 
Wert zum 31.12.2018          6.551.586 € 

 
Differenz                                      + 6.492 €  
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Als Beteiligungen sind alle Anteile des Kreises, d.h. die mitgliedschaftlichen Ver-
mögens- und Verwaltungsrechte an Organisationseinheiten einzuordnen, die in der 
Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesen Organisationsein-
heiten herzustellen. 
 
Der Kreistag stimmte am 21.12.2017 den Änderungen des Gesellschaftsvertrages 
der Vogelsang IP gGmbH gemäß der Neufassung des Gesellschaftsvertrages und 
damit einer Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft auf insgesamt 100.000 € 
bei gleichzeitiger Reduzierung der Beteiligungsquote des Kreises Heinsberg an der 
Vogelsang IP gGmbH von 2,38% auf 1,43%, der Aufstockung des Stammkapitalan-
teils des Kreises Heinsberg von derzeit 650 € um 779 € auf 1.429 € sowie einer 
quotalen Einlage in die Kapitalrücklage von 5.714 €, die in Summe zu einer investi-
ven Auszahlung in Höhe von insgesamt 6.493 € zum 01.01.2018 führt, sowie der 
Anhebung des maximalen Betriebskostenzuschusses an die Vogelsang IP gGmbH 
von derzeit maximal 850.000 € jährlich auf maximal 1.400.000 € jährlich zu. Der 
maximale Betriebskostenzuschuss des Kreises Heinsberg wird damit auf 20.020 € 
jährlich begrenzt. 
 
Des Weiteren wurde der Heinsberger Tourist-Service e.V. (HTS) Zuge der Neuaus-
richtung der Tourismusförderung und -entwicklung liquidiert und zum 05.03.2018 
aus dem Vereinsregister gelöscht worden. Der Erinnerungswert i.H.v. 1 € ist somit in 
2018 ausgebucht worden. 
 

1.3.3  Sondervermögen 

 
Zum Bilanzstichtag ist kein Sondervermögen vorhanden. 
 

1.3.4  Wertpapiere des Anlagevermögens 

 
Wert zum 31.12.2017    7.972.145 € 

   Wert zum 31.12.2018             8.655.264 € 
 

        Differenz                           + 683.119 € 
 

Es handelt sich bei dem Zugang um den Wert der Versorgungsrücklage am „Kom-
munalen Versorgungsrücklagen Fonds“ (KVR-Fonds). Da der Kreis Heinsberg be-
absichtigt, diese Fondsanteile langfristig zu halten, handelt es sich um Anlagever-
mögen. Der Ansatz hat sich durch eine Zuführung in Höhe von rd. 683 T€ erhöht. 
Kursgewinne dürfen nicht bilanziert werden. Gründe für eine dauerhafte Wertminde-
rung liegen nicht vor.  
 
 

1.3.5  Ausleihungen 

 
Hierzu zählen langfristige Forderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapi-
tal erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb der Kommune dauerhaft dienen 
sollen, z.B. langfristige Darlehen.  
 



 
Anhang zum Jahresabschluss des Kreises Heinsberg zum 31.12.2018 
 

 

33 

Der Kreis Heinsberg hat keine Ausleihungen an Beteiligungen (Nummer 1.3.5.2) 
und Sondervermögen (Nummer 1.3.5.3) vorgenommen. 

 
 

1.3.5.1  Ausleihungen an verbundene Unternehmen 

 
Wert zum 31.12.2017      4.500.000 € 
Wert zum 31.12.2018                             0 €           

 
 Differenz        - 4.500.000 € 

 
Der Bilanzansatz hat sich um 4.500 T€ reduziert. Es handelt sich dabei um die Kapi-
talrücklage bei der Kreiswerke Heinsberg GmbH. Der Kreis Heinsberg hatte die Ka-
pitalrücklage bisher auf dieser Bilanzposition bilanziert. Es handelt sich jedoch tat-
sächlich um eine Erhöhung des Beteiligungsbuchwertes, die zur dauerhaften Stär-
kung des Eigenkapitals der KWH dient. Daher ist dieser Betrag der Bilanzposition 
„Anteile an verbundenen Unternehmen“ zuzuordnen. Es erfolgte eine entsprechen-
de Umbuchung. 
 

1.3.5.2  Sonstige Ausleihungen 

 
 Wert zum 31.12.2017      4.178.233 € 
 Wert zum 31.12.2018              4.016.085 €                 
         
  Differenz           - 162.148 € 

 
Die wesentlichen Wertveränderungen in 2018 resultieren aus folgenden Sachverhal-
ten: 
 
Zugänge: 
 
- Zugänge Sozialhilfedarlehen (Gewährung)  211 T€ 
- Zugänge Bedienstetendarlehen (Gewährung)  71 T€ 
 
Abgänge: 
 
- Abgänge Sozialhilfedarlehen (Tilgung)  - 376 T€ 
- Abgänge Bedienstetendarlehen (Tilgung) - 58 T€ 
- Abgänge Darlehen aus der Ausgleichsabgabe   - 10 T€ 
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2 Umlaufvermögen 

2.1  Vorräte 

 

2.1.1  Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren 

 
Wert zum 31.12.2017       30.491 € 
Wert zum 31.12.2018       63.258 € 

 
    Differenz             + 32.767 € 

 
Als Vorräte sind nur die Lagerbestände an verwertbaren Materialien angesetzt. So-
fern Bestände aus dem Lager abgegeben wurden, gelten sie als verbraucht.  
 
Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Wesentlichkeit gilt eine Verbrauchsfiktion für 
geringwertige Vorratshaltungen.  
 
Im Rahmen der Durchführung der Folgeinventur zum 31.12.2018 ist das Vorrats-
vermögen des Kreises Heinsberg überprüft worden. Die bestehende Festwerte wur-
den somit im Rahmen des Jahresabschluss zum 31.12.2018 auf den neu ermittelten 
Wert erhöht (+ 33 T€).  
 
Der Bilanzansatz setzt sich wie folgt zusammen: 
 
- Diesel (7 T€) 
- Sonstige Vorräte, Büromaterial, etc. (41 T€) 
- Streusalz (15 T€) 
 
 

2.1.2  Geleistete Anzahlungen 

 
Zum Bilanzstichtag bestehen zu dieser Position keine Ansätze. 
 

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
 
In dieser Bilanzposition sind die Ansprüche des Kreises Heinsberg ausgewiesen, 
die aus dem öffentlich-rechtlichen und dem privatrechtlichen Handeln entstanden 
sind und nicht als längerfristige „Ausleihungen“ dem Finanzanlagevermögen zuzu-
ordnen waren. Eine Forderung im bilanziellen Sinne liegt vor, wenn der Kreis seine 
Leistungspflicht erfüllt hat, so dass ihm deshalb eine geldliche Gegenleistung zu-
steht bzw. ihm deshalb die Ansprüche sicher sind. Der Ansatz in der Bilanz ist von 
rechtlichen und tatsächlichen Verhältnissen am Stichtag 31.12.2018 abhängig. Eine 
Forderung erlischt in der Regel durch Zahlungseingang. 
 
Gemäß § 28 Abs. 2 GemHVO NRW sind Forderungen gesondert zu erfassen. Zum 
Bilanzstichtag hat eine Beleginventur stattgefunden, d.h. der Bestand wurde durch 
Buchungsbelege oder andere Dokumente (z.B. Verträge, Urkunden) nachgewiesen.  
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Einzelwertberichtigungen beruhen auf einer individuellen Risikoprüfung der einzel-
nen Forderung. Das allgemeine Ausfallrisiko des gesamten Forderungsbestandes 
wird dagegen durch die Pauschalwertberichtigung berücksichtigt. Für den Wertan-
satz der Pauschalwertberichtigungen wurde auf Erfahrungswerte zurückgegriffen, 
die sich aus der Relation von Forderungsausfällen und Forderungsvolumen erga-
ben. Für 2018 gilt ein einheitlicher Prozentsatz i. H. v. 4,3 % für alle Forderungsar-
ten. 
 
Aufgrund der Vielzahl der offenen Forderungen mit teilweise kleinen Beträgen (z.B. 
Mahn- und Vollstreckungsgebühren) und aufgrund des Arbeitsaufwandes, der mit 
einer individuellen Prüfung jedes einzelnen Postens verbunden ist, wurde folgende 
Vorgehensweise gewählt:  
 

1. Wesentliche Einzelforderungen ab einem Einzelwert von 5.000 € der Haupt-
forderung wurden einer individuellen Risikoprüfung unterworfen und  bei Be-
darf eine Einzelwertberichtigung durchgeführt. 

2. Bereits gemahnte Posten (Mahnstufe 1) wurden zu 50 % wertkorrigiert. 
3. Posten, die sich in der Vollstreckung befinden (Mahnstufe 2), wurden zu 

85 % abgeschrieben. 
 
Die Abschreibungssätze für gemahnte bzw. vollstreckte Posten sind Erfahrungs-
werte der Vollstreckungsstelle aus der täglichen Verfolgung offener Forderungen. 
 
Die Forderungen aus den Bereichen Jugend und Soziales, die von den jeweiligen 
Fachämtern selbständig verfolgt werden, unterlagen neben der individuellen Risi-
koprüfung ab einer Einzelforderung von 5.000 € einer gesonderten Forderungsbe-
wertung. Die Werthaltigkeit der Forderungen wurde in diesen Bereichen danach 
beurteilt, wie lange die Forderungen zum Zeitpunkt der Forderungsinventur überfäl-
lig waren. Je nach Verzug der Forderung erfolgten Wertkorrekturen gestaffelt bis zu 
90 %.  
 
Bei diesen Abschreibungssätzen handelt es sich um begründete Schätzungen der 
Fachbereiche, die sich ebenfalls aus der täglichen Verfolgung offener Forderungen 
ergeben.  
 

2.2.1  Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus 
Transferleistungen 

 
Öffentlich-rechtliche Forderungen resultieren aus der Festsetzung von Gebühren, 
Beiträgen und Steuern. Forderungen aus Transferleistungen gehören auch zu den 
öffentlich-rechtlichen Forderungen, sind jedoch gesondert zu bilanzieren.  
 
 
 
 

2.2.1.1  Gebühren 

 
Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine besondere Leistung 
(Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit) der Verwaltung oder für die Inanspruchnah-
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me öffentlicher Einrichtungen und Anlagen erhoben werden, z.B. Verwaltungsge-
bühren im Straßenverkehrsamt oder Benutzungsgebühren für den Rettungsdienst.  
 
                                                                 Wert zum 31.12.2017        6.634.073 € 

Wert zum 31.12.2018               5.009.839 €                    
  

    Differenz                     - 1.624.234 €  
 

Nach Abzug der Einzel-, pauschalen Einzel- und Pauschalwertberichtigungen ergibt 
sich eine Reduzierung der Gebührenforderung in Höhe von rd. 1.624 T€.  
 
 

2.2.1.2  Beiträge 

 
Beiträge sind Geldleistungen, die dem Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, 
Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen, bei Straßen, 
Wegen und Plätzen auch für deren Verbesserung, jedoch ohne die laufende Unter-
haltung und Instandsetzung, dienen. 
 
 

Wert zum 31.12.2017         220.029 € 
Wert zum 31.12.2018         602.032 € 

 
                Differenz                              + 382.003 €           
 
Unter Berücksichtigung der Einzel-, pauschalen Einzel- und Pauschalwertberichti-
gungen ergibt sich eine Erhöhung der Beitragsforderungen um rd. 382 T€. 
 
 

2.2.1.3  Steuern 

 
Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leis-
tung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung 
von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den 
das Gesetz die Leistungspflicht knüpft (vgl. § 3 Abs. 1 AO). 
 

                                                            Wert zum 31.12.2017                 3.502 €                        
Wert zum 31.12.2018                       2.906 €         

 
      Differenz                             - 596 € 

 
Hier werden u.a. Forderungen aus Vorsteuerüberhängen bilanziert. Diese haben 
sich unter Berücksichtigung der Einzel-, pauschalen Einzel- und Pauschalwertbe-
richtigungen geringfügig reduziert. 
 
 

2.2.1.4  Forderungen aus Transferleistungen 

 
Forderungen aus Transferleistungen resultieren aus einer Übertragung von im Re-
gelfall finanziellen Mitteln an die Kommune aus dem öffentlichen und privaten Be-
reich, denen keine Gegenleistung gegenüber steht. Weiterhin können Ansprüche 



 
Anhang zum Jahresabschluss des Kreises Heinsberg zum 31.12.2018 
 

 

37 

des Kreises in Form von Forderungen aus Transferleistungen entstehen, wenn die 
Voraussetzungen für den Erhalt von Unterstützungen nicht vorgelegen oder nicht 
dauernd vorgelegen haben, so dass der Dritte zur Rückzahlung verpflichtet ist, weil 
er nicht in vollem Umfang anspruchsberechtigt war. Beispiele sind: 
 
- Bewilligte Zuwendungen und Zuschüsse 
- Rückzahlung von Sozial- und Jugendhilfen 
- Kostenbeiträge, Unterhaltsforderungen 
 

Wert zum 31.12.2017           5.598.464 € 
Wert zum 31.12.2018                  9.542.407 € 

 
               Differenz                       + 3.943.943 € 
 
Nach Abzug der Einzel-, pauschalen Einzel- und Pauschalwertberichtigungen ergibt 
sich eine Erhöhung in Höhe von rd. 3.945 T€.  
Die NRW.BANK stellt dem Kreis Heinsberg durch das Programm „Gute Schule 
2020“ in den Jahren 2017 bis 2020 ein jährliches Kreditkontingent in Höhe von 
1.888.593,00 € zur Verfügung. Die Zins- und Tilgungsleistungen werden durch das 
Land Nordrhein-Westfalen übernommen. Mit den bereitgestellten Mitteln sollen 
grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendun-
gen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörigen Schulsport-
anlagen finanziert werden. Im Haushaltsjahr 2018 wurde erstmalig die Auszahlung 
eines Darlehensbetrages i.H.v. 3.777.186,00 € durch die NRW.BANK an den Kreis 
Heinsberg getätigt. Es handelt sich dabei um das Kreditkontingent für die Haushalts-
jahre 2017 und 2018. 
 
Laut Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 16.12.2016 entsteht im Zeitpunkt der Auszahlung der Darlehens-
summe an den Kreis Heinsberg eine Forderung aus Transferleistungen des Kreises 
gegenüber dem Land auf vollständige Tilgungs- und ggf. Zinsleistung in Bezug auf 
das Darlehen, aus dem die Fördermaßnahmen finanziert werden. Durch den ersten 
Mittelabruf aus dem Kreditprogramm i.H.v. 3.777 T€ wurde im Rahmen der Jahres-
abschlussarbeiten für das Jahr 2018 eine entsprechende Forderung aus Transfer-
leistungen gegenüber dem Land eingebucht. 

 
Die NRW.BANK teilt zum 31.12. per Kontoauszug / Saldenmitteilung jeweils die 
Höhe der Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen mit. In Höhe der Tilgungsleistung redu-
ziert sich sodann sowohl die Verbindlichkeit aus dem gewährten Kredit als auch 
gleichzeitig die Forderung des Kreises Heinsberg gegenüber dem Land auf die Til-
gung in Bezug auf das Darlehen. Das erste Jahr ist dabei tilgungsfrei. Die erstmali-
ge Auszahlung hat im Haushaltsjahr 2018 stattgefunden, sodass sich für den Kreis 
Heinsberg keine Tilgungsleistung für das Jahr 2018 ergibt. Die Forderung ist somit 
in voller Höhe zum Bilanzstichtag 31.12.2018 auszuweisen. 
 

 

 

 

2.2.1.5  Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 

 
Es handelt sich um einen Sammelposten für die Sachverhalte, die keiner der oben 
angeführten Zuordnungsregeln unterliegen.  
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Wert zum 31.12.2017   19.313.942 € 
  Wert zum 31.12.2018           18.644.301 € 

 
    Differenz                                   - 669.641 € 

 
Unter Berücksichtigung der Wertberichtigungen ergibt sich eine Reduzierung um rd. 
670 T€. Bei dieser Bilanzposition sind u. a. die Forderungen aus der allgemeinen 
und der Spitzabrechnung der differenzierten Kreisumlagen gegen kreisangehörige 
Kommunen ausgewiesen. Gemäß § 56 Abs. 4 Satz 4 KrO NRW können Differenzen 
zwischen Plan und Ergebnis im übernächsten Jahr ausgeglichen werden. Nach dem 
Erlass des MIK NRW vom 14.05.2014, Az. 34-48.01.06/01-634/14 ist sodann ein 
Fehlbetrag als Forderung gegenüber den Gemeinden zu bilanzieren. Im Jahresab-
schluss 2018 ergibt sich aus der Spitzabrechnung lediglich eine geringe Forderung 
i.H.v. 5 T€ (differenzierte Umlage Kreismusikschule). Zusätzlich wird noch ein Be-
trag i.H.v. 7 T€ aus dem Jahresabschluss 2017 (differenzierte Umlage Förderschu-
len) ausgewiesen, da die Forderungen erst im (übernächsten) Jahr 2019 beglichen 
werden. Des Weiteren werden bei dieser Bilanzposition die Forderungen aus den 
Kostenerstattungen aus dem Rechtskreis SGB II bilanziert. Das Jobcenter Heins-
berg lässt den Forderungseinzug durch den Bereich Inkasso von der Bundesagen-
tur gegen Entgelt durchführen. Die entsprechenden Forderungen stellen wirtschaftli-
ches Eigentum des Kreises Heinsberg dar. Eine Steigerung von rd. 216 T€ ist hier 
zu verzeichnen.   
 
Weiter ausgewiesen werden die Erstattungsansprüche aufgrund der Pensionsver-
pflichtungen für die vom Land übernommenen Umwelt- und Versorgungsbeamten. 
Diese Forderungen steigen kontinuierlich an und tragen auch im Haushaltsjahr 2018 
zur Erhöhung der Forderungsart bei. Des Weiteren werden bei dieser Forderungsart 
die Erstattungsansprüche des Kreises Heinsberg gem. § 107 b BeamtVG bei einem 
Dienstherrenwechsel eines Beamten gegenüber den abgebenden Dienstherren bi-
lanziert. Auch die Höhe dieser Forderung erhöht sich kontinuierlich. Insgesamt 
ergibt sich zum Bilanzstichtag 31.12.2018 ein Forderungsbestand i.H.v. 7.723 T€. 
 
Gem. dem Merkblatt zur Neuregelung der Versorgungslastenverteilung und den 
Hinweisen der Rheinischen Versorgungskasse (RVK), ist neben der Zuführung zum 
KVR-Fond in Höhe von 70 % der Abfindungszahlung auch eine Forderung gegen-
über der RVK in Höhe von 30 % der Abfindungszahlung (614 T€) zu bilanzieren. 
 
Bei den sonstigen öffenlich-rechtlichen Forderungen werden auch die Forderungen 
aus verschiedenen Kostenerstattungen ausgewiesen, deren Begleichung erst nach 
dem Bilanzstichtag erfolgte (u.a. Leistungsbeteiligung des Bundes zu den Kosten 
der Grundsicherung 5.246 T€, Personalkostenerstattung Jobcenter 726 T€). 
 
Neben den bereits genannten Forderungen werden bei dieser Forderungsart auch 
entsprechende Abgänge aus Wertberichtigungen gebucht. 
 
 
 
 

2.2.2  Privatrechtliche Forderungen 

 
Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen auf Grund eines 
Schuldverhältnisses eine Leistung zu verlangen. Das Schuldverhältnis kann ent-
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standen sein durch Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer bestimmten 
Gesetzesvorschrift oder durch Vertrag. 
 
 

2.2.2.1  gegenüber dem privaten Bereich 

 
Wert zum 31.12.2017       312.668 € 

        Wert zum 31.12.2018                180.277 €        
 
                  Differenz                              - 132.391 €      
 
Unter Berücksichtigung der Einzel-, pauschalen Einzel- und Pauschalwertberichti-
gungen ergibt sich eine Reduzierung um rd. 132 T€. 
 
 
 
 
 

2.2.2.2  gegenüber dem öffentlichen Bereich 

 
    Wert zum 31.12.2017                   550.263 € 

                                                            Wert zum 31.12.2018                        435.262 €           
 

            Differenz                        - 115.001 € 
 
Nach Abzug der Einzel-, pauschalen Einzel- und Pauschalwertberichtigungen ergibt 
sich eine Reduzierung des Bilanzansatzes um rd. 115 T€. 
 
 
 

2.2.2.3  gegenüber verbundenen Unternehmen 

 
   Wert zum 31.12.2017                    453.753 € 

Wert zum 31.12.2018                      842.938 € 
 

              Differenz                               + 389.185 € 
 

Der Wert zum 31.12.2018 setzt sich zusammen aus Kreisanteilen am Gewinn der 
Rettungsdienst im Kreis Heinsberg gGmbH und der Kreiswasserwerk Heinsberg 
GmbH.   
 
 
 
 

2.2.2.4  gegen Beteiligungen 

 
Wert zum 31.12.2017                0 € 
Wert zum 31.12.2018         151.411 € 
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    Differenz                         + 151.411 € 
 
Bei dieser Bilanzposition ergibt sich eine Erhöhung des Bilanzansatzes um rd. 151 
T€. Es handelt sich dabei um die Rückzahlungsverpflichtung der Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH (WFG) auf Grund nicht verausgab-
ter Budgetmittel im Wirtschaftsjahr 2017. 
 
In der Bilanzposition 2.2.2.5 gegen Sondervermögen liegt kein Bilanzansatz vor.  
 

2.2.3  Sonstige Vermögensgegenstände 

 
  Wert zum 31.12.2017             1.324.049 € 
  Wert zum 31.12.2018              1.571.045 €                
 
 Differenz            + 246.996 € 

 
 
Die Bilanzposition beinhaltet den Bestand der Forderungen für die durchlaufenden 
Gelder und den Landeshaushalt, für die erbrachten Vorschüsse des Kreises, Kas-
sendifferenzen sowie die zur Veräußerung vorgesehenen Vermögensgegenstände 
und alle sonstigen Vermögensgegenstände. 
 

2.3  Wertpapiere des Umlaufvermögens 
 
Der Kreis Heinsberg besitzt zum Bilanzstichtag keine Wertpapiere mit einem ge-
planten Verbleib von weniger als einem Jahr. 
 
 
 

2.4  Liquide Mittel 
 
Unter diesem Posten sind alle liquiden Mittel des Kreises Heinsberg in Form von 
Bargeld oder Buchgeld angesetzt.  
 

   Wert zum 31.12.2017            37.552.783 € 
             Wert zum 31.12.2018                    47.812.806 € 

 
                 Differenz                              + 10.260.023 €          

 
 
Die wesentlichen Einzelpositionen sind: 
 
- Bargeld/EC                           2 T€ 
- Handvorschüsse                       10 T€ 
- Schwebeposten                                                                                             13 T€ 
- Kontokorrent-, Festgeld- und Sparguthaben 
 bei Banken und Sparkassen in inländischer Währung                  47.788 T€ 
 
Die Veränderungen ergeben sich aus der Finanzrechnung 2018. Es wird auf die 
Erläuterungen zur Finanzrechnung verwiesen. 
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3 Aktive Rechnungsabgrenzung 
 

Wert zum 31.12.2017    17.339.664 € 
Wert zum 31.12.2018    17.908.812 €                    

 
Differenz                                + 569.148 €                   

 
 
Zu den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) zählen alle Auszahlungen, 
die im Jahre 2018 oder früher geleistet wurden, aber erst im Jahr 2019 oder in 
Folgejahren Aufwand darstellen.  
 
Die wesentlichen Wertveränderungen in 2018 resultieren aus folgenden Sachverhal-
ten: 
 
Zugänge: 
 
- Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an 

Arbeitssuchende 
2.638 T€ 

- Auszahlungen im Bereich der sozialen Leistungen 1.721 T€ 
- Investitionskostenzuschüsse im Kindergartenbereich aus dem 

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInVFG NRW) 
1.102 T€ 

- Investitionskostenzuschüsse für den Bau und die Erweiterung von 
Kindertageseinrichtungen  

728 T€ 

- Auszahlung der Beamtenbezüge für Januar 2019 790 T€ 
- Investitionskostenzuschüsse zum Bau der L 117n 750 T€ 
- Vorauszahlung an die Versorgungskasse für 2019  491 T€ 
- UVG-Leistungen für Januar 2019 259 T€ 
- Auszahlungen im Bereich der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe    201 T€ 
- Abschlagszahlung Beihilfekasse für Januar 2019 192 T€ 
- Abschlagszahlung IT-Dienstleister 120 T€ 
- Entgeltanteil CVUA Rheinland für Januar 2019 119 T€ 
- Investitionskostenzuschuss für den Altbau der ehemaligen Real-

schule Gangelt 
97 T€ 

- Summe der sonstigen ARAP mit Einzelwerten < 50 T€ 169 T€ 
 
Abgänge:  
 
- Auflösung Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und 

Heizung an Arbeitssuchende 
2.758 T€ 

- Auflösung im Bereich der sozialen Leistungen 1.856 T€ 
- Auflösung Betriebskostenzuschuss RDHS gGmbH für Januar 2019 1.448 T€ 
- Auflösung für Investitionskostenzuschüsse für den Bau und die Er-

weiterung von Kindertageseinrichtungen 
893 T€ 

- Auflösung für Beamtenbezüge Januar 2018 790 T€ 
- Auflösung der Vorauszahlung an die Versorgungskasse für 2018 441 T€ 
- Auflösung Abschlagszahlung Beihilfekasse für Januar 2018 193 T€ 
- Auflösung im Bereich der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe 186 T€ 
- Auflösung Entgeltanteil CVUA Rheinland für Januar 2018 119 T€ 
- Auflösung sonstige Investitionskostenzuschüsse (u.a. KinvFG) 52 T€ 
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- Auflösung sonstige ARAP mit Einzelwerten < 50 T€ 72 T€ 
 
 
Mit den Positionen 1 bis 3 ist die Aktivseite der Bilanz abgeschlossen. Die Bilanz-
summe beträgt 405.924 T€ (Vorjahr 387.968 T€). 
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VI.D Erläuterungen zur Passivseite der Bilanz 

1 Eigenkapital 
 
Das Eigenkapital einer Kommune ist eine Residualgröße aus der Differenz zwischen 
Vermögen (Aktivseite der Bilanz) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rück-
stellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten und Rechnungsabgrenzungs-
posten. Das Eigenkapital in Höhe von 69.850 T€ ist nach den Bilanzierungs-
vorschriften in die Unterpositionen 1.1 bis 1.4 aufzuteilen. Erläuterungen zu den 
Wertveränderungen erfolgen bei den Unterpositionen. 
 

1.1  Allgemeine Rücklage 

 
Wert zum 31.12.2017    44.224.281 € 

              Wert zum 31.12.2018   44.796.356 €                    
 

      Differenz                  + 572.075 €                   
 
 
Der Bilanzansatz hat sich um 572 T€ erhöht. Im Rahmen der Bearbeitung der Än-
derung von Grundstücksdaten kreiseigener Flächen aufgrund der Neuzuteilung im 
Flurbereinigungsverfahren Kirchhoven im Zuge des Neubaus der EK 5 hat sich 
herausgestellt, dass vor dem 01.01.2009 getätigten Zahlungen an die Flurbereini-
gung im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung nicht erfasst worden sind. Ergibt sich 
nach § 57 Abs. 1 GemHVO bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse, dass in 
der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände zu Unrecht nicht angesetzt worden 
sind, so ist in der später aufzustellenden Bilanz der Wertansatz zu berichtigen, 
wenn es sich um einen wesentlichen Wertbetrag handelt. Ist eine Berichtigung vor-
zunehmen, so ist nach § 57 Abs. 2 GemHVO die sich daraus ergebende Wertver-
änderung ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Da die 
Ausgleichsrücklage des Kreises aufgrund der „Ein Drittel-Regelung“ bemessen 
wurde, erfolgt die Verrechnung zu 2/3 mit der Allgemeinen Rücklage und zu 1/3 mit 
der Ausgleichsrücklage (siehe auch Punkt 1.3 „Ausgleichsrücklage“). 
 
 
 

1.2  Sonderrücklagen 

 

1.2.1  Deckungsrücklage 

 
 

Wert zum 31.12.2017               0 € 
   Wert zum 31.12.2018                 0 € 

 
Differenz                                      0 € 
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1.3  Ausgleichsrücklage 
 
Die Ausgleichsrücklage ist ein von der allgemeinen Rücklage buchungstechnisch 
abgetrennter Bilanzansatz, der im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion 
eines Puffers für Schwankungen der Jahresergebnisse hat. Da die Verwendung der 
Ausgleichsrücklage nur die Ergebnisrechnung betrifft, kann die Liquidität zusätzlich 
belastet werden.  
 

Wert zum 31.12.2017    15.867.301 € 
    Wert zum 31.12.2018            21.884.388 €                    

 
Differenz                 + 6.017.087 €                      

 
Der Jahresabschluss 2017 wurde vom Kreistag am 15.11.2018 festgestellt. Das 
Haushaltsjahr 2017 wurde mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 5.731.783 € 
abgeschlossen. Dieser Betrag wurde somit zum 01.01.2018 der Ausgleichsrücklage 
zugeführt. Des Weiteren hat sich der Bilanzansatz um 285 T€ erhöht. Im Rahmen 
der Bearbeitung der Änderung von Grundstücksdaten kreiseigener Flächen auf-
grund der Neuzuteilung im Flurbereinigungsverfahren Kirchhoven im Zuge des 
Neubaus der EK 5 hat sich herausgestellt, dass vor dem 01.01.2009 getätigten Zah-
lungen an die Flurbereinigung im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung nicht erfasst 
worden sind. Ergibt sich nach § 57 Abs. 1 GemHVO bei der Aufstellung späterer 
Jahresabschlüsse, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände zu Un-
recht nicht angesetzt worden sind, so ist in der später aufzustellenden Bilanz der 
Wertansatz zu berichtigen, wenn es sich um einen wesentlichen Wertbetrag han-
delt. Ist eine Berichtigung vorzunehmen, so ist nach § 57 Abs. 2 GemHVO die sich 
daraus ergebende Wertveränderung ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage 
zu verrechnen. Da die Ausgleichsrücklage des Kreises aufgrund der „Ein Drittel-
Regelung“ bemessen wurde, erfolgt die Verrechnung zu 2/3 mit der Allgemeinen 
Rücklage und zu 1/3 mit der Ausgleichsrücklage (siehe auch Punkt 1.1 „Allgemeine 
Rücklage“). 
 

1.4  Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
 

Wert zum 31.12.2017       5.731.783 € 
Wert zum 31.12.2018          3.169.302 € 

 
                 Differenz                   - 2.562.481€ 
 
Über die Behandlung des Jahresüberschusses ist gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW ein 
gesonderter Beschluss des Kreistages zu fassen. Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW 
muss der Haushalt in der Ergebnisrechnung ausgeglichen sein. Nach 75 Abs. 3 S. 2 
GO können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 S. 2 der Aus-
gleichsrücklage zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von 
einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Der Jahresüberschuss in Höhe von 
3.169 T€ kann somit der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Es wird auf die Er-
läuterungen zur Ergebnisrechnung verwiesen. 
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2 Sonderposten 
 

2.1  für Zuwendungen 
 
Für erhaltene investive Zuwendungen mit einer Zweckbindung (pauschal oder pro-
jektbezogen) sind gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW Sonderposten anzusetzen. 
Über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände sind 
sie ertragswirksam aufzulösen. 
 

 Wert zum 31.12.2017       87.074.155 € 
 Wert zum 31.12.2018    90.454.944 €                   

 
 Differenz                          + 3.380.789 €                     
 

 
Die Veränderungen von insgesamt rd. 3.381 T€ ergeben sich insbesondere durch 
folgende Sachverhalte: 
 
Der Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund hat sich per Saldo um rd. 17 T€ 
durch die ertragswirksame Auflösung reduziert 
 
Der Sonderposten aus Zuwendungen vom Land hat sich per Saldo um 2.910 T€ 
erhöht. Die wesentlichen Wertveränderungen in 2018 resultieren aus folgenden 
Sachverhalten: 
 
- Umbuchung der Investitions-, Schul- und Katastrophenschutzpauschale 
- Umbuchungen von Zuwendungen im Flurbereinigungsverfahren Kirchhoven  
- Zuwendungen des Landes für Landschaftspflege und Naturschutz sowie für 

Maßnahmen des Wasserbaus 
- Flurstücksveränderungen 
- Zuwendungen für Straßenbaumaßnahmen (u.a. Neubau EK5 / OU Haaren - HS, 

Radfahrstreifen K9 Myhl bis B 221, K32 OD Hü.-Doveren) 
- Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInVFG) (u.a. 

Neubau Kreisleitstelle, Energetische Sanierung Klassenräume BK Erkelenz) 
- Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten 
 
Der Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden hat sich 
per Saldo um rd. 96 T€ erhöht. Die Wertveränderung resultiert aus Zuwendungen 
für den Bau eines Kreisverkehrsplatzes an der Kreisstraße 1 sowie aus der Über-
nahme von Flurstücken von Gemeinden durch Grundbuchberichtigung. Dem ge-
genüber steht die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten. 
 
Der Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen hat sich per Saldo 
um rd. 21 T€ erhöht. Die Wertveränderung resultiert aus der Schenkung eines E-
Fahrzeuges. 
 
Der Sonderposten aus Zuwendungen von den übrigen Bereichen hat sich per Saldo 
um rd. 379 T€ erhöht. Die Hauptursache hierfür ist vor allem die Verwendung von 
zweckgebundenen Ersatzgeldern für den Erwerb von diversen Grundstücken zum 
Zweck des Naturschutzes.  
 
Der Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Bereichen hat sich 
durch die ertragswirksame Auflösung per Saldo um 1 T€ reduziert. 
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Der Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden hat sich per Saldo um 
rd. 7 T€ durch die ertragswirksame Auflösung reduziert.  
 

2.2  für Beiträge 
 
Sonderposten für Beiträge sind zum Bilanzstichtag nicht vorhanden. 
 

2.3  für den Gebührenausgleich 
 

 Wert zum 31.12.2017       3.946.985 € 
Wert zum 31.12.2018      2.303.927 €                  

      
                           Differenz                   - 1.643.058 €                  
 
 
Nach § 43 Abs. 6 GemHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnen-
den Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes als Sonderposten für den 
Gebührenausgleich anzusetzen. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden 
sollen, sind im Anhang anzugeben. Die Wertveränderungen in 2018 resultieren aus 
folgenden Buchungsvorgängen: 
 
Abgänge: 
 
- Auflösung SOPO Gebührenausgleich Abfallwirtschaft           1.587 T€ 
- Ausgleich der Kostenunterdeckung Rettungsdienst 2014          56 T€ 
 
 
Im Gebührenhaushalt Rettungsdienst verbleibt im Haushaltsjahr 2018 eine haus-
haltsrechtlich ausgewiesene Unterdeckung in Höhe von 1.291.979,64 €. Dieser 
Fehlbetrag ist gleichzeitig eine Kostenunterdeckung im Sinne von § 6 KAG. Die 
Kostenunterdeckung ist nicht in der Bilanz anzusetzen, da es sich hierbei um noch 
nicht realisierte Erträge handelt. Der Bilanzierung einer haushaltsmäßigen Unterde-
ckung steht das Realisationsprinzip wie auch das Imparitätsprinzip entgegen, denn 
ein Ertrag kann nicht als realisiert angesehen werden, wenn die Leistung dafür noch 
nicht erbracht worden ist. Nach § 6 Absatz 2 KAG ist die beim Gebührenhaushalt 
Rettungsdienst entstandenen Kostenunterdeckung innerhalb der nächsten vier Jah-
re wieder auszugleichen. Es ergibt sich insgesamt ein verbleibendes Gesamtdefizit 
i.H.v. 2.169.373,10 € aus den Haushaltsjahren 2015 und 2018. 
 
 

2.4  Sonstige Sonderposten 
 

  Wert zum 31.12.2017      3.121.356 € 
 Wert zum 31.12.2018     3.206.959 €                  

 
                                                                  Differenz                    + 85.603 € 
 
Die wesentlichen Wertveränderungen in 2018 resultieren aus folgenden Sachverhal-
ten: 
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Zugänge: 
 
Im Jahr 2018 wurden Investitionen für die Nachsorge/Rekultivierung der Deponien 
des Kreises Heinsberg in Höhe von 160 T€ (inkl. Aktivierbarer Eigenleistungen) ge-
tätigt. In Höhe der Anschaffungs- und Herstellungskosten wurde die Rückstellung 
für Deponien und Altlasten aufgelöst und in einen Sonderposten umgebucht (siehe 
auch Bilanzposition 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten).  
 
Die NRW.BANK stellt dem Kreis Heinsberg durch das Programm „Gute Schule 
2020“ in den Jahren 2017 bis 2020 ein jährliches Kreditkontingent in Höhe von 
1.888.593,00 € zur Verfügung gestellt. Die Zins- und Tilgungsleistungen werden 
durch das Land Nordrhein-Westfalen übernommen. Mit den bereitgestellten Mitteln 
sollen grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsauf-
wendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörigen 
Schulsportanlagen finanziert werden. Mit Fertigstellung und Aktivierung der geför-
derten Maßnahmen ist jeweils ein entsprechender Sonderposten zu bilden. In 2018 
wurde für die geförderte Maßnahme „Modernisierung der Biologieräume am Kreis-
gymnasium Heinsberg“ ein Sonderposten in von rd. 192 T€ gebildet. 
 
Abgänge: 
 
Die Abgänge i.H.v. rd. 266 T€ ergeben sich durch planmäßige Auflösung der Son-
derposten über die Nutzungsdauer der baulichen Anlagen.  
 
 

3 Rückstellungen 
 
Die Rückstellungen sind nach Maßgabe des § 36 GemHVO NRW abgebildet. Sie 
berücksichtigen alle absehbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. 
 

3.1  Pensionsrückstellungen 
 

Wert zum 31.12.2017   121.902.448 € 
  Wert zum 31.12.2018     128.227.679 €                      

 
  Differenz           + 6.325.231 €                    

 
Die wesentlichen Wertveränderungen in 2018 resultieren aus folgenden Buchungs-
vorgängen: 
 
Zugänge: 
 
- Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                   3.339 T€ 
- Zuführung zu den Beihilferückstellungen               1.845 T€ 
- Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für die vom Land NRW            616 T€ 

übernommenen Umwelt- und Versorgungsbeamten (Akt: Beschäftigte)  
- Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger     609 T€ 
- Zuführung zu den Beihilferückstellungen für die vom Land NRW               117 T€ 

übernommenen Umwelt- und Versorgungsbeamten   
 
 
Abgänge: 
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- Auflösung von Pensionsrückstellungen für die vom Land NRW                  200 T€ 
     übernommenen Umwelt- und Versorgungsbeamten  
     (Versorgungsempfänger) 
         
Die Höhe der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurde durch die versicherungs-
mathematische Bewertung der Rheinischen Versorgungskasse Köln zum Stichtag 
31. Dezember 2018 bestimmt. 
 
Den Verpflichtungen für die vom Land NRW übernommenen Umwelt- und Versor-
gungsbeamten stehen in gleicher Höhe Forderungen (Erstattungsansprüche) gegen 
das Land NRW gegenüber. 
 
 

3.2  Rückstellungen für Deponien und Altlasten 
 

 Wert zum 31.12.2017    52.025.025 € 
 Wert zum 31.12.2018    54.535.902 €                   

 
 Differenz           + 2.510.877 €                    

 
 
Die Bilanzposition setzt sich zusammen aus den Rückstellungen für die Deponien 
des Kreises Heinsberg sowie aus den Rückstellungen für Altlasten. Die Deponie-
rückstellung ist dabei in den gebührenrechtlichen Barwert und den Zinsanteil aufge-
teilt. Eine Abzinsung der Rückstellung wurde im Rahmen der überörtlichen Prüfung 
zur Eröffnungsbilanz von der GPA NRW beanstandet und als unzulässig beurteilt.  
 
Die Wertveränderung resultiert aus folgenden Buchungsvorgängen: 
 
Deponien 
 
- Im Jahre 2018 wurden Investitionen für die Nachsorge/Rekultivierung der Depo-

nien des Kreises Heinsberg in Höhe von 160 T€ getätigt. In Höhe der Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten wurde die Rückstellung für Deponien aufgelöst 
und in einen Sonderposten umgebucht (siehe Bilanzposition 2.4 sonstige Son-
derposten). 

 
- Im Jahre 2018 wurde eine Zuführung zur Deponierückstellung im Rahmen der 

Anpassung des Stilllegungskonzeptes in Höhe von 2.671 T€ getätigt. 
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3.3  Instandhaltungsrückstellungen 
 
Gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW sind für unterlassene Instandhaltungen von 
Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung 
hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden 
muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln be-
stimmt und wertmäßig beziffert sein.  
 

 Wert zum 31.12.2017    186.000 € 
 Wert zum 31.12.2018                186.000 €                          

 
  Differenz                                     0 € 

 
Der Bilanzansatz hat sich nicht verändert. 
 
 

3.4  Sonst. Rückstellungen gem. § 36 Abs. 4 und 5 
GemHVO NRW 

 
Wert zum 31.12.2017    13.134.922 € 
Wert zum 31.12.2018    14.882.496 €                   
 
Differenz                          + 1.747.574 €                    
 

 
Die wesentlichen Wertveränderungen in 2018 resultieren aus folgenden Buchungs-
vorgängen: 
 
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub: 
 
Aus den zum Bilanzstichtag erhobenen Daten ergibt sich jeweils eine Zuführung der 
Rückstellung für die Angestellten in Höhe von 94 T€ und für die Beamten in Höhe 
von 13 T€. 
 
Rückstellungen für Überstunden: 
 
Aus den zum Bilanzstichtag erhobenen Daten ergibt sich jeweils eine Auflösung der 
Rückstellung für die Angestellten in Höhe von 19 T€ sowie für die Beamten in Höhe 
von 16 T€. 
 
Rückstellungen für Prüfungskosten der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA): 
 
Für 2018 ergibt sich ein Zugang in Höhe von 40 T€ für zukünftige überörtliche Prü-
fungen nach § 105 GO NRW sowie eine Auflösung in Höhe von 19 T€ für die Ab-
rechnung des endgültigen Gebührenfestsetzungsbescheides der IT-Prüfung und 
eine ertragswirksame Auflösung in Höhe von 17 T€ nach Festsetzung aller endgülti-
gen Gebühren seitens der GPA. 
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Rückstellungen für Prozesskosten: 
 
Die wesentlichen Buchungsvorgänge hierzu sind: 
 
- Zuführung für Klageverfahren und Prozesskosten (84 T€) 
- Auflösung für Klageverfahren und Prozesskosten (13 T€) 
 
Rückstellungen für Altersteilzeit: 
 
Zum Bilanzstichtag sind für 20 Beschäftigte ATZ-Rückstellungen für Aufstockungs-
beträge zum Entgelt zu bilden. 9 von 20 Personen sind Tariflich Beschäftigte, hierfür 
sind zusätzlich Rückstellungen zur Aufstockung der Rentenversicherung zu bilden. 
5 Beschäftigte befinden sich in der Arbeitsphase, 13 in der Freistellungsphase und 
zwei Beschäftigte nimmt am Teilzeitmodell teil. Hierfür sind jeweils ATZ-
Rückstellungen für Erfüllungsrückstände zu berechnen. Aufgrund der Grunddaten 
zum Bilanzstichtag ergibt sich eine Auflösung der Rückstellung für die Beamten in 
Höhe von 142 T€ sowie für die tariflich Beschäftigen in Höhe von 28 T€. 
 
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten: 
 
Die wesentlichen Buchungsvorgänge hierzu sind: 
 
- Zuführung aufgrund der Prüfung der Finanzhilfen nach dem Kommunalinvestiti-

onsförderungsgesetz (KInvFG – 1. Kapitel) durch den Bundesrechnungshof 
(1.827 T€) 

- Zuführung für die Abrechnung der Kosten der Deutschen Einheit für das Jahr 
2018 (1.125 T€) 

- Zuführung für die zu erwartende Rückzahlung der Bundesbeteiligung an den 
Kosten der Unterkunft (BBKdU) für 2018 (769 T€) 

- Zuführung für die LOB-Zulage 2018 (672 T€) 
- Zuführung von Rückstellungen im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 

(554 T€) 
- Zuführung für Rückzahlungsverpflichtungen im Bereich Unterhaltsvorschuss im 

Jugendamt (55 T€) 
- Zuführung für die Jahresabschluss- und Gesamtabschlussprüfung (33 T€) 
- Zuführung für ein Widerspruchsverfahren im Bereich Niederschlagswasserge-

bühren (18 T€) 
- Zuführung aus der Verpflichtung der Verbandsmitglieder zum Ausgleich der Be-

lastungen aufgrund der Pensionsrückstellungen des Studieninstitutes (17 T€) 
- Zuführung im Bereich der sozialen Leistungen (10 T€) 
- Auflösung für die Abrechnung der Kosten der Deutschen Einheit für das Jahr 

2017 (1.400 T€) 
- Auflösung für die LOB-Zulage 2017 (663 T€) 
- Auflösung für die zu erwartende Rückzahlung der Bundesbeteiligung an den 

Kosten der Unterkunft für 2017 (BBKdU) (551 T€) 
- Auflösung von Rückstellungen im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  

(349 T€) 
- Auflösung von Rückstellungen im Bereich der Sozialen Leistungen (179 T€) 
- Auflösung für den Ausgleich des Verlustvortrages der AGIT mbH durch den 

Kreis Heinsberg (133 T€) 
- Auflösung für bereits entstandene Kosten aus den Auswirkungen der Direkt-

vergabe / Notvergabe (84 T€) 
- Anteilige Auflösungen für die Jahresabschluss- und Gesamtabschlussprüfung 

sowie Beratungsleistungen des Wirtschaftsprüfers (31 T€) 
- Sonstige Auflösungen < 10 T€ (5 T€) 
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Rückstellungen für Betriebsrisiken der Abfalldeponien: 
 
Im Haushaltsjahr 2018 ergibt sich keine Veränderung des Rückstellungsbestandes. 
 
Rückstellungen wegen der Beteiligung an Versorgungslasten: 
 
Für die Versorgungslastenbeteiligung nach § 107b BeamtVG ergibt sich anhand der 
Grunddaten der Rhein. Versorgungskasse Köln eine Zuführung in Höhe von 45 T€. 
 
Rückstellungen für drohende Verluste aus laufenden Verfahren: 
 
Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 existieren keine derartigen Rückstellungen. 
  
Rückstellungen für Schadensersatzverpflichtungen: 
 
Für 2018 ergibt sich eine Erhöhung in Höhe von 40 T€ für die Bildung einer Rück-
stellung für Schadensersatzverpflichtungen für den Ausschluss eines Unternehmens 
aus einem Vergabeverfahren. 
 
Sonstige Rückstellungen: 
 
Der Bestand der sonstigen Rückstellungen zum 31.12.2018 setzt sich wie folgt zu-
sammen: 
 
- für nicht genommenen Urlaub  1.985 T€ 
- für Überstunden   375 T€ 
- für die Gemeindeprüfungsanstalt 160 T€ 
- für Prozesskosten 1.834 T€ 
- für Altersteilzeit 756 T€ 
- für ungewisse Verbindlichkeiten 7.757 T€ 
- für Betriebsrisiken der Abfalldeponien 797 T€ 
- für die Beteiligung an Versorgungslasten     957 T€ 
- für Schadensersatzverpflichtungen 260 T€ 
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4 Verbindlichkeiten 

4.1  Anleihen  
   
Bei Anleihen wird das benötigte Kapital von einer unbestimmten Anzahl von Geld-
gebern durch Kauf von Wertpapieren aufgebracht. Zum Bilanzstichtag hat der Kreis 
Heinsberg keine Anleihen herausgegeben. 
 
 

4.2  Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 
 
In den Unterpositionen 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, 4.2.2 von Beteiligun-
gen, 4.2.3 von Sondervermögen und 4.2.4 vom öffentlichen Bereich hat der Kreis 
Heinsberg keine Bilanzwerte. 
 

4.2.1  vom privaten Kreditmarkt 

 
 

 Wert zum 31.12.2017         7.474.042 € 
 Wert zum 31.12.2018         4.061.958 €                  

 
 Differenz                     - 3.412.084 €                 

 
Die Kreditverpflichtungen sind mit dem Rückzahlungsbetrag zum 31.12.2018 in der 
Schlussbilanz ausgewiesen. 
 
Die Verwaltung hat am 15.11.2018 den Kreistag darüber informiert, dass die anhal-
tende Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank zu sinkenden Zinserträgen im 
Kreishaushalt führt und eine Verschärfung der Strafzinsproblematik zu erwarten ist. 
Die Überprüfung des bestehenden Kreditportfolio hat den Kreis Heinsberg dazu 
veranlasst, die kündbaren Kredite noch im Jahr 2018 abzulösen. Der Stand der 
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten sinkt somit von rd. 7,5 Mio. € zum 
31.12.2017 auf rd. 285.000 € zum 31.12.2018. Hierbei sind auch die planmäßig rea-
lisierten Tilgungen enthalten.  
 
Neu bei dieser Bilanzposition werden die Mittel aus dem Kreditprogramm „Gute 
Schule 2020“ abgebildet. Die NRW.BANK stellt dem Kreis Heinsberg durch das 
Programm „Gute Schule 2020“ in den Jahren 2017 bis 2020 ein jährliches Kredit-
kontingent in Höhe von 1.888.593,00 € zur Verfügung. Die Zins- und Tilgungsleis-
tungen werden durch das Land Nordrhein-Westfalen übernommen. Mit den bereit-
gestellten Mitteln sollen grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Mo-
dernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich da-
zugehörigen Schulsportanlagen finanziert werden. Im Haushaltsjahr 2018 wurde 
erstmalig die Auszahlung eines Darlehensbetrages i.H.v. 3.777.186,00 € durch die 
NRW.BANK an den Kreis Heinsberg getätigt. Es handelt sich dabei um das Kredit-
kontingent für die Haushaltsjahre 2017 und 2018. Das erste Jahr ist dabei tilgungs-
frei, sodass sich für den Kreis Heinsberg keine Tilgungsleistung aus dem Kreditpro-
gramm „Gute Schule 2020“ für das Jahr 2018 ergibt. 
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4.3  Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssiche-
rung 

 
Zum Bilanzstichtag bestehen keine Liquiditätskredite. 
 

4.4  Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnah-
men gleichkommen 

 
Zu dieser Bilanzposition gehören grundsätzlich kreditähnliche Rechtsgeschäfte wie 
z.B. Leasingverträge des Kreises Heinsberg als so genanntes Finanzierungs-
Leasing. Zum Bilanzstichtag liegen hierzu keine Vorgänge vor. 
 
 

4.5  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
 

Wert zum 31.12.2017          3.281.318 € 
Wert zum 31.12.2018          5.317.355 €                  
 
Differenz                      + 2.036.037 €                

 
Der Bilanzansatz setzt sich aus vielen Einzelposten zusammen, die Aufwand oder 
Herstellungskosten des Jahres 2018 darstellen, aber erst in 2019 zur Auszahlung 
gelangen. Daher waren diese Rechnungen auf 2018 zu erfassen, was im Jahresab-
schluss zu Verbindlichkeiten führt.  

4.6  Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 
 

Wert zum 31.12.2017          8.962.257 € 
 Wert zum 31.12.2018        10.537.808 €                  

 
Differenz       + 1.575.551 €                  
 

Hierunter fallen finanzielle Verpflichtungen des Kreises zum Stichtag 31.12.2018, 
denen keine konkrete Gegenleistung des Zahlungsempfängers gegenübersteht. Der 
Bilanzansatz setzt sich aus zahlreichen Einzelposten verschiedener Zahlungs-
empfänger zusammen. Die Transferleistungen betreffen überwiegend die Produkt-
bereiche Soziale Leistungen und Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Des Weiteren 
sind bei dieser Bilanzposition die Verbindlichkeiten aus der Spitzabrechnung der 
differenzierten Umlagen ausgewiesen. Gemäß § 56 Abs. 4 Satz 4 KrO NRW können 
Differenzen zwischen Plan und Ergebnis im übernächsten Jahr ausgeglichen wer-
den. Nach dem Erlass des MIK NRW vom 14.05.2014, Az. 34-48.01.06/01-634/14, 
ist sodann ein Überschuss als Transferverbindlichkeit gegenüber den Gemeinden 
zu bilanzieren. Die Abrechnung der differenzierten Umlagen für das Haushaltsjahr 
2018 weist für die Jugendamtsumlage einen Überschuss i.H.v. 762 T€, für das 
Kreisgymnasium einen Überschuss i.H.v. 93 T€ sowie für die Jakob-Muth-Schule 
einen Überschuss i.H.v. 35 T€ aus. Des Weiteren ist hier eine Verbindlichkeit i.H.v. 
1.183 T€ gegenüber der Kreiswerke Heinsberg GmbH für den Verlustausgleich im 
Geschäftsjahr 2018 der NEW Kommunalholding GmbH sowie die Verbindlichkeit 
aus der Abrechnung der Kosten der Deutschen Einheit durch Änderungen im Ein-
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heitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG) für das Jahr 2017 i.H.v. 1.227 T€ bi-
lanziert. 
 
 

4.7  Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen 
 
Erhaltene Zuwendungen, die bis zum Bilanzstichtag noch nicht verwendet wurden, 
sind nach den Bilanzierungsvorschriften als Verbindlichkeiten auszuweisen.  
 

Wert zum 31.12.2017         2.112.562 € 
 Wert zum 31.12.2018         1.657.773 €                 

 
 Differenz               - 454.789 €                    

 
 
Die Bilanzposition setzt sich u.a. aus noch nicht verwendeten zweckgebundenen 
Einnahmen im Bereich der Ersatzgelder (§ 5 LG), aus der Übertragung zweckge-
bundener Ablöseerträge für die Behebung von Straßenschäden sowie weiteren 
noch nicht verwendeten zweckgebundenen Erträgen zusammen. Die Reduzierung 
des Bilanzansatzes ist vor allem darauf zurückzuführen, dass im Haushaltsjahr 2018 
größere Beträge im Bereich der Ersatzgelder zum Zwecke des Naturschutzes ver-
ausgabt worden sind. 
 

4.8  Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 
 
Erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die bis zum Bilanzstichtag noch nicht 
verwendet wurden, sind nach den Bilanzierungsvorschriften als Verbindlichkeiten 
auszuweisen. Sofern die Investitionen 2018 noch nicht in Betrieb genommen wur-
den, sind hierfür erhaltene Zuwendungen ebenfalls als Verbindlichkeit auszuweisen. 
 

  Wert zum 31.12.2017             5.891.809 € 
 Wert zum 31.12.2018            7.363.171 €                 

 
  Differenz                    + 1.471.362 €                  

 
 
Die wesentlichen Wertveränderungen in 2018 resultieren aus folgenden Buchungs-
vorgängen: 
 
Zugänge: 
 
- Landeszuwendung Kreditprogramm Gute Schule 2020 3.777 T€ 
- Investitionspauschale 1.222 T€ 
- Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) 597 T€ 
- Investiver Anteil Schulpauschale 485 T€ 
- Neubau EK 13 / EK 17 400 T€ 
- Radfahrstreifen K 9 Myhl 247 T€ 
- Neubau Zubringer B 56 n 150 T€ 
- Katastrophenschutzpauschale 30 T€ 
- Feuerschutzpauschale 10 T€ 
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Abgänge: 
 
- Umbuchungen Flurbereinigungsverfahren Kirchhoven - 1.924 T€ 
- Umbau Neubau EK 5 / OU Haaren - 1.338 T€ 
- Umbuchung Mittel aus dem KInvFG (Neubau Kreisleitstelle) - 1.249 T€ 
- Umbuchung Investitionspauschale  - 295 T€ 
- Radfahrstreifen K 9 Myhl - 247 T€ 
- Umbuchung Kreditprogramm Gute Schule 2020 - 191 T€ 
- Umbuchung Mittel aus dem KInvFG (energetische Sanierung 
    Klassenräume im Berufskolleg Erkelenz) 

- 103 T€ 

- Umbuchung Kreispauschale Anbindung Digitalfunk Leitstelle - 100 T€ 

 

4.9  Sonstige Verbindlichkeiten  
 
Diese Bilanzposition ist ein Sammelposten für alle weiteren Verbindlichkeiten.  
 

Wert zum 31.12.2017      4.950.813 € 
Wert zum 31.12.2018      5.091.492 €                  

 
  Differenz                          + 140.679 €                    

 
Der Bestand am Bilanzstichtag umfasst Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern, 
Organmitgliedern und Gesellschaften des Kreises, Steuerverbindlichkeiten, Verbind-
lichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern, Sicherheitseinbehalte, Verbind-
lichkeiten aus der Ausgleichsabgabe, Parkposten (Verbindlichkeiten aus ungeklär-
ten Zahlungseingängen) und Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern. Darin 
enthalten ist u.a. auch die Erstattungszahlung der Baugebühren aus 2018 für die 
Wahrnehmung von Aufgaben als untere Bauaufsichtsbehörde an die Stadt Übach-
Palenberg (ca. 286 T€), die erst im Haushaltsjahr 2019 beglichen worden ist.  
 
 

5 Passive Rechnungsabgrenzung 
 
Gemäß § 42 Abs. 3 GemHVO NRW sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene 
Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag dar-
stellen, als passive Rechnungsabgrenzung (PRAP) anzusetzen. 
 

Wert zum 31.12.2017      8.081.370 € 
Wert zum 31.12.2018      8.246.518 € 

 
Differenz          + 165.148  €                                 

 
Die wesentlichen Wertveränderungen in 2018 resultieren aus folgenden Buchungs-
vorgängen: 
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Zugänge: 
 
 

-  Zahlungseingänge Investitionskostenzuschüsse im Kindergartenbe-
reich aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInVFG) 
NRW 

1.078 T€ 

- Investitionskostenzuschüsse für den Bau und die Erweiterung 
      von Kindertageseinrichtungen 

503 T€ 

- Zuweisung an die Regionalen Bildungsnetzwerke 15 T€ 
- Spende für schulsportliche Aktivitäten 2019 13 T€ 
- Einzelwerte < 10 T€ 7 T€ 
 

Abgänge: 
 
 

- Auflösung Betriebskostenzuschuss Tageseinrichtungen f. Kinder,  
    Abschlag für Januar 2018 

-772 T€ 

- Auflösung von PRAP für Investitionskostenzuschüsse aus Vor- 
    jahren (Bau und Erweiterung von Kindertageseinrichtungen)  

- 632 T€ 

- Auflösung Investitionskostenzuschüsse im Kindergartenbereich  
    aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInVFG) NRW 

- 19 T€ 

- Auflösung Zuweisung an die Regionalen Bildungsnetzwerke - 15 T€ 
- Auflösung Spende für schulsportliche Aktivitäten 2019  - 13 T€ 

 
 
 
 
 
Mit den Positionen 1 bis 5 ist die Passivseite der Bilanz abgeschlossen. Die Bilanz-
summe beträgt 405.924 T€ (Vorjahr 387.968 T€). 
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VI.E Angaben zu Verpflichtungen aus Leasingverträ-
gen 

 
Wegen der langfristigen Belastung der kommunalen Haushalte durch Leasingver-
träge besteht eine gesetzliche Verpflichtung, diese im Bilanzanhang näher zu erläu-
tern. 
 
Die bestehenden Leasingverpflichtungen zum Bilanzstichtag sind in der nachfolgen-
den Übersicht aufgeführt. In einzelnen Fällen wurden die Leasingverträge aus dem 
Vorjahr verlängert, so dass sich zum Bilanzstichtag neue Restlaufzeiten ergeben 
können.  

 
 

Leasinggegenstand 

Restlaufzeit 
ab 

31.12.2018 
in Monaten 

Tatsächlicher 
Leasingauf-

wand 
 vom 31.12.2018 

 bis Vertrags-
ende 

Bemerkungen 

Kopierer Hausdruckerei Kreishaus 6 48.478,82 € 
Läuft am 
30.06.2019 aus 

Kopierer Kreishaus und Außenstel-
len 

9 51.599,16 € 
Läuft am  
30.09.2019 aus 

Fahrzeug HS - KV - 200 7 1.976,26 € 
Läuft am 
13.07.2019 aus 

Fahrzeug HS - KV - 204 5 1.211,24 € 
Läuft am 
17.05.2019 aus 

Fahrzeug HS - LJ - 43 6 1.854,36  € 
Läuft am 
20.06.2019 aus 

HP Netzwerkkomponenten 10 35.662,39 € 
Läuft am 
01.11.2019 aus 

Gesamt:   140.782,23 €  
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VI.F  Anlagenspiegel zum 31.12.2018 
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VI.G  Forderungsspiegel zum 31.12.2018 
 

 
Soweit für die einzelnen Forderungsarten Einzelwert- oder Pauschalwertberichtigungen ermittelt wurden, sind diese in der Übersicht beim Bestand an 
Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr berücksichtig worden. 
 
Bei den Erstattungsansprüchen des Kreises gegen das Land NRW aufgrund der Pensionsverpflichtungen für die vom Land übernommenen Umwelt- und 
Versorgungsbeamten handelt es sich um sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen mit langfristigen Fälligkeiten. Daher werden diese Ansprüche im 
Forderungsspiegel unter Ziffer 1.5 mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren abgebildet. 

 
 

    Gesamtbetrag mit einer Restlaufzeit von Gesamt- 

    am       betrag 

Art der Forderungen 31.12.2018 
bis zu 1 

Jahr 
1 bis 5 
Jahre 

mehr als 5 
Jahre am 31.12. 

            
des Vorjah-

res 

    EUR EUR EUR EUR EUR 

1. 
Öffentl.-rechtl. Forderungen und 
Forderungen aus Transferleis-
tungen 

33.801.485 €    22.126.866 € 48.702 € 11.625.917 €  31.770.011 € 

1.1 Gebühren 5.009.839 €      5.007.865 € 1.974 € - €    6.634.073 €   

1.2 Beiträge 602.032 €         602.032 € - € - €       220.029 € 

1.3 Steuern 2.906 € 2.906 € - € - €           3.502 €  

1.4 
Forderungen aus Transferleistun-
gen 

9.542.407 € 5.759.376 € 4.889 € 3.778.142 € 5.598.464 € 

1.5 
Sonstige öffentlich-rechtl. Forde-
rungen 

18.644.301 €      10.754.687 € 41.839 € 7.847.775 €   19.313.942 €  

2. Privatrechtliche Forderungen 1.609.888 € 1.588.938 € - € 20.950 €    1.316.683 €  

2.1 gegenüber dem privaten Bereich 180.277 €         159.327 € - € 20.950 € 312.668 € 

2.2 
gegenüber dem öffentlichen Be-
reich 

435.262 €         435.262 € - € - € 550.263 € 

2.3 gegen verbundene Unternehmen 842.938 €         842.938 € - € - €       453.753 €  

2.4 gegen Beteiligungen 151.411 € 151.411 € - € - €                 - € 

2.5 gegen Sondervermögen - € - € - € - €                   - €  

3. Summe aller Forderungen 35.411.373 €    23.715.805 € 48.702 € 11.646.867 €  33.086.694 € 
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VI.H  Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2018 
 
 

Gesamtbetrag Gesamtbetrag

am am

Art der Verbindlichkeiten 31.12.2018 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre 31.12.

des

Vorjahres

EUR EUR EUR EUR EUR

1. Anleihen - €                      - €                      - €                    - €                         - €                      

2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.061.958 €       4.061.958 €       - €                    - €                         7.474.042 €       

2.1 von verbundenen Unternehmen - €                      - €                      - €                    - €                         - €                      

2.2 von Beteiligungen - €                      - €                      - €                    - €                         - €                      

2.3 von Sondervermögen - €                      - €                      - €                    - €                         - €                      

2.4 vom öffentlichen Bereich - €                      - €                      - €                    - €                         - €                      

2.4.1 vom Bund - €                      - €                      - €                    - €                         - €                      

2.4.2 vom Land - €                      - €                      - €                    - €                         - €                      

2.4.3 von Gemeinden (GV) - €                      - €                      - €                    - €                         - €                      

2.4.4 von Zw eckverbänden - €                      - €                      - €                    - €                         - €                      

2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich - €                      - €                      - €                    - €                         - €                      

2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - €                      - €                      - €                    - €                         - €                      

2.5 vom privaten Kreditmarkt 4.061.958 €       4.061.958 €       7.474.042 €       

2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 4.061.958 €       4.061.958 €       7.474.042 €       

2.5.2 von übrigen Kreditgebern - €                      - €                      - €                    - €                         - €                      

3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung - €                      - €                      - €                    - €                         - €                      

3.1 vom öffentlichen Bereich - €                      - €                      - €                    - €                         - €                      

3.2 vom privaten Kreditmarkt - €                      - €                      - €                    - €                         - €                      

4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen - €                      - €                      - €                    - €                         - €                      

w irtschaftlich gleichkommen

5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5.317.355 €       5.317.355 €       - €                    - €                         3.281.318 €       

6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 10.537.808 €     9.647.233 €       890.575 €        - €                         8.962.257 €       

7. Sonstige Verbindlichkeiten 14.112.436 €     14.112.436 €     - €                    - €                         12.955.184 €     

7.1 Erhaltene Anzahlungen 9.020.943 €       9.020.943 €       - €                    - €                         8.004.371 €       

7.2 Sonstige Verbindlichkeiten 5.091.492 €       5.091.492 €       - €                    - €                         4.950.813 €       

8. Summe aller Verbindlichkeiten 34.029.556 €     33.138.981 €     890.575 €        - €                         32.672.801 €     

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

1. Ausfallbürgschaft Nr. 6754605043, Schuldner: NEW Netz GmbH 209.761 €          417.514 €          

2. Ausfallbürgschaft Nr. 675 119 4397 (je 13,75 %), Schuldner: 101.132 €          114.320 €          

AGIT Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologie-

transfer

3. Ausfallbürgschaft Industriepark Oberbruch 200.000 €          200.000 €          

4. 516.531 €          569.032 €          

5. 330.245 €          344.305 €          

6. - €                      - €                      

7. - €                      91.118 €            

8. 248.085 €          257.825 €          

9.
263.710 €          412.111 €          

10. 43.061 €            44.663 €            

11. 1.331.246 €       1.406.248 €       

12.
362.157 €          481.435 €          

13. 531.245 €          531.245 €          

Ausw eis von Treuhandvermögen und Treuhandverbindlichkeiten:

1. Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung im Kreisgymnasium Heinsberg 13.215 €            12.927 €            

2. Mündelgelder 1 €                     1 €                     

mit einer Restlaufzeit von

Ausfallbürgschaft Nr. 6450314007, Schuldner: 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH

Ausfallbürgschaft Nr. 6450286213 (je 50,00%), Schuldner: Trägerverein 

Museum Heinsberg e.V. 

Ausfallbürgschaft Nr. 6450337263, Schuldner: Rettungsdienst im Kreis 

Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH

Ausfallbürgschaft Nr. 6450405128 (je 100,00%), Schuldner: 

Rettungsdinest im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH

Ausfallbürgschaft Nr. 6450414989 (je 50,00 %), Schuldner: Trägerverein 

Museum Heinsberg e.V.

Ausfallbürgschaft Nr. 6450440687 (je 100,00 %), Schuldner: Kreisw erke 

Heinsberg GmbH

Ausfallbürgschaft Nr. 6450437444 (je 100,00 %), Schuldner: 

Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH

Ausfallbürgschaft Nr. 6450359838, Schuldner: Rettungsdienst im Kreis 

Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH

Ausfallbürgschaft Nr. 6450362873 (je 50,00%), Schuldner: Trägerverein 

Museum Heinsberg e.V.

Ausfallbürgschaft (je 13,76%), Schuldner: Grünmetropole e. V. 
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VI.I  Örtliche Abschreibungstabelle  
 

Nr. Vermögensgegenstand 

Nutzungs- 
dauer in Jahren 
(Rahmentabelle 

des Innen-
ministeriums 
NRW bzw. der 

KGSt) 

Mittel-
wert 

Fest-
legung 

für 
den 

Kreis 
Heins-
berg  

von  bis 

1 Gebäude und bauliche Anlagen 
        

1.01 Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil) 30 40 35 - 

1.02 Abwasserkanäle 50 80 65 - 

1.03 Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke) 30 50 40 - 

1.04 Baracken, Behelfsbauten 20 40 30 30 

1.04.1 
Baracken, Behelfsbauten, Gerätegebäude u. Schuppen (Holz-
konstruktion) 

   20 

1.05 Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke) 30 50 40 - 

1.06 Feuerwehrgerätehäuser (massiv) 40 80 60 - 

1.07 Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise) 20 40 30 - 

1.08 Freibäder (bauliche Anlagen) 30 50 40 - 

1.09 Garagen (massiv) 40 60 50 60 

1.10 Garagen (sonstige Bauweise) 20 40 30 - 

1.11 
Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Ju-
gendheime 40 80 60 60 

1.12 Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen) 50 80 65 - 

1.13 Hallen (massiv) 40 60 50 60 

1.14 Hallen (sonstige Bauweise) 20 40 30 40 

1.15 Hallenbäder 40 70 55 - 

1.16 Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder- 40 80 60 - 

1.17 Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche 70 100 85 - 

1.18 Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt) 40 60 50 60 

1.19 Kapellen, Kirchen 60 80 70 - 

1.20 Kindergärten, Kindertagesstätten 40 80 60 - 

1.21 Krankenhäuser  40 60 50 - 

1.22 Krematorien 50 60 55 - 

1.23 Lager (massiv) 40 60 50 - 

1.24 Lager (sonstige Bauweise) 20 40 30 - 

1.25 Leichenhallen, Trauerhallen 60 80 70 - 

1.26 Parkhäuser, Parkdecks, Tiefgaragen 30 50 40 50 

1.27 Pumpenhäuser 20 50 35 - 

1.28 Rettungswachen (massiv) 40 80 60 75 

1.29 Rettungswachen (sonstige Bauweise) 20 40 30 - 

1.30 Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton) 40 50 45 - 

1.31 Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise) 20 30 25 - 

1.32 Schulgebäude (massiv) 40 80 60 80 

1.33 Schulgebäude (sonstige Bauweise) 20 40 30 40 

1.34 Silobauten (Beton) 28 33 30,5 - 

1.35 Silobauten (Kunststoff oder Stahl) 17 25 21 - 

1.35.1 Silobauten (Holz) - - - 25 

1.36 Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude) 40 60 50 60 

1.37 Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle 50 80 65 65 

1.38 Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser 20 50 35 - 

1.38.1 Trafogebäude Kreishaus Heinsberg       60 

1.39 Tunnel 70 80 75 - 

1.40 Verwaltungsgebäude (massiv)  40 80 60 80 

1.41 Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise) 20 40 30 - 

1.42 Wassertürme 40 50 45 - 

1.43 Wohncontainer 10 20 15 - 

1.44 Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)  50 80 65 80 
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Nr. Vermögensgegenstand 

Nutzungs- 
dauer in Jahren 
(Rahmentabelle 

des Innen-
ministeriums 
NRW bzw. der 

KGSt) 

Mittel-
wert 

Fest-
legung 

für 
den 

Kreis 
Heins-
berg 

von bis  

1.45 Sporthallen (vergleichbar mit NHK-Typen 19 und 20) - - - 60 

1.46 Kreismuseum Heinsberg - - - 80 

1.47 Kreismuseum Geilenkirchen - - - 80 

2 Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)         

2.01 Betonmauer, Ziegelmauer 20 40 30 - 

2.02 Brücken (Holzkonstruktion) 20 40 30 30 

2.03 
Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbund-
system) 

50 100 75 75 

2.03.01 Kastendurchlässe       100 

2.04 Gewässerausbau naturnah, offene  Gräben 20 50 35 - 

2.05 Kompostdeponie, -plätze  10 25 17,5 - 

2.06 Löschwasserteiche 20 40 30 - 

2.07 Straßen- und Stadtmobiliar 10 30 20 - 

2.07.01 Tabellenwegweiser - - - 20 

2.07.02 Lichtsignalanlagen - - - 20 

2.07.03 Leitplanken - - - 30 

2.07.04 Radwegebeschilderung, sonstige Verkehrsschilder 15 20 17,5 15 

2.07.05 Beleuchtungsanlagen für Straßen - - - 25 

2.07.06 Schrankenanlagen (elektrisch)       20 

2.07.07 Amphibienschutzanlagen       5 

2.08 Spielplätze, Bolzplätze 10 15 12,5 - 

2.09 Sportplätze (Rasen- und Hartplätze) 20 25 22,5 20 

2.10 
Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Park-
flächen 

30 60 45 50 

2.11 Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart) 10 30 20 30 

2.12 Lärmschutzwall - - - 100 

2.13 Hofflächen - - - 30 

2.14 Garten-, Grün- und Parkanlagen (Außenanlagen) - - - 30 

3 Technische Anlagen (Betriebsanlagen)         

3.01 
Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrich-
tungen) 

10 33 21,5 30 

3.02 Alarmgeber, Alarmanlagen  5 15 10 15 

3.03 Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen 10 25 17,5 25 

3.04 Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen 15 33 24 - 

3.05 Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer 10 20 15 15 

3.06 Beleuchtungsanlagen 20 30 25 25 

3.07 Be- und Entlüftungsanlagen (Klimaanlagen) 8 10 9 10 

3.08 Beschallungsanlagen 5 15 10 15 

3.09 Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen) 10 20 15 20 

3.10 
Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversor-
gungsleitungen 

10 20 15 - 

3.11 Druckluftanlagen, Kompressoren  5 15 10 15 

3.12 Druckrohrleitungen  20 40 30 40 

3.13 Dynamomaschinen und Elektromotoren 15 20 17,5 20 

3.14 Entlüftungsanlagen 8 10 9 10 

3.15 Feuermeldeanlagen 10 15 12,5 15 

3.16 Gasleitungen 40 45 42,5 - 

3.17 Gemeinschaftsantennen 10 12 11 12 

3.18 
Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, 
Klimaanlagen 

10 15 12,5 15 

3.19 Heißwasserbereitungsanlagen 8 12 10 12 

3.20 Heizkanäle 40 50 45 - 

3.21 Kabelnetze (auch Rohre, Schächte) 20 25 22,5 20 

3.22 Lautsprechanlagen 8 10 9 10 

3.23 Leitstellentechnik   5 15 10 15 
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Nr. Vermögensgegenstand 

Nutzungs- 
dauer in Jahren 
(Rahmentabelle 

des Innen-
ministeriums 
NRW bzw. der 

KGSt) 

Mittel-
wert 

Fest-
legung 

für 
den 

Kreis 
Heins-
berg 

von  bis 

3.24 Lichtsignalanlagen 15 20 17,5 20 

3.25 Mess- und Prüfgeräte 8 12 10 12 

3.26 Notrufanlage Leitstelle 8 10 9 10 

3.27 Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter 15 20 17,5 20 

3.28 Ozonmessstation, Umweltmessstation 8 12 10 12 

3.29 Pausensignalanlage 10 15 12,5 15 

3.30 Photovoltaikanlagen 20 25 22,5 25 

3.31 Pumpwerk für Sickerwasserbehandlungsanlage (Deponie) 15 20 17,5 20 

3.32 Rufanlagen 10 12 11 12 

3.33 SAT-Anlage 5 10 7,5 10 

3.34 Schlauchwaschstraße 8 12 10 12 

3. Sicherheitstechnik (z.B. Schließanlage)       10 

3.35 Solaranlagen 10 15 12,5 15 

3.36 Sprechanlagen 10 12 11 12 

3.37 Stereoanlagen (Eislaufhalle) 5 7 6 7 

3.38 Stromverteileranlagen  10 15 12,5 15 

3.39 
Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Anten-
nenmasten 

10 15 12,5 15 

3.40 Trafostation für Sickerwasserbehandlungsanlage (Deponie) 15 20 17,5 20 

3.41 Transformatoren 20 30 25 30 

3.42 Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem) 10 15 12,5 15 

3.43 Videoanlagen, Überwachungsanlagen 5 15 10 15 

3.44 Waschanlage, Waschstraße 5 15 10 15 

3.45 
Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, 
Wasserreinigungsanlagen 

10 15 12,5 15 

3.46 Windkraftanlagen 15 20 17,5 - 

4 Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung         

4.01 Abfallbehälter, Abfallkörbe 10 15 12,5 10 

4.02 Abrollcontainer 8 10 9 10 

4.03 Absaugpumpen 8 10 9 10 

4.04 Akkumulatoren, Batterien 8 12 10 12 

4.05 Anrufbeantworter 5 6 5,5 6 

4.06 Astzerkleinerer 6 10 8 10 

4.07 Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät 8 12 10 12 

4.08 Aufsitzrasenmäher 6 8 7 8 

4.09 Babywaage 10 12 11 12 

4.10 Bänke aus Stein, Mauerwerk 30 40 35 40 

4.11 Bänke aus Metall oder Kunststoff 20 30 25 30 

4.12 Bänke aus Holz 8 10 9 10 

4. Bau- und Fassadengerüst       15 

4.13 Beatmungsgeräte 5 7 6 7 

4.14 Be- und Entlüftungsgerät 8 10 9 10 

4.15 Betonmischer 6 10 8 10 

4.16 Bohrhammer, Bohrmaschine 5 8 6,5 8 

4.17 Bohrmaschine (stationär) 10 15 12,5 15 

4. Bühnenausstattung, Bühnenzubehör       20 

4.18 Bürocontainer 8 10 9 10 

4.19 Defibrillatoren 5 7 6 7 

4.20 Digitalkamera 5 8 6,5 8 

4.21 Drehbänke, Drehbühnen, Drehleiter 15 20 17,5 20 

4.22 Druckereimaschinen und ähnliches  13 15 14 15 

4.23 Durchlauferhitzer 8 10 9 10 

4.24 Faxgeräte 5 7 6 7 

4.25 Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartenentwerter 8 12 10 - 

4.26 Feuerlöschgeräte 8 12 10 12 
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Nr. Vermögensgegenstand 

Nutzungs- 
dauer in Jahren 
(Rahmentabelle 

des Innen-
ministeriums 
NRW bzw. der 

KGSt) 

Mittel-
wert 

Fest-
legung 

für 
den 

Kreis 
Heins-
berg 

von  bis 

4.27 Feuerlöschgeräte (Handdrucklöschpistole, Handfeuerlöschgerät) 6 8 7 8 

4.28 Feuerwehrleitern (mechanisch) 15 20 17,5 20 

4. Feuerwehrschutzanzug (Chemie) 3 5 4 5 

4.29 Flüssigkeitssauger 10 15 12,5 15 

4.30 Freischneider 3 5 4 5 

4.31 Fugenschneidegerät 6 8 7 8 

4.32 Funkgerät 6 8 7 8 

4.33 Gefriergerät 10 12 11 12 

4.34 Geschirrspülmaschinen 8 10 9 10 

4.35 Großcontainer 10 15 12,5 15 

4.36 Großflächenmäher 6 8 7 8 

4.37 Häcksler 6 10 8 10 

4.38 Hand- und Kreissägemaschinen 7 10 8,5 10 

4.39 Handscheinwerfer 6 8 7 8 

4. Händetrockner (elektrisch)       10 

4.40 Heckenschere 4 6 5 6 

4.41 Heckenschneidmaschine 6 8 7 8 

4.42 Hobelmaschinen, stationär 10 15 12,5 15 

4.43 Hobelmaschinen, mobil 8 10 9 10 

4.44 Hochdruckreinigungsgerät 5 8 6,5 8 

4.45 Holzspaltgerät 10 15 12,5 15 

4.46 Hubwagen 8 10 9 10 

4.47 Hydraulikhammer 6 8 7 8 

4.48 Industriestaubsauger 8 10 9 10 

4.49 Infusionsgeräte 8 10 9 10 

4.50 Kehrmaschinen (Dreirad-/Handkehrmaschinen) 5 8 6,5 8 

4.51 Kehrmaschinen (selbstaufnehmend/Straßenkehrmaschinen) 8 10 9 10 

4.52 Kettensäge 5 7 6 7 

4.53 Kompressor 10 15 12,5 15 

4.54 Kopierdrucker 8 12 10 12 

4.55 Krankentragen mit Fahrgestell 5 8 6,5 8 

4.55.1 Schwerlasttragetuch       5 

4.56 Kreissäge 7 10 8,5 10 

4.57 Kücheneinrichtung 15 20 17,5 20 

4.58 Küchengeräte 10 15 12,5 15 

4.59 Kühleinrichtungen, Kühlvitrinen 10 15 12,5 15 

4.60 Laboreinrichtungen 15 20 17,5 20 

4.61 Laborgeräte 10 15 12,5 15 

4.62 Laborwaagen (Analyse-/Präzisionswagen) 10 15 12,5 15 

4.63 Ladestationen 8 12 10 12 

4.64 Lagereinrichtungen 10 15 12,5 15 

4.65 Laubblasgeräte 6 8 7 8 

4.66 Leitern, fahrbar 15 20 17,5 20 

4.67 Lötgeräte 10 15 12,5 12 

4.68 Maschinen und Geräte  5 20 12,5 20 

4.69 
Mähgeräte (Rasen-, Sichel-, Spindel-, Balken-, Kreisel-, Fron-
taufleger- usw.) 

6 8 7 8 

4.70 Markierungsmaschine 20 25 22,5 25 

4.71 medizinisch-technische Geräte  8 10 9 10 

4.72 Messgeräte (Abwasser) 10 15 12,5 15 

4.72.1 sonstige Mess- und Prüfgeräte (wenn nicht 3.25)       12 

4.73 Mikroskope allgemein 6 10 8 10 

4.74 Motoren (Elektro-, Diesel-, Drehstrommotoren)  15 20 17,5 20 

4.75 Motorpumpe 6 8 7 8 

4.76 Motorsäge, -sense 6 8 7 8 
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Nr. Vermögensgegenstand 

Nutzungs- 
dauer in Jahren 
(Rahmentabelle 

des Innen-
ministeriums 
NRW bzw. der 

KGSt) 

Mittel-
wert 

Fest-
legung 

für 
den 

Kreis 
Heins-
berg 

von  bis 

4.77 Mülltonnen 10 15 12,5 15 

4.78 Nivelliergerät 7 9 8 9 

4.79 Parkscheinautomat 8 12 10 12 

4.80 Plattenschneider 8 10 9 10 

4.81 Pumpen 6 8 7 8 

4.82 Reinigungsgeräte 8 12 10 12 

4.83 Rüttelplatte 8 10 9 10 

4.84 Sägen aller Art, stationär 10 15 12,5 15 

4.85 Sägen aller Art, mobil 7 10 8,5 10 

4.86 Salz-/Sandstreuer für den Winterdienst 8 10 9 10 

4.87 Saugschläuche 8 12 10 12 

4.88 Schiebeleiter 10 15 12,5 15 

4.89 Schilder (sonstige Hinweisschilder) 15 20 17,5 15 

4.90 Schleifmaschinen, mobil 8 10 9 10 

4.90.1 Schleifmaschinen, stationär 10 15 12,5 12 

4.91 Schneidemaschinen 8 12 10 12 

4.92 Schweißgeräte 6 10 8 10 

4.93 Sehtestgerät (Schnelltester) 8 10 9 10 

4.94 Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.) 8 10 9 10 

4.95 Sportgeräte (Fitnessgeräte usw.) 10 12 11 12 

4.96 Streugutkästen 15 20 17,5 20 

4. Stromerzeuger       10 

4.97 Vermessungsgeräte, elektronisch 5 8 6,5 8 

4.98 Vermessungsgeräte, mechanisch 8 12 10 12 

4.99 Vertikutierer 8 10 9 10 

4.100 Waschmaschinen, Wäschetrockner 8 10 9 10 

4.101 Werkstatteinrichtung 10 15 12,5 15 

4. Werkstattmaschinen       15 

4. Werkstattgeräte, sonstige       10 

4.102 Werkzeuge 8 12 10 10 

5 Büro- und Geschäftsausstattung  
        

5.01 Aktenvernichter 10 12 11 10 

5.02 
Audiovisuelle Geräte (Fernseher, Audio, Video, Camcorder 
usw.) 7 10 8,5 10 

5.02.1 Headset für Telefonzentrale       7 

5.03 Betten 15 20 17,5 20 

5. Bücher 3 5 4 5 

5. Lehr- und Lernmaterial 3 5 4 5 

5.04 Büroausstattung 15 20 17,5 20 

5.05 Büromaschinen, Flipcharts, Software 5 10 7,5 10 

5.06 Büromöbel 10 20 15 15 

5.07 
Computer und Zubehör, Beamer, Whiteboards, Navigationsge-
räte 

3 5 4 5 

5.08 Diktiergeräte 8 10 9 10 

5.09 Drucker (Nadel-, Matrix-, Tintenstrahl- und Laserdrucker) 3 5 4 5 

5.10 Einbauspinde 10 15 12,5 15 

5.11 Frankiermaschinen 6 8 7 8 

5.12 Garderobenausstattung 10 15 12,5 15 

5. Gardinen / Jalousien       10 

5.13 Großrechneranlagen 4 5 4,5 5 

5.14 Instrumentenschränke, -tische, -waagen 10 15 12,5 15 

5.15 Kopiergerät 5 7 6 7 

5.16 Kuvertiermaschine 10 12 11 12 

5.17 Lesepult 10 15 12,5 15 

5.18 Mikrofilmlesegeräte 8 10 9 10 
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Nr. Vermögensgegenstand 

Nutzungs- 
dauer in Jahren 
(Rahmentabelle 

des Innen-
ministeriums 
NRW bzw. der 

KGSt) 

Mittel-
wert 

Fest-
legung 

für 
den 

Kreis 
Heins-
berg 

von  bis 

5. Möbel (Leder- und Polstermöbel) 10 15 12,5 10 

5.19 Musikinstrumente allgemein 10 15 12,5 15 

5.20 Musikinstrumente (Streichinstrumente) 8 12 10 12 

5.21 Musikinstrumente (Blas- und Schlaginstrumente) 10 15 12,5 15 

5.22 Musikinstrumente (Tasteninstrumente) 15 20 17,5 20 

5.23 Netzwerkverteiler 4 6 5 6 

5.24 Notfallkoffer 3 5 4 5 

5.25 Overheadprojektor 7 10 8,5 10 

5.26 Plotter 3 5 4 5 

5.27 Projektionswände (mobil), Leinwände 7 10 8,5 10 

5.28 Registrierkassen 8 10 9 10 

5.29 Scanner 4 5 4,5 5 

5.30 Schuleinrichtungen 10 15 12,5 15 

5.31 Stahlschränke, EDV-Verteilerschränke 20 25 22,5 20 

5.32 Tafeln 15 20 17,5 20 

5.33 Teppiche 8 10 9 10 

5.34 Tresore, Panzerschränke 20 30 25 30 

5.35 Vitrinen/Schaukästen 10 15 12,5 15 

5.36 Zeiterfassungsgeräte 8 12 10 12 

6 Fahrzeuge 
        

6.01 Anhänger, Auflieger 10 15 12,5 15 

6.02 Bagger, sonstige Baufahrzeuge 8 12 10 12 

6.03 Einsatzleitwagen 12 14 13 14 

6.04 Fahrräder 4 8 6 8 

6.05 Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u. ä. 8 10 9 10 

6.06 
Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, 
Löschboot 

15 20 17,5 20 

6.07 Hubwagen, Gerätewagen 6 10 8 10 

6.08 Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge 6 10 8 10 

6.09 
Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, 
Rettungstransportwagen 

6 8 7 6 

6.10 Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä. 8 12 10 12 

6.11 Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen 25 30 27,5 - 

6.12 Motorräder, Motorroller 6 10 8 10 

6.13 Müllentsorgungsfahrzeuge 6 10 8 10 

6.14 Omnibusse 6 10 8 - 

6.15 Personenkraftwagen, Wohnwagen 6 10 8 10 

6.16 Rettungsboot 8 12 10 - 

6.17 Streufahrzeuge 8 10 9 10 

6.18 Traktoren  8 12 10 12 

7 Geringwertige Wirtschaftsgüter 

7.00 Geringwertige Wirtschaftsgüter - - - 1 

 
 



 
Anhang zum Jahresabschluss des Kreises Heinsberg zum 31.12.2018 
 

 

67 

VII. Übersicht der Ermächtigungsübertragungen 
aus dem Haushaltsjahr 2018 

 
Werden gemäß § 22 Abs. 4 GemHVO NRW Ermächtigungen übertragen, ist dem 
Kreistag eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den 
Ergebnisplan und Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. Die folgenden Übersich-
ten enthalten alle Ermächtigungsübertragungen aus dem Bereich Aufwendungen 
und Auszahlungen. Die Ermächtigungsübertragungen wurden vom Kreistag in sei-
ner Sitzung vom 19.06.2019 zur Kenntnis genommen. 
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Lfd. Nr. Dez. Amt
Produkt- 

gruppe 
Bezeichnung Abr.-objekt Bezeichnung

Sach-

konto
Bezeichnung

zu übertr. 

Ermächt. 
Begründung

1 I 65 0112
Grundstücks- u. 

Gebäudemanagement

01120099/ 

04020199

Zentral bewirtsch. 

Sachkosten
521100

Unterhaltung der 

Grundstücke und 

baulichen Anlagen

1.770,00 €

Lt. Antrag vom Amt 65 sind die noch aus dem Haushaltsjahr 2018 offen stehenden Aufträge mit den noch offen stehenden

Auftragssummen sowie die erteilten Aufträge aus dem Haushaltsjahr 2018, die im Jahr 2019 durchgeführt und bereits

abgerechnet wurden, für das Bildungshaus zu übertragen.

2 I 65 0112
Grundstücks- u. 

Gebäudemanagement
01120100

Techn. 

Gebäudemanagement 

(SL)

521100

Unterhaltung der 

Grundstücke und 

baulichen Anlagen

20.200,00 €

Lt. Antrag vom Amt 65 sind die noch aus dem Haushaltsjahr 2018 offen stehenden Aufträge mit den noch offen stehenden

Auftragssummen sowie die erteilten Aufträge aus dem Haushaltsjahr 2018, die im Jahr 2019 durchgeführt und bereits

abgerechnet wurden, für die Kreisverwaltung Heinsberg zu übertragen.

3 I 65 0112
Grundstücks- u. 

Gebäudemanagement
01120300

Infrastrukt. 

Gebäudemanagement 

(SL)

521100

Unterhaltung der 

Grundstücke und 

baulichen Anlagen

3.600,00 €

Lt. Antrag vom Amt 65 sind die noch aus dem Haushaltsjahr 2018 offen stehenden Aufträge mit den noch offen stehenden

Auftragssummen sowie die erteilten Aufträge aus dem Haushaltsjahr 2018, die im Jahr 2019 durchgeführt und bereits

abgerechnet wurden, im Bereich der Wartungskosten für die Kreisverwaltung Heinsberg zu übertragen.

4 II 32 0201
Allgemeine Sicherheit 

und Ordnung
02010500

Verkehrsordnungs-

widrigkeiten (SL)
525501

Unterhaltung der 

Maschinen und 

techn. Anlagen

4.308,81 €
Der Auftrag zur Überarbeitung der Sensoren einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage wurde am 06.12.2018 erteilt. Die

Leistungserbringung erfolgt jedoch erst im Haushaltsjahr 2019.

5 II 32 0213
Zivil- und 

Katastrophenschutz
02130100

Zivil- u. 

Katastrophenschutz (SL)
525502

Unterhaltung der 

Betriebs- und 

Geschäftsausst.

2.822,50 €
Der Auftrag zur Lieferung von Material für den Bereich Zivil- und Katastrophenschutz wurde am 03.12.2018 erteilt. Die Lieferung

und Leistung erfolgt jedoch erst im Haushaltsjahr 2019.

6 II 40 0301
Bereitstellung Schul. 

Einrichtungen
03010100

Kreisgymnasium HS 

(SL)
 529100

Aufwendungen für 

sonstige 

Dienleistungen

76.161,75 €

Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den

Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zielentsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit

notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können. 

7 II 40 0301 Bereitst. Schul. Einr. 03010103
Kreisgymnasium HS 

Schülf.
 529109

Schüler-

beförderungskosten
15.000,00 €

Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Einführung eines neuen Programms beim Schulverwaltungsamt und bei der

WestVerkehr GmbH erforderlich. Die Einführung des Programms führte zu Verzögerungen bei der endgültigen Abrechnung der

Schülerfahrtkosten. 

8 I 65 0301
Bereitstellung Schul. 

Einrichtungen
03010199

Zentral bewirtsch. 

Sachkosten
521100

Unterhaltung der 

Grundstücke und 

baulichen Anlagen

5.800,00 €

Lt. Antrag vom Amt 65 sind die noch aus dem Haushaltsjahr 2018 offen stehenden Aufträge mit den noch offen stehenden

Auftragssummen sowie die erteilten Aufträge aus dem Haushaltsjahr 2018, die im Jahr 2019 durchgeführt und bereits

abgerechnet wurden, für das Kreisgymnasium Heinsberg zu übertragen.

9 I 65 0301 Bereitst. Schul. Einr. 03010200 JK-Schule (SL) 542200
Mieten und 

Pachten
8.943,49 €

Der Auftrag zur Lieferung und Vorhaltung einer Modulraumanlage für die Janusz-Korczak-Schule am Standort Mercator-Schule

Gangelt wurde im Haushaltsjahr 2018 erteilt. Die noch nicht abgerechneten Mittel sowie weitere verfügbare Mittel werden für

die restlichen Zahlungen in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. 

10 II 40 0301 Bereitst. Schul. Einr. 03010204 JK-Schule Lehrm.u.Inv. 528100

Aufwendungen für 

sonstige 

Sachleistungen

5.960,06 €

Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den

Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zielentsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit

notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können. 

11 II 40 0301
Bereitstellung Schul. 

Einrichtungen
03010300 Rurtal-Schule (SL) 528100

Aufwendungen für 

sonstige 

Sachleistungen

19.712,96 €

Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den

Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zielentsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit

notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können. 

12 II 40 0301
Bereitstellung Schul. 

Einrichtungen
03010502

BK Erkelenz Fachp. 

Unterricht
528100

Aufwendungen für 

sonstige 

Sachleistungen

55.705,28 €

Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den

Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zielentsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit

notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können. 

13 II 40 0301 Bereitst. Schul. Einr. 03010503 BK Erkelenz  Schülf.  529109
Schüler-

beförderungskosten
30.000,00 €

Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Einführung eines neuen Programms beim Schulverwaltungsamt und bei der

WestVerkehr GmbH erforderlich. Die Einführung des Programms führte zu Verzögerungen bei der endgültigen Abrechnung der

Schülerfahrtkosten. 

14 II 40 0301 Bereitst. Schul. Einr. 03010507 BK ERK Förderprojekte 529100

Aufwendungen für 

sonstige 

Dienstleistungen

1.526,40 €
Die Ermächtigungsübertragung ist für das Programm "Fremde willkommen heißen" notwendig, da im nächsten Jahr weitere

Integrationsfachklassen am Berufskolleg Erkelenz eingerichtet werden.

15 I 65 0301
Bereitstellung Schul. 

Einrichtungen
03010599

Zentral bewirtsch. 

Sachkosten
521100

Unterhaltung der 

Grundstücke und 

baulichen Anlagen

7.160,00 €

Lt. Antrag vom Amt 65 sind die noch aus dem Haushaltsjahr 2018 offen stehenden Aufträge mit den noch offen stehenden

Auftragssummen sowie die erteilten Aufträge aus dem Haushaltsjahr 2018, die im Jahr 2019 durchgeführt und bereits

abgerechnet wurden, für das Gebäude des Berufskollegs Erkelenz zu übertragen.

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2018 - Aufwendungen

Werden gemäß § 22 Abs. 4 KomHVO (alt: § 22 Abs. 4 GemHVO) Ermächtigungen übertragen, ist dem Kreistag eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. Die folgende Übersicht

enthält alle Ermächtigungsübertragungen aus dem Bereich Aufwendungen:
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16 II 40 0301 Bereitst. Schul. Einr. 03010603 BK E-S-T GK Schülf.  529109
Schüler-

beförderungskosten
15.000,00 €

Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Einführung eines neuen Programms beim Schulverwaltungsamt und bei der

WestVerkehr GmbH erforderlich. Die Einführung des Programms führte zu Verzögerungen bei der endgültigen Abrechnung der

Schülerfahrtkosten. 

17 II 40 0301
Bereitstellung Schul. 

Einrichtungen
03010604

BK E-S-T GK Lehrmittel 

u. Inventar
528100

Aufwendungen für 

sonstige 

Sachleistungen

20.600,00 €

Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den

Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zielentsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit

notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können. 

18 II 40 0301
Bereitstellung Schul. 

Einrichtungen
03010606

BK E-S-T GK 

Förderprojekte
529100

Aufwendungen für 

sonstige 

Dienstleistungen

4.536,30 €

Die für das Förderprogramm "Fremde willkommen heißen - Integration fördern" noch zur Verfügung stehenden Mittel aus dem

Haushaltsjahr 2018 werden zur Realisierung geplanter Projekte in den Internationalen Förderklassen in das Haushaltsjahr 2019 

übertragen.

19 I 65 0301
Bereitstellung Schul. 

Einrichtungen
03010699

Zentral bewirtsch. 

Sachkosten
521100

Unterhaltung der 

Grundstücke und 

baulichen Anlagen

3.600,00 €

Lt. Antrag vom Amt 65 sind die noch aus dem Haushaltsjahr 2018 offen stehenden Aufträge mit den noch offen stehenden

Auftragssummen sowie die erteilten Aufträge aus dem Haushaltsjahr 2018, die im Jahr 2019 durchgeführt und bereits

abgerechnet wurden, für das Gebäude des Berufskollegs E-S-T in Geilenkirchen zu übertragen.

20 II 40 0301
Bereitstellung Schul. 

Einrichtungen
03010700 BK Wirtschaft (SL) 529100

Aufwendungen für 

sonstige 

Dienstleistungen

35.307,31 €

Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den

Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zielentsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit

notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können. 

21 II 40 0301 Bereitst. Schul. Einr. 03010703 BK Wirtschaft Schülf.  529109
Schüler-

beförderungskosten
17.000,00 €

Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Einführung eines neuen Programms beim Schulverwaltungsamt und bei der

WestVerkehr GmbH erforderlich. Die Einführung des Programms führte zu Verzögerungen bei der endgültigen Abrechnung der

Schülerfahrtkosten. 

22 II 40 0301 Bereitst. Schul. Einr. 03010705 BK Wirtschaft (SL) 5318
Zuschüsse übrige 

Bereiche
168,83 €

Die Ermächtigungsübertragung ist für das Programm "Fremde willkommen heißen" notwendig, da im nächsten Jahr weitere

Integrationsfachklassen am Berufskolleg Wirtschaft eingerichtet werden.

23 I 65 0301
Bereitstellung Schul. 

Einrichtungen
03010799

Zentral bewirtsch. 

Sachkosten
521100

Unterhaltung der 

Grundstücke und 

baulichen Anlagen

1.200,00 €

Lt. Antrag vom Amt 65 sind die noch aus dem Haushaltsjahr 2018 offen stehenden Aufträge mit den noch offen stehenden

Auftragssummen sowie die erteilten Aufträge aus dem Haushaltsjahr 2018, die im Jahr 2019 durchgeführt und bereits

abgerechnet wurden, für das Gebäude des Berufskollegs Wirtschaft in Geilenkirchen zu übertragen.

24 II 40 0301 Bereitst. Schul. Einr. 03010813
J-Muth-Schule Ob 

Schülerfahrtk
 529109

Schüler-

beförderungskosten
1.052,75 €

Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Einführung eines neuen Programms beim Schulverwaltungsamt und bei der

WestVerkehr GmbH erforderlich. Die Einführung des Programms führte zu Verzögerungen bei der endgültigen Abrechnung der

Schülerfahrtkosten. 

25 II 40 0302
Zentrale Leist. für  

Schüler
03020400

Regionales 

Bildungsnetzwerk
529100

Aufwendungen für 

sonstige 

Dienstleistungen

6.058,69 €

Die Beauftragung zur Durchführung der Schulleiterveranstaltung "Decisio" sowie eine Materialbestellung aus Mitteln des

Inklusionsfonds erfolgten im Haushaltsjahr 2018. Zwei Veranstaltungstermine der Schulleiterveranstaltung sowie die

Materiallieferung erfolgten jedoch erst im Haushaltsjahr 2019.

26 I 65 0402 Volkshochschule 04020199
Zentral bewirtsch. 

Sachkosten
521100

Unterhaltung der 

Grundstücke und 

baulichen Anlagen

1.300,00 €

Lt. Antrag vom Amt 65 sind die noch aus dem Haushaltsjahr 2018 offen stehenden Aufträge mit den noch offen stehenden

Auftragssummen sowie die erteilten Aufträge aus dem Haushaltsjahr 2018, die im Jahr 2019 durchgeführt und bereits

abgerechnet wurden, für die Räumlichkeiten der Volkshochschule zu übertragen.

27 III 55 0508
Sonstige soziale 

Leistungen
05080200

Sonst Dienstleistungen 

(SL)
529108

Kosten für 

Untersuchungen / 

Gutachten

8.508,50 €

Der Auftrag zur Erarbeitung einer Wohnungsmarktstudie für den Kreis Heinsberg wurde in den Haushaltsjahren 2017 und 2018

erteilt. Die Umsetzung ist bisher nicht abgeschlossen, sodass die noch nicht abgerechneten Mittel in das Haushaltsjahr 2019

übertragen werden.

28 III 53 0701
Gesundheits-

förderung
07010500

Allgemeine Prävention 

(SL)
529100

Aufwendungen für 

sonstige 

Dienstleistungen

10.000,00 €

Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich zur Finanzierung von externen Diensteleistungen und Aufgaben im Rahmen des

Förderprojekt "euPrevent SFC" nach dem Förderprogramm Interreg V. Die Abwicklung des Projekts und der vorgesehene

Mittelabfluss hat sich zeitlich verzögert.

29 IV 61 1102 Bereitst. abfallw. Einr. 11020100
Bereitst. abfallw. Einr. 

(SL)
529100

Aufwendungen für 

sonstige 

Dienstleistungen

9.984,10 €

Die Vergabe von Aufträgen für Beratungsleistungen sowie zur Errichtung eines digitalen Abfallkalenders erfolgten im Jahr 2018.  

Die beauftragten Leistungen wurden bisher noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht bzw. die abschließende

Leistungsabrechnung ist noch nicht erfolgt.

30 I 65 1201
Öffentliche 

Verkehrsflächen

12010099/ 

12010799

Zentral bewirtsch. 

Sachkosten
521100

Unterhaltung der 

Grundstücke und 

baulichen Anlagen

2.270,00 €

Lt. Antrag vom Amt 65 sind die noch aus dem Haushaltsjahr 2018 offen stehenden Aufträge mit den noch offen stehenden

Auftragssummen sowie die erteilten Aufträge aus dem Haushaltsjahr 2018, die im Jahr 2019 durchgeführt und bereits

abgerechnet wurden, für die Gebäude des Kreisbauhofes zu übertragen.

31 IV 61 1201
Öffentliche 

Verkehrsflächen
12010400

Unterhaltung von 

Straßenflächen (SL)
522101

Unterhaltung des 

Infrastruktur-

vermögens

171.217,20 €

Die Aufträge zur Ausführung von Markierungsarbeiten auf verschiedenen Kreisstraßen sowie Fahrbahnsanierungsmaßnahmen

auf Kreisstraßen (u.a. K 3 und K 29) wurden im Haushaltsjahr 2018 erteilt. Die beauftragten Leistungen wurden bisher noch

nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und schlussgerechnet bzw. im Haushaltsjahr 2019 ausgeführt und abgerechnet.

32 IV 61 1303
Landschaftsorientierte 

Erholung
13030101

Unterhaltung 

Radwanderwege
522101

Unterhaltung des 

Infrastruktur-

vermögens

4.010,29 €

Am 23.03.2018 wurde ein Auftrag für die Lieferung von Schildern und Zubehör im Rahmen der Wartung des

Radwanderwegenetzes im Kreis Heinsberg erteilt. Bisher wurden lediglich Teillieferungen abgerechnet. Die restlichen

Lieferungen erfolgen im Frühjahr/Sommer 2019.

Summe Aufwendungen 570.485,22 €



 
Anhang zum Jahresabschluss des Kreises Heinsberg zum 31.12.2018 

 

 

70 

 

Lfd. Nr. Dez. Amt
Produkt- 

gruppe 
Bezeichnung Abr.-objekt Bezeichnung

Sach-

konto
Bezeichnung

zu übertr. 

Ermächt. 
Begründung

1 I 65 0106 Zentrale Dienste I-0106-002
Bewegliches Vermögen 

Kreish.

081103/ 

081105

Einrichtungsgegen-

stände / GWG
31.575,28 €

Die Aufträge zur Lieferung von Mobiliar wurden im Haushaltsjahr 2018 erteilt. Die Lieferung und Leistung erfolgte jedoch jeweils 

erst im Haushaltsjahr 2019.

2 I 65 0106 Zentrale Dienste I-0106-003
Neumöblierung 

Sitzungssäle/MT
091103

Sonstige Anlagen 

im Bau
58.000,00 €

Lt. Antrag vom Amt 65 sind alle verfügbaren Mittel für die Konferenzanlage der Sitzungssäle des Kreises Heinsberg in das

Haushaltsjahr 2019 zu übertragen. Die Vergabe des Auftrages konnte wegen Klärungsbedarf nicht mehr im Haushaltsjahr

2018 durchgeführt werden.

3 V 20 0109
Finanzm. u. 

Rechnungsw.
I-0109-001 Investitionen 011102 Lizenzen 4.284,00 €

Der Auftrag zur Einrichtung einer Schnittstelle zwischen dem Finanzwesen MACH und der Anwendung ProBauG wurde am

22.12.2014 erteilt. Es ist bisher nicht zu einer abschließenden Aktivierung gekommen.

4 V 20 0109
Finanzm. u. 

Rechnungsw.
I-0109-002

Erweiterung 

Finanzsoftware
011103 DV-Software 37.291,62 €

Der Auftrag zur Einführung einer neuen Technologie der Finanzsoftware wurde am 25.04.2018 erteilt. Die noch nicht

abgerechneten Mittel werden für die restlichen Zahlungen in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. 

5 I 10 0110
Orga.angel. u. techn. 

Infover.
I-0110-001 EDV-Hardware 081101 EDV-Geräte 32.919,21 €

Der Auftrag zur Lieferung von Hardware im Rahmen des turnusmäßigen Hardware-Austauschs wurde am 14.12.2018 erteilt.

Die Lieferung erfolgte jedoch erst im Haushaltsjahr 2019 und wurde mit Schlusszahlung im Haushaltsjahr 2019 beglichen.

6 I 10 0110
Orga.angel. u. techn. 

Infover.
I-0110-001 EDV-Hardware 081105

Geringwertige 

Wirtschaftsgüter
4.253,69 €

Der Auftrag zur Lieferung von Hardware im Rahmen des turnusmäßigen Hardware-Austauschs wurde am 13.12.2018 erteilt.

Die Lieferung erfolgte jedoch erst im Haushaltsjahr 2019 und wurde mit Schlusszahlung im Haushaltsjahr 2019 beglichen.

7 I 65 0112
Grundstücks- u. 

Gebäudem.
I-0112-002

KV HS Diverse 

Baumaßnahmen
035102

Gebäude der 

allgemeinen 

Verwaltung

13.987,94 €

Der Auftrag für Akustikmaßnahmen in der Aula im Bildungshaus Kreis Heinsberg wurde am 26.10.2018 erteilt. Die

Abrechnung der Schlusszahlung erfolgte jedoch erst im Haushaltsjahr 2019. Des Weiteren werden noch verfügbare Mittel

i.H.v. 4.000 € für eine Fahrradgarage in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

8 I 65 0112
Grundstücks- u. 

Gebäudem.
I-0112-013

Neubau Parkplatz 

Kreishaus/JKS
09103

sonstige Anlage im 

Bau
328.350,99 €

Die für den Neubau des Bedienstetenparkplatzes durch Auftrag gebundenen Mittel sowie weitere zur Verfügung stehenden

Mittel werden zur Fortführung der Baumaßnahme in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. 

9 II 32 0211 Feuerschutz I-0211-005 Leitstellentechnik 081101 EDV-Geräte 100.000,00 €

Die für den Ausbau und Anpassung der Technik der Redundanzleitstelle im Kreishaus Heinsberg an die Technik der neuen

Leitstelle in Erkelenz eingeplanten Mittel werden aufgrund der verzögerten betriebsfertigen Übergabe der neuen Leitstelle in

das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

10 II 32 0211 Feuerschutz I-0211-006
Investition Leitstelle 

unterhalb Wertgrenze
011102 Lizenzen 8.564,00 €

Die Aufträge zur Lieferung von Modulen und Lizenzen für die Kreisleitstelle wurden im Haushaltsjahr 2018 erteilt. Die Lieferung

und Leistung erfolgt jedoch erst im Haushaltsjahr 2019.

11 I 65 0211 Feuerschutz I-0211-009 Neubau Kreisleitstelle

091101/ 

091103/  

081103/ 

081101

Gebäude im Bau/ 

Sont. Anl. im Bau/  

Betriebs- und 

Geschäftsaustatt.

1.296.585,83 €

Für den Neubau der Kreisleitstelle in Erkelenz werden die durch Auftrag gebundenen Mittel sowie die weiteren noch zu

Verfügung stehenden Mittel inklusive der noch zur Verfügung stehenden Mittel im Bereich der Einrichtung und Ausstattung zur 

Fortführung der Baumaßnahme in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

12 II 32 0212 Rettungsdienst I-0212-009 Bewegliches Vermögen 011102 Lizenzen 8.925,00 €
Der Auftrag zur Anbindung des Einsatzleitsystems ISE-Cobra 4 an das Telenotarzt System wurde am 29.06.2018 erteilt. Die

Lieferung und Leistung erfolgt jedoch erst im Haushaltsjahr 2019.

13 II 32 0213
Zivil- und 

Katastrophenschutz
I-0213-011 GW-Taucher 071103 Fahrzeuge 180.000,00 €

Die für die Anschaffung eines neuen Gerätewagens für die Taucher-Einheit des Kreises Heinsberg vorgesehenen Mittel werden

aufgrund der noch nicht in 2018 abgeschlossenen Neuberechnung der Lasten der Aufbauten in das Haushaltsjahr 2019

übertragen.

14 II 32 0213
Zivil- und 

Katastrophenschutz
I-0213-012

Großraumrettungswagen 

(GRTW)
071103 Fahrzeuge 10.053,94 €

Die Aufträge zur Lieferung von Ausstattung für das Wechselladerfahrzeug wurden im Haushaltsjahr 2018 erteilt. Die Lieferung

und Leistung erfolgt jedoch jeweils erst im Haushaltsjahr 2019.

15 II 40 0301
Bereitstellung Schul. 

Einrichtungen
I030101001 Bewegliches Vermögen 081104

Sonstige Betriebs- 

u. Geschäftsausst.
82.813,93 €

Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den

Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zielentsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit

notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können. 

16 I 65 0301
Bereitstellung Schul. 

Einrichtungen
I030101003

Sanierung KGH 

Sportanlage
091103

Sonstige Anlagen 

im Bau
113.157,49 €

Die für die Sanierung der Sportanlage im Klevchen zur Verfügung stehenden Mittel werden in das Haushaltsjahr 2019

übertragen, da sich die Ausführung der Maßnahme bis zur Klärung der Bodenbeschaffenheit und der evtl. Mehrkosten hieraus

verschiebt. 

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2018 - Auszahlungen

Werden gemäß § 22 Abs. 4 KomHVO (alt: § 22 Abs. 4 GemHVO) Ermächtigungen übertragen, ist dem Kreistag eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. Die folgende Übersicht

enthält alle Ermächtigungsübertragungen aus dem Bereich Auszahlungen:
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17 I 65 0301
Bereitstellung Schul. 

Einrichtungen
I030101004 KGH Neubau Forum 091101 Gebäude im Bau 350.000,00 €

Die für den Neubau des Forums am Kreisgymnasium durch Auftrag gebundenen Mittel sowie weitere zur Verfügung stehenden 

Mittel werden zur Fortführung der Baumaßnahme in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Es handelt sich hierbei um eine

Maßnahme, die durch das Förderprogramm "Gute Schule 2020" finanziert wird.

18 I 65 0301 Bereitst. Schul. Einr. I030101010
Errichtung 

Ersatzparkplatz
091103

sonstige Anlage im 

Bau
20.000,00 €

Die für die Errichtung eines Ersatzparkplatzes am Kreisgymnasium durch Auftrag gebundenen Mittel für Ingenieurleistungen

sowie weitere zur Verfügung stehenden Mittel werden zur Fortführung der Baumaßnahme in das Haushaltsjahr 2019

übertragen. 

19 II 40 0301 Bereitst. Schul. Einr. I030102001 Bewegliches Vermögen 081101 EDV-Geräte 6.043,43 €

Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den

Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zielentsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit

notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können. 

20 I 65 0301 Bereitst. Schul. Einr. I030102003
Neubau Janusz-Korczak-

Schule
091101 Gebäude im Bau 1.105.811,71 €

Die für den Neubau der Janusz-Korczak-Schule durch Auftrag gebundenen Mittel werden zur Fortführung der Baumaßnahme

in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

21 II 40 0301
Bereitstellung Schul. 

Einrichtungen
I030103002 Bewegliches Vermögen 081105

Geringwertige 

Wirtschaftsgüter
11.354,89 €

Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den

Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zielentsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit

notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können. 

22 I 65 0301
Bereitstellung Schul. 

Einrichtungen
I030103005

Rurtal-Schule Sanierung 

WC
091101 Gebäude im Bau 7.496,35 €

Für die Maßnahme an der Rurtal-Schule-Oberbruch, Sanierung der WC-Anlagen, werden die noch verfügbaren Mittel zur

Fortführung der Baumaßnahme in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

23 I 65 0301
Bereitstellung Schul. 

Einrichtungen
I030103006

Erweiterung der 

Rurtalschule
091101 Gebäude im Bau 840.797,80 €

Die für die Erweiterung der Rurtalschule durch Auftrag gebundenen Mittel sowie weitere zur Verfügung stehenden Mittel

werden zur Fortführung der Baumaßnahme in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

24 II 40 0301
Bereitstellung Schul. 

Einrichtungen
I030105001 Bewegliches Vermögen 081105

Geringwertige 

Wirtschaftsgüter
99.358,31 €

Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den

Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zielentsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit

notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können. 

25 I 65 0301
Bereitstellung Schul. 

Einrichtungen
I030105004

BK Erkelenz Neubau 

Forum
091101 Gebäude im Bau 1.172.174,89 €

Die für die Baumaßnahme Neubau Forum am Berufskolleg Erkelenz durch Auftrag gebundenen Mittel sowie weitere zur

Verfügung stehenden Mittel werden zur Fortführung der Baumaßnahme in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Es handelt sich

hierbei um eine Maßnahme, die vollständig durch das Förderprogramm "Gute Schule 2020" finanziert wird.

26 II 40 0301
Bereitstellung Schul. 

Einrichtungen
I030106001 Bewegliches Vermögen  081103

Einrichtungs- 

gegenstände
20.900,00 €

Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den

Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zielentsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit

notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können. 

27 I 65 0301
Bereitstellung Schul. 

Einrichtungen
I030106007

BK EST Erweiterung 

Forum
091101 Gebäude im Bau 427.576,60 €

Die für die Baumaßnahme "Erweiterung Forum am BK Ernährung-Soziales-Technik in Geilenkirchen" durch Auftrag

gebundenen Mittel sowie weitere zur Verfügung stehenden Mittel werden zur Fortführung der Baumaßnahme in das

Haushaltsjahr 2019 übertragen. Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme, die durch das Förderprogramm "Gute Schule

2020" finanziert wird.

28 II 40 0301
Bereitstellung Schul. 

Einrichtungen
I030107001 Bewegliches Vermögen 081105

Geringwertige 

Wirtschaftsgüter
70.210,48 €

Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den

Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zielentsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit

notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können. 

29 II 40 0301 Bereitst. Schul. Einr. I030108001 Bewegliches Vermögen 081105
Geringwertige 

Wirtschaftsgüter
1.387,09 €

Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den

Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zielentsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit

notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können. 

30 II 40 0301
Bereitstellung Schul. 

Einrichtungen
I030108002 Bewegliches Vermögen 081105

Geringwertige 

Wirtschaftsgüter
72,58 €

Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den

Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zielentsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit

notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können. 

31 II 40 0302
Zentrale Leist. für  

Schüler
I-0302-001

Bew. Vermögen 

Medienzentrum
081101 EDV-Geräte 2.007,46 €

Der Auftrag zur Anschaffung zweier iPads wurde im Haushaltsjahr 2018 erteilt. Die Lieferung und Leistung erfolgt jedoch erst

im Haushaltsjahr 2019.

32 III 53 0701
Gesundheits-

förderung
I-0701-002 Bewegliches Vermögen 081104

sonst. Betriebs- u. 

Geschäftsausst.
3.800,00 €

Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich für die Ersatzbeschaffung eines defekten Monitors zum Auslesen von digital

gefertigten Röntgenaufnahmen.
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33 V 20 1002
Wohnungsbau-

förderung
I-1002-001 Bedienstetendarlehen 139882

Bediensteten-

darlehen
10.225,84 €

Im Bereich der Bedienstetendarlehen wurden Mittel in Höhe von 10.225,84 € für ein bereits im Haushaltsjahr 2018 vergebenes

und somit "reserviertes" Bedienstetendarlehen in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. 

34 IV 61 1102 Bereitst. abfallw. Einr. I-1102-002 Prozessleitsystem 071102
Maschinen und 

technische Anlagen
4.128,71 €

Der Auftrag zur Lieferung einer Wetterstation an der Deponie Hahnbusch wurde in 2017 erteilt. Die beauftragten Leistungen

wurden bisher noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und schlussgerechnet.

35 IV 61 1102

Bereitstellung 

abfallwirtschaftlicher 

Einrichtungen

I-1102-012
Hahnbusch Planung 

Oberflächenabdichtung
091102

Infrastruktur-

vermögen im Bau
150.189,68 €

Die Vergabe von Aufträgen zur Ausführungsplanung der endgültigen Oberflächenabdichtung im Bereich des Bauabschnittes

Altkörper sowie zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie im Rahmen der Deponie-Endrekultivierung erfolgten in den Jahren

2015 und 2017. Die beauftragten Leistungen wurden bisher noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und

schlussgerechnet.

36 ÍV 61 1102

Bereitstellung 

abfallwirtschaftlicher 

Einrichtungen

I-1102-021
Rothenbach 

Oberflächenabdichtung
091102

Infrastruktur-

vermögen im Bau
3.126.474,11 €

Die im Haushaltsjahr 2018 für die Herstellung der Oberflächenabdichtung im Bereich B/C/D auf der Deponie in Wassenberg-

Rothenbach verfügbaren Mittel sowie die bereits durch Auftrag gebunden Mittel für die Planung werden in der beantragten

Höhe in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

37 IV 61 1201
Öffentliche 

Verkehrsflächen
I-1201-003

Neubau EK13/17 OU 

Gangelt,BA Ost
091102

Infrastruktur-

vermögen im Bau
14.034,86 €

Die durch den Kreis beauftragten Leistungen im Rahmen des "Neubaus EK 13 / EK 17" als Ortsumgehung von Gangelt

(Bauabschnitt Ost) wurden bisher noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und/oder schlussgerechnet. Die durch

Auftrag gebundenen Mittel (hier: Baugrundgutachten einschl. Feld- u. Laboruntersuchungen) werden daher in das

Haushaltsjahr 2019 übertragen.

38 IV 61 1201
Öffentliche 

Verkehrsflächen
I-1201-006 Bewegliches Vermögen 081102

Werkzeuge, 

Werksgeräte
24.606,93 €

Die Aufträge zur Lieferung von Gerätschaften für den Kreisbauhof (Leitpfosten- und Schilderwaschanlage, Ast- und

Wallheckenschere, Schlegelmähkopf) wurden im Dezember 2018 erteilt. Die jeweilige Lieferung erfolgte jedoch erst im

Haushatsjahr 2019.

39 IV 61 1201
Öffentliche 

Verkehrsflächen
I-1201-006 Bewegliches Vermögen 045105

Sonstige 

Vermögens-

gegenstände

20.365,66 €
Der Auftrag zur Lieferung von Vorwarntafeln wurde am 18.12.2018 erteilt. Die Lieferung erfolgte jedoch erst im Haushatsjahr

2019.

40 IV 61 1201
Öffentliche 

Verkehrsflächen
I-1201-010 Erneuerung der K28 091102

Infrastruktur-

vermögen im Bau
292.113,82 €

Die durch den Kreis beauftragten Leistungen im Rahmen der "Erneuerung der K 28/ Kleingladbach/Gerderath" wurden bisher

noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und/oder schlussgerechnet. Die durch Aufträge gebundenen Mittel werden

daher in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

41 IV 61 1201
Öffentliche 

Verkehrsflächen
I-1201-011 Neubau EK 13 / EK 17 091102

Infrastruktur-

vermögen im Bau
1.102.639,55 €

Die durch den Kreis beauftragten Leistungen im Rahmen des "Neubaus EK 13 / EK 17" als Ortsumgehung von Gangelt

wurden bisher noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und/oder schlussgerechnet. Die durch Aufträge gebundenen

Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

42 IV 61 1201
Öffentliche 

Verkehrsflächen
I-1201-013

Umbau K 5 / OD 

Oberbruch
091102

Infrastruktur-

vermögen im Bau
250.979,21 €

Die durch den Kreis beauftragten Leistungen im Rahmen des "Umbaus K 5 Karl-Arnold-Straße OD Oberbruch" wurden bisher

noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und/oder schlussgerechnet. Die durch Aufträge gebundenen Mittel werden

daher in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

43 IV 61 1201
Öffentliche 

Verkehrsflächen
I-1201-017

Neubau EK 3 / Zubringer 

B 56 n
091102

Infrastruktur-

vermögen im Bau
241.930,35 €

Die durch den Kreis beauftragten Leistungen im Rahmen des "Neubaus EK 3 - Zubringer zur B 56n" wurden bisher noch nicht

bzw. noch nicht vollständig erbracht und/oder schlussgerechnet. Die durch Aufträge gebundenen Mittel werden daher in das

Haushaltsjahr 2019 übertragen.

44 IV 61 1201
Öffentliche 

Verkehrsflächen
I-1201-025

Diverse Straßenbau-

maßnahmen
091102

Infrastruktur-

vermögen im Bau
26.673,62 €

Der Auftrag für die Radwegsanierung an der K 29 bei Hetzerath wurde im Haushaltsjahr 2018 erteilt. Die beauftragten

Leistungen sind noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und schlussabgewickelt und werden in das Haushaltsjahr

2019 übertragen.

45 IV 61 1201
Öffentliche 

Verkehrsflächen
I-1201-027

Anschaffung Fahrzeuge 

ob. WG
071103 Fahrzeuge 48.893,98 €

Der Auftrag für die Anschaffung eines allradgetriebenen Pritschenwagens zur Biotoppflege wurde am 22.10.2018 erteilt. Die

Lieferung erfolgt jedoch erst im Haushaltsjahr 2019.

Summe Auszahlungen 11.763.010,83 €



 
Anhang zum Jahresabschluss des Kreises Heinsberg zum 31.12.2018 

 

 

73 

 
 

I. Auswirkungen auf den Ergebnisplan

Gesamtsumme Ermächtigungsübertragungen Aufwendungen 570.485,22 €

Auswirkungen auf den Ergebnisplan 2019 570.485,22 €

II. Auswirkungen auf den Finanzplan

Gesamtsumme Ermächtigungsübertragungen Auszahlungen*) 12.333.496,05 €

Auswirkungen auf den Finanzplan 2019 12.333.496,05 €

Gemäß § 86 Abs. 2 GO gilt die Kreditermächtigung bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für 

das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung.

*) Summe aller zahlungswirksamen Ermächtigungsübertragungen

Auswirkungen der Ermächtigungsübertragungen auf den Ergebnisplan und Finanzplan 2019

Werden gemäß § 22 Abs. 4 KomHVO (alt: § 22 Abs. 4 GemHVO) Ermächtigungen übertragen, ist dem Kreistag eine Übersicht der Übertragungen mit

Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. In der folgenden Übersicht werden die Auswirkungen auf

den Ergebnisplan und den Finanzplan dargestellt:
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VIII. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 
 
Die Ergebnisrechnung weist die Erträge und Aufwendungen der Periode getrennt 
nach Ertrags- und Aufwandsarten in zusammengefassten Positionen aus und unter-
scheidet nach dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis. Das Ergebnis der 
laufenden Verwaltungstätigkeit und das Finanzergebnis werden mit dem außeror-
dentlichen Ergebnis zum Jahresergebnis zusammengefasst. Die Ergebnisrechnung 
weist für das Jahr 2018 einen Jahresüberschuss von rd. 3.169 T€ (Vorjahr: 5.732 
T€) aus. 

 
Der Vergleich des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes (nachfolgend Ansatz ge-
nannt) und des Rechnungsergebnisses bei den Erträgen in 2018 sieht wie folgt aus: 
 

 
 
 
Zur Erläuterung des Zahlenwerks sind die nachfolgenden Angaben entsprechend 
der gesetzlich vorgeschriebenen Gliederung der Ergebnisrechnung beziffert. 
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1  Steuern und ähnliche Abgaben 
 
Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind die Leistungen für die 
Umsetzung der Grundsicherung mit rd. 2.486 T€ (Vorjahr: 4.061 T€) gebucht. Die 
Grundsicherung ist eine bedarfsorientierte Sozialleistung, die den grundlegenden 
Bedarf für den Lebensunterhalt von Menschen sichern soll, die wegen Alters oder 
auf Grund voller Erwerbsminderung endgültig aus dem Erwerbsleben ausgeschie-
den sind und deren Einkünfte für den notwendigen Lebensunterhalt nicht ausrei-
chen. Die Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung beinhalteten aus-
schließlich die Wohngeldentlastung des Landes NRW. Die Jagdsteuer ist in Nord-
rhein-Westfalen mit Beginn des Jahres 2013 abgeschafft worden. Der Vergleich des 
Rechnungsergebnisses (Ist) zum Vorjahr wird durch folgende Übersicht gezeigt: 
 

 
 

2017 
Ist 
T€ 

2018 
Ist 
T€ 

- Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für    
Arbeitssuchende 

4.061 2.486 

 
 
2  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
 
Hier werden die Zuweisungen und Zuschüsse abgebildet, die nicht ausdrücklich für 
Investitionen bestimmt sind. Sie beinhalten neben den Schlüsselzuweisungen auch 
die sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund, vom Land und von übrigen 
Bereichen, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die 
allgemeine und die differenzierten Kreisumlagen. Auf den Kreis Heinsberg entfallen 
in 2018 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 43.586 T€ (Vorjahr: 38.296 T€).  
 
Die wesentlichen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke haben sich wie 
folgt entwickelt: 
 
 

 
 

2017 
Ist 
T€ 

2018 
Ist 
T€ 

- Betriebskostenzuschüsse für die Tagesstätten 
- Investitionszuschüsse für Tageseinrichtungen 
- Landeszuschuss nach dem Regionalisierungsgesetz für 
  den ÖPNV 
- Landeszuweisungen für Leistungen nach dem 
  Schwerbehindertengesetz 
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus  
  Investitionszuwendungen 
- Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen 
- Schul-/Bildungspauschale 
- Zuwendungen gem. Weiterbildungsgesetz 
- Zuwendungen zur Sprachförderung 
- Veranstaltungen der VHS (u. a. Integrations- und        
Sprachkurse für Flüchtlinge) 

14.214 
587 
170 

 
555 

 
3.305 

 
283 
300 
596 
94 

1.055 

15.322 
651 
170 

 
555 

 
3.152 

 
275 

1.569 
599 
93 

1.323 
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Bei den Umlagen liegen unter Berücksichtigung der Spitzabrechnung folgende Er-
gebnisse vor: 
 

 2017 2018 
Kreisumlage allgemein 123,99 Mio. € 122,89 Mio. € 
Kreisumlage - Mehrbelastung Kreisjugendamt 23,1 Mio. € 26,5 Mio. € 
Kreisumlage – Mehrbelastung Kreisgymnasium 221 T€ 202 T€ 
Kreisumlage – Mehrbelastung Kreismusikschule 444 T€ 469 T€ 
Kreisumlage – Jakob-Muth-Schule 869 T€ 1,04 Mio. € 

 
Soweit es durch die Spitzabrechnung der differenzierten Umlagen zu Erstattungen 
an die Kommunen kommt, werden diese als Aufwand gebucht.  
 
 
3  Sonstige Transfererträge 
 
In den sonstigen Transfererträgen sind die Kostenbeiträge, Ansprüche aus Unter-
haltsverpflichtungen, Leistungen anderer Sozialleistungsträger und die sonstigen 
Ersatzleistungen sowie die Rückzahlung von Hilfen für die Leistungen des örtlichen 
Sozial- und Jugendhilfeträgers enthalten. Hier sind auch die Kindergarteneltern-
beiträge veranschlagt. 
 
Rund  7,4 Mio. € (Vorjahr 6,8 Mio. €) entfallen auf den Ersatz von sozialen Leistun-
gen außerhalb von Einrichtungen. Dieser Bereich beinhaltet auch die Kostenerstat-
tung vom Land für Leistungen der Unterhaltsvorschusskasse mit  2.071 T€ (Vorjahr 
1.338 T€). Auf den Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen ent-
fallen ca.  8,19 Mio. € (Vorjahr 8,55 Mio. €).  
 
4  Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
 
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungs- und Benut-
zungsgebühren. Die wichtigsten Ergebnisse im Vergleich zu 2017 sind: 
 

 2017 
Ist 
T€ 

2018 
Ist 
T€ 

- Ordnungsangelegenheiten 
- Gebühren Rettungsdienst 
- Gebühren des Straßenverkehrsamtes                                            
- Gebühren des Vermessungs- und Katasteramtes und des 
  Gutachterausschusses 
- Baugebühren 
- Aufenthaltsregelungen, Staatsangehörigkeitsrecht 
- Polizeiverwaltung 
- Gebühren für wasser- und abfallrechtliche Erlaubnisse 
- Landschaftsplanung und Umwelt, Abgrabungen, Immissi-  
  onsschutzgesetz 
- Gebühren des Gesundheitsamtes 
- Gebühren im Bereich Veterinär- und 
  Lebensmittelüberwachung 
- Gebühren Abfallwirtschaft 
- Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten  
  Gebührenausgleich 
- sonstige Gebühren 

371 
17.791 
3.347 

837 
 

1.769 
194 
121 
108 

1.089 
 

214 
189 

 
7.100 

 
701 
192 

393 
17.994 
3.364 

782 
 

793 
238 
74 

115 
110 

 
209 
218 

 
7.339 

 
1.643 

111 
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5  Privatrechtliche Leistungsentgelte 
 
In dieser Ertragsposition sind hauptsächlich die Entgelte für die Kreismusikschule 
569 T€ (Vorjahr 569 T€), für die VHS-Kurse 469 T€ (Vorjahr 472 T€), Anteile für 
Verkehrsleistungen der WestVerkehr GmbH von der Städteregion Aachen und des 
Kreises Düren 434 T€ (Vorjahr 372 T€) und für Erträge der Abfalldeponien (z.B. 
Altpapiersammlung) 2.266 T€ (Vorjahr 2.701 T€) erfasst. Weiterhin wurden im Jahr 
2018 Erträge i.H.v. 338 T€ (Vorjahr 325 T€) für Serviceleistungen für das Jobcenter 
erfasst. Weitere Positionen sind Mieteinnahmen für die vom Kreis vermieteten Woh-
nungen, aus der Vermietung von Räumlichkeiten an den Schulen, Erträge aus dem 
Verkauf von Schriften und aus sonstigen Verkäufen.  
 
 
6  Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
 
Die wichtigsten Ergebnisse im Vergleich zum Vorjahr sind: 
 
 

 2017 
Ist 
T€ 

2018 
Ist 
T€ 

- Kostenerstattungen für VHS-Veranstaltungen* 
- Kostenerstattungen für den Freiwilligendienst 
- Personalkostenerstattung für das Jobcenter im Rahmen der  
  Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) 
- Personalkostenerstattung für die Unterhaltsverfolgung im  
  Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) 
- weitere Personal- und Sachkostenerstattungen des Bundes 
- Personal- und Sachkostenerstattungen vom Land NRW  
  (Erstattungsansprüche für die Umwelt- u. Versorgungsbe- 
  amten, für die   Aufgabenwahrnehmung in Angelegenheiten  
  von Schwerbehinderten und nach dem Bundeselterngeld-  
  und Elternzeitgesetz u.a.) 
- Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden 
  (z.B. für die Durchführung von Baugenehmigungsverfahren,  
  für Leistungen der Musikschule oder von anderen Sozial- 
  leistungsträgern) 
- Bundesbeteiligung zu den Kosten für Unterkunft und Hei- 
  zung (SGB II) 
- Bundesbeteiligung zu den KdU für Flüchtlingsbedarfsge- 
  meinschaften 
- Anteil an der „Übergangsmilliarde“ (Bundesmittel zur Ent- 
  lastung der Länder und Kommunen bis zur Umsetzung der  
  „5-Mrd.-Entlastung“) 
- Leistungsbeteiligung des Bundes zum Bildungs- und Teil- 
  habepaket 
- Leistungsbeteiligung des Bundes nach § 46a SGB XII zu  
  den Kosten der Grundsicherung 
- sonstige Kostenerstattungen 

6 
78 

6.238 
 

504 
 

682 
2.146 

 
 
 
 

523 
 
 
 

9.167 
 

2.920 
 

2.635 
 
 

1.443 
 

15.701 
 

211 

10 
85 

6.024 
 

554 
 

612 
3.187 

 
 
 
 

638 
 
 
 

8.614 
 

3.678 
 

2.777 
 
 

1.598 
 

16.690 
 

383 

  
* Mittel für Sprach- und Integrationskurse für Flüchtlinge werden seit 2016 unter Zuwendun-
gen und Zuschüsse für lfd. Zecke verbucht. 
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7  Sonstige ordentliche Erträge 
 
Alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Ertragspositionen zuzuordnen sind, 
werden hier abgebildet. Sonstige ordentliche Erträge sind u. a. Zwangs- und Buß-
gelder, Säumnis- und Vollstreckungsgebühren, Erträge aus dem Verkauf von Anla-
gen, Erträge aus Versicherungsleistungen, Erträge aus der Auflösung von Wertbe-
richtigungen und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. In 2018 wurden 
8.342 T€ erzielt (Vorjahr 14.205 T€).  
 
Die wertmäßig größte und einmalig bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen verein-
nahmte Position im Vorjahr stellt eine Sonderauskehrung i.H.v. 6.008 T€ in Zusam-
menhang mit der Klärung der Zuständigkeiten für Integrationshelfer u. Verwendung 
des Jahresüberschusses 2016 des Landschaftsverbandes Rheinland dar.  
 
Mit Bescheid vom 15.03.2018 wurde die Hebesatzsenkung i.R.d. Nachtragssatzung 
2017 des LVR i.H.v. 2.596 T€ mitgeteilt und in 2018 bei den sonstigen ordentlichen 
Erträgen vereinnahmt.  
 
Daneben bilden die Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen 
eine weitere wesentliche Position in dieser Ertragsart. Es ergaben sich hier Erträge 
i.H.v. 1.520 T€ (Vorjahr 1.813 T€).  
 
Weitere größere Positionen stammen aus den Bußgeldern bei Verkehrsordnungs-
widrigkeiten mit 2.922 T€ (Vorjahr 2.078 T€), aus der Auflösung von Wertberichti-
gungen bei Forderungen mit  249 T€ (Vorjahr 177 T€), aus der Beitreibung von For-
derungen (Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren) 111 T€ (Vorjahr 
116 T€), aus Anlagenverkäufen mit  135 T€ (Vorjahr 98 T€) und aus Versicherungs-
leistungen mit  43 T€ (Vorjahr 54 T€). 
 
 
8  Aktivierte Eigenleistungen 
 
Unter Eigenleistungen versteht man Aufwendungen der Verwaltung, die zur Herstel-
lung eines Anlagegutes aufgewendet werden, das nicht für den Verkauf, sondern 
zur Verwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Kommune bestimmt ist. Die 
Eigenleistungen (hauptsächlich Personalkosten) werden den geschaffenen Anlage-
gütern zugeordnet und erhöhen dort die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und 
somit den Bilanzwert. In gleicher Höhe werden die Eigenleistungen als Ertrag in 
dieser Position erfasst, um die ursprünglichen Aufwendungen zu neutralisieren. 
Über die erhöhte Abschreibung wird die Ergebnisrechnung über die Zeit der Nut-
zungsdauer der Anlagen zukünftig belastet. Für das Jahr 2018 wurden aktivierte 
Eigenleistungen i.H.v. 465 T€ (Vorjahr 330 T€) erfasst. Die erfassten Eigenleistun-
gen des Kreises Heinsberg sind hauptsächlich im Zusammenhang mit der Erstel-
lung von Gebäuden und Infrastrukturvermögen (Straßen) entstanden. 
 
 
9  Bestandsveränderungen 
 
Hierzu liegen keine Geschäftsvorfälle vor. 
 
 
10  Ordentliche Erträge 
 
Die Werte der Zeilen 1 bis 9 i.H.v. 329.802 T€ (Vorjahr 325.997 T€) werden als 
Summe in der Ergebniszeile „Ordentliche Erträge“ zusammengefasst. 
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Der Vergleich von Ansatz und Rechnungsergebnis bei den Aufwendungen in 2018 
sieht wie folgt aus: 
 
 

 
 
 
 
11  Personalaufwendungen 
 
Die Personalaufwendungen des Jahres 2018 lagen bei rd.  55,05 Mio. € (Vorjahr rd. 
48,65 Mio. €). Die Entwicklung der wesentlichen Positionen im Vergleich zu 2017 
zeigt die nachstehende Übersicht: 
 

 2017 
Ist 
T€ 

2018 
Ist 
T€ 

Bezüge der Beamten, Vergütungen der tariflich Beschäftigten 37.640 39.665 
Beiträge Versorgungskasse Beamte, tariflich Beschäftigte 2.099 2.234 
Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte 5.229 5.548 
Beihilfen 2.044 2.091 
Personalaufwand für sonstige Beschäftigte (z.B. Bundesfreiwil-
ligendienst) 

1.983 2.188 

Zuführung/Auflösung Pensionsrückstellungen -773  3.030 
Unfallversicherung  136 141 
Rückstellung für Resturlaub, Überstunden, Altersteilzeit,  
§ 107b BeamtVG  

288 152 

Insgesamt 48.646 55.049 
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Personalbestand zum 31.12.2018: 
                        Insgesamt           umgerechnet auf 
                                                                          (Vorjahr)        Vollzeitstellen 
                                                                                                 (Vorjahr)   
Beamte des Kreises Heinsberg:       276 (275)         248 (248) 
Beamte (zum Kreis Heinsberg abgeordnet)         8 (13)                 7 (11) 
Tariflich Beschäftigte:          771 (755)         657 (640) 
Tariflich Beschäftigte (dem Kreis zugewiesen):        10 (13)                 7 (10) 
                  1.065 (1.056)    919 (909) 
 
 
12  Versorgungsaufwendungen 
 
Die Versorgungsaufwendungen 2018 i.H.v. 8.483 T€ (Vorjahr 11.432 T€) beinhalten  
5.912 T€ für Beiträge zur Versorgungskasse (Vorjahr 5.674 T€) sowie 1.962 T€ für 
die Zuführung zu den Beihilferückstellungen (Vorjahr 1.187 T€). Des Weiteren hat 
es eine Zuführung i.H.v. 609 T€ zu den Pensionsrückstellungen für die Versor-
gungsempfänger (Vorjahr 4.570 €) in 2018 gegeben.  
 
 
13  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
 
Rund 7.530 T€ des Gesamtbetrages i.H.v. 26.867 T€ entsteht für Sach- und Dienst-
leistungsaufwendungen in der gebührenrechnenden Einrichtung Abfallwirtschaft 
(Vorjahr 7.476 T€ von 26.489 T€). Weitere 5.025 T€ (Vorjahr 5.177 T€) machen die 
im Zusammenhang mit der Unterhaltung und Bewirtschaftung anfallenden Kosten 
des Kreises aus. Im Einzelnen:  
 

 2017 
Ist 
T€ 

2018 
Ist 
T€ 

Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen 
Bewirtschaftungskosten der Gebäude 
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens; Winterdienst 

1.657 
2.921 

599 

1.238 
3.010 

776 

 
In den Bereichen Schulen und Schulverwaltung setzen sich die Aufwendungen im 
Wesentlichen aus den Schülerbeförderungskosten mit 2.954 T€ (Vorjahr 3.093 T€) 
und sonstigen Aufwendungen mit rd. 948 T€, z.B. für Lehr- und Unterrichtsmittel 
zusammen (Vorjahr 906 T€). 
 
Weitere wesentliche Einzelpositionen sind: 
 

 2017 
Ist 
T€ 

2018 
Ist 
T€ 

Erstattungen an andere Sozial- und Jugendhilfeträger 
Erstattungen an andere Veterinär- u. Lebensmittelüber- 
wachungseinrichtungen 
EDV-Leistungen und andere zentrale Dienste 
Haltung von Fahrzeugen, Maschinen, techn. Anlagen  
Straßenmeisterei 
Leistungen für Fahrerlaubnisse, Eignungsprüfung, 
Zulassungen 

4.217 
588 

 
1.473 

182 
 

210 
 

3.680 
606 

 
1.739 

189 
 

248 
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Leistungen im Vermessungs- u. Katasterwesen, 
insbesondere EDV-Umstellung 
Notunterkünfte für Flüchtlinge 
Aufwendungen für Schwerbehindertenangelegenheiten 
Aufwendungen im Bereich ÖPNV* 
sonstiges 

177 
 

24 
537 

1.454 
975 

247 
 

2 
555 

1.724 
 1.420 

 
*Im Bereich der ÖPNV Aufwendungen sind in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 neben der Einlage in Höhe des Verkehrsverlustes an die KWH und den 
Zahlungen an den Zweckverband Aachener Verkehrsverbund auch zusätzliche Beratungsleistungen für die Auswirkungen der Notvergabe zur Sicherstel-
lung der Verkehrsdurchführung im Kreis Heinsberg entstanden. Des Weiteren wurde hierfür im Jahresabschluss 2016 eine entsprechende Rückstellung 
gebildet und diese im Jahresabschluss 2017 erhöht. 
 
 
 

14  Bilanzielle Abschreibungen 
 
 
Nach den Vorschriften des NKF sind bei Vermögensgegenständen des Anlagever-
mögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. In 2018 wurde die Ergebnis-
rechnung mit einem Abschreibungsbetrag von insgesamt 8.916 T€ (Vorjahr 8.687 
T€) belastet. Dagegen standen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Hö-
he von 3.152 T€ (Vorjahr 3.305 T€). In dem Abschreibungsbetrag sind Wertberichti-
gungen auf Forderungen in Höhe von 1.376 T€ (Vorjahr 1.338 T€) enthalten.  
 
 
15  Transferaufwendungen 
 
Der Kreis Heinsberg hat an den Landschaftsverband Rheinland für das Jahr 2018 
eine Landschaftsumlage i. H. v.  55.329 T€ (Vorjahr 55.891 T€) gezahlt. 
 
Die Transferaufwendungen für die soziale Sicherung setzen sich im Einzelnen zu-
sammen aus: 
 

 2017 
Ist 
T€ 

2018 
Ist 
T€ 

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II  
Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII 
Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII 
Pflegewohngeld nach dem Landespflegegesetz (PfG NW) 
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII 
Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII 
Investitionsaufwendungen ambulanter Pflegeeinrichtungen 
nach dem PfG NW 
Aufwendungszuschuss f. Einrichtungen d. Tages- u. Kurz-
zeitpflege nach d. PfG NW 
Sonstige soziale Transferaufwendungen 

650 
15.988 
7.977 
6.502 
5.013 
4.894 
1.129 

 
1.469 

 
1.126 

836 
17.045 

 8.270 
6.522 
5.000 
6.288 
1.346 

 
1.517 

 
1.150 

Insgesamt 44.748 47.974 
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Die Transferleistungen im Bereich Jugend setzen sich im Einzelnen zusammen aus: 
 

 2017 
Ist 
T€ 

2018 
Ist 
T€ 

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Ta-
gespflege 
Tageseinrichtungen für Kinder 
Kinder- und Jugendarbeit 
Einrichtungen der Jugendarbeit 
Sonstige Jugendhilfeleistungen  
Sonstige Jugendhilfeeinrichtungen 
Unterhaltsvorschuss 

948 
 

26.746 
37 

639 
16.630 

440 
2.160 

964 
 

28.308 
32 

618 
17.182 

481 
3.438 

Insgesamt 47.600 51.023 

 
Außerhalb des Bereichs der Sozial- u. Jugendhilfe und ohne die Landschaftsumlage 
sind in 2018 insgesamt 26.989 T€ (Vorjahr 25.431 T€) an weiteren Transferleistun-
gen aufgewendet worden, die insbesondere für Maßnahmen der Gesundheits- und 
Sportförderung, des Natur- und Landschaftsschutzes, der Wirtschafts- und Arbeits-
platzförderung sowie für die Bereiche Schule und Kultur eingesetzt wurden. Hervor-
zuheben sind als größere Einzelposition der Betriebskostenzuschuss an die Ret-
tungsdienst gGmbH i.H.v. 16.067 T€ (Vorjahr 14.488 T€) und der Ausgleich des 
Verkehrsverlustes an die Kreiswerke Heinsberg i.H.v. 6.020 T€ (Vorjahr rd. 5.345 
T€). Des Weiteren wird bei den Transferaufwendungen die Abrechnung der Kosten 
der Deutschen Einheit nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG) 
sowie die Bildung einer entsprechenden Rückstellung hierfür dargestellt. In 2018 
sind dadurch Transferaufwendungen i.H.v. 1.125 T€ (Vorjahr 1.457 T€) entstanden. 
 
 
16  Sonstige ordentliche Aufwendungen 
 
 
Dieser Zeile der Ergebnisrechnung sind alle Aufwendungen zugeordnet, die nicht 
den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder 
den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. 
 
Der Kreis Heinsberg ist im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende Träger 
der Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie der übrigen in § 6 Abs. 1 Nr. 2 
SGB II genannten Leistungen. Diese werden überwiegend von dem gemeinsam mit 
der Bundesagentur für Arbeit errichteten Jobcenter (vormals ARGE) an vier Stand-
orten im Kreis erbracht. Für 2018 sind für diese Leistungen 37.157 T€ (Vorjahr 
39.579 T€) angefallen. Die weiteren sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen 
sich zusammen aus: 
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 2017 
Ist 
T€ 

2018 
Ist 
T€ 

Geschäftsaufwendungen 
Zuführung des Jahresüberschusses 2017 in den Sonder-
posten Gebührenausgleich Abfallwirtschaft 
Zuführung des Jahresüberschusses 2017 in den Sonder-
posten Gebührenausgleich Rettungsdienst 
Erhöhung Deponierückstellung im Rahmen der Anpassung 
des Stilllegungskonzeptes 
Wertveränderungen bei Sachanlagen 
Wertveränderungen bei Finanzanlagen 
Steuern, Versicherungsbeiträge 
Aufwendungen i.R.d. Bildungs- und Teilhabepaketes 
Mieten und Mietnebenkosten, Leasing 
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten  
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und Dienstreisen 
Weiterleitung Baugebühren an die Stadt Übach-Palenberg 
Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten 
und Diensten; Mitgliedsbeiträge 
Wahlen 
Andere sonst. ordentliche Aufwendungen 

1.341 
474 

 
849 

 
1.713 

 
620 

3.080 
1.420 
1.088 
1.248 

543 
524 

1.441 
640 

 
325 

1.257 

1.229 
0 
 

0 
 

2.671 
 

362 
0 

1.124 
1.025 
1.223 

561 
466 
241 
664 

 
70 

3.454 
 
Bei den anderen sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden u.a. Kosten für Jubi-
läen und Ehrungen, Wettbewerbe, Fraktionszuwendungen, und Kosten von Partner-
schaften abgebildet. 
 
 
17  Ordentliche Aufwendungen 
 
Die Summe der Aufwendungen aus den Zeilen 11 bis 16 i. H. v. 330.856 T€ (Vorjahr 
325.066 T€) wird in dieser Ergebniszeile zusammengefasst. 
 
 
18  Ordentliches Ergebnis 
 
Das ordentliche Ergebnis wird aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentli-
chen Aufwendungen ermittelt und hat im Geschäftsjahr 2018 eine Höhe von rd.        
1.053 T€ (Vorjahr 931 T€).  
 
 
19  Finanzerträge 
 
Die Finanzerträge setzen sich zusammen aus Zinserträgen i.H.v. 70 T€ (Vorjahr 
68 T€) und Gewinnausschüttungen durch Beteiligungen des Kreises i.H.v.  5.355 T€ 
(Vorjahr  5.041 T€). 
 
 
20  Zinsen und sonstige Aufwendungen  
 
In 2018 sind Zinsaufwendungen für Verbindlichkeiten i.H.v. 1.203 T€ (Vorjahr 308 
T€) angefallen. Auf eine Verzinsung des Sonderpostens für den Gebührenaus-
gleich, der Rückstellungen für Betriebsrisiken sowie von Ersatzgeldern nach dem 
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Landschaftsgesetz war aufgrund der durchschnittlichen Zinssituation des Kreises 
Heinsberg zu verzichten. 
 
 
21  Finanzergebnis 
 
Das Finanzergebnis i.H.v. 4.223 T€ (Vorjahr 4.801 T€) setzt sich aus dem Saldo der 
Finanzerträge, der Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen zusam-
men. 
 
 
22  Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
 
Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit i.H.v. 3.169 T€ (Vorjahr 5.732 T€) 
besteht aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis. 
 
 
23  Außerordentliche Erträge 
 
Als außerordentlich werden solche Geschäftsvorfälle abgebildet, die gleichzeitig in 
einem hohen Maße ungewöhnlich sind, selten vorkommen und von erheblicher fi-
nanzieller Bedeutung sind.2 Der Kreis Heinsberg hat unter dieser Position für 2018 
keine außerordentlichen Erträge erfasst (Vorjahr 0 T€). Aufgrund ihres seltenen und 
ungewöhnlichen Charakters kann eine Planung der außerordentlichen Erträge nicht 
vorgenommen werden.  
 
 
24  Außerordentliche Aufwendungen 
 
Bezüglich der Definition wird auf die Erläuterung zu den außerordentlichen Erträgen 
verwiesen. Der Kreis Heinsberg hat für das Jahr 2018 keine außerordentlichen Auf-
wendungen erfasst (Vorjahr 0 T€).  
 
 
25  Außerordentliches Ergebnis 
 
Das Ergebnis i.H.v. 0 T€ (Vorjahr 0 T€) ist der Saldo aus den Zeilen 23 und 24. 
 
 
26  Jahresergebnis 
 
Das Jahresergebnis ist der Saldo aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-
tigkeit und dem außerordentlichen Ergebnis. Es liegt ein Jahresüberschuss i.H.v. 
3.169 T€ (Vorjahr i.H.v. 5.732 T€) vor. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2
 vgl. Rettler/Kummer/Kowalewski/Ehrbar-Wulfen/Heß/Brennenstuhl/Siemonsmeier/Rothermel/Klieve/Sennewald, 

Kommentar zu § 2 GemHVO NRW, Wiesbaden  2013, S. 10 f. 
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IX.  Erläuterungen zur Finanzrechnung 
 
Allgemeine Erläuterungen zur Finanzrechnung 
 
Die Finanzrechnung stellt neben der Bilanz und der Ergebnisrechnung die dritte 
Komponente des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) dar. In der Fi-
nanzrechnung werden auf der Grundlage des Bruttoprinzips alle erhaltenen Einzah-
lungen und geleisteten Auszahlungen des Haushaltsjahres nachgewiesen. 
 
Die Gliederung der Finanzrechnung entspricht im Wesentlichen der Gliederung der 
Ergebnisrechnung. Insoweit gelten die Ausführungen zur Ergebnisrechnung ent-
sprechend. 
 
Zusätzlich werden in der Finanzrechnung die Zahlungsströme für die Investitionstä-
tigkeit sowie die Veränderungen des Bestandes an Finanzmitteln abgebildet. Der in 
der Finanzrechnung als Ergebnis ausgewiesene Bestand an Liquiden Mitteln ent-
spricht dem in der Bilanz ausgewiesenen Bestand liquider Mittel aller Bankkonten 
und Kassenbestände. In der Finanzrechnung sind in der Zeile „Bestand an fremden 
Finanzmitteln“ auch die so genannten Parkposten (Verwahrgelder) und Vorschuss-
zahlungen enthalten.  
 
Nach der Finanzrechnung 2018 hat sich der Bestand an liquiden Mitteln um rd. 
10.260 T€ erhöht. 
 
Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung ergeben sich durch die in 
der Ergebnisrechnung enthaltenen zahlungsunwirksamen Geschäftsvorfälle wie 
zum Beispiel Erträge aus der Auflösung von Sonderposten oder Rückstellungen, 
Abschreibungen, Zuführungen, Inanspruchnahme von Rückstellungen oder Rech-
nungsabgrenzungen. 
 
Für das Jahr 2018 wird der Vergleich von Ansatz und Rechnungsergebnis durch die 
nachfolgenden Grafiken dargestellt: 
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X.  Lagebericht 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 Lagebericht 

 zum Jahresabschluss des 

 Kreises Heinsberg zum 31.12.2018 

 

 gemäß § 37 Abs. 2 i. V. m. § 48 GemHVO NRW  
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X.A  Allgemeine Angaben 
 
Gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO NRW ist der Jahresabschluss durch einen Lage-
bericht entsprechend § 48 GemHVO NRW zu ergänzen. Hiernach ist der Lagebe-
richt so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises vermittelt wird. 
Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und 
Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben.  
 
Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des 
Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht 
eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entspre-
chende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- 
und Finanzlage des Kreises zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorien-
tierten Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemHVO NRW, soweit sie bedeutsam für 
das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises sind, 
einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergeb-
nisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Ent-
wicklung des Kreises einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben. 
 

X.B  Allgemeine örtliche Verhältnisse und Besonder-
heiten  

 
 
Zum Kreis Heinsberg gehören 7 Städte und 3 Gemeinden. Von der Gesamtgröße 
und der Einwohnerzahl des Kreises entfallen auf: 
 
 
 

Stadt/Gemeinde Gesamtfläche in km² Fortgeschriebene 
Bevölkerung am 

31.12.2017* 

Einwohner je km² 

Erkelenz 117,34 43.392 370 

Gangelt 48,72 12.383 254 

Geilenkirchen 83,20 27.106 326 

Heinsberg 92,21 41.673 452 

Hückelhoven 61,27 39.585 646 

Selfkant 42,09 10.075 239 

Übach-Palenberg 26,12 24.083 923 

Waldfeucht 30,27 8.745 289 

Wassenberg 42,43 18.143 428 

Wegberg 84,34 27.921 331 

insgesamt 627,99 253.106 Ø 403 

 
 
*aktuellere Daten liegen zzt. nicht vor 
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Die Einwohnerzahlen des Kreises haben sich seit der kommunalen Neugliederung 
wie folgt entwickelt: 

 
Datum Einwohnerzahl  Datum Einwohnerzahl  

31.12.72 241.299  31.12.94 235.241  
31.12.73 217.032  31.12.95 238.627  
31.12.74 219.232  31.12.96 241.420  
01.01.75 208.489 *1 31.12.97 243.796  
31.12.75 209.257  31.12.98 245.957  
31.12.76 210.115  31.12.99 248.283  
31.12.77 210.526  31.12.00 250.400  
31.12.78 211.577  31.12.01 252.275  
31.12.79 212.724  31.12.02 254.589  
31.12.80 214.331  31.12.03 255.782  
31.12.81 215.077  31.12.04 256.956  
31.12.82 214.935  31.12.05 257.326  
31.12.83 215.098  31.12.06 257.282  
31.12.84 215.696  31.12.07 256.850  
31.12.85 216.304  31.12.08 256.004  
31.12.86 217.275  31.12.09 255.158  
31.12.87 213.267 *2 31.12.10 254.936  
31.12.88 214.712  31.12.11 254.786  
31.12.89 217.627  31.12.12 254.430  
31.12.90 220.602  31.12.13 248.233 *2 

31.12.91 224.934  31.12.14 249.310  

31.12.92 228.935  31.12.15 252.527  

31.12.93 232.089  31.12.16 
31.12.17 

252.651 
253.106 

 

 
*1 Verringerung durch Neugliederung / Ausgliederung  
    Niederkrüchten 

 
*2 Verringerung durch Volkszählung 

    

      

Von den Kreisen im Regierungsbezirk Köln ist der Kreis Heinsberg von der Ein-
wohnerzahl her der zweitkleinste Kreis. Von den 31 Kreisen im Land NRW steht der 
Kreis Heinsberg auf Rang 26. 
 
Mit einer Fläche von 627,99 km² ist der Kreis Heinsberg der zweitkleinste Kreis im 
Regierungsbezirk Köln. Auf Ebene des Landes Nordrhein-Westfalen belegt der 
Kreis Heinsberg Rang 24. 
 
Der Kreistag des Kreises Heinsberg besteht aus 54 Mitgliedern. Die Sitze teilen sich 
zum 31.12.2018 auf die einzelnen Parteien wie folgt auf: 
 

Partei 
Zahl der 
Sitze im 
Kreistag 

CDU 28 

SPD 12 

BÜNDNIS 90 / GRÜNE 5 

FDP 2 

DIE LINKE 2 

FW 2 

AfD 2 

NPD 1 
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Der Kreis Heinsberg ist zum Stichtag 31.12.2018 an 17 Unternehmen unmittelbar 
beteiligt. Hierbei handelt es sich um 10 Beteiligungen an Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung und sieben Beteiligungen an Unternehmen in öffentlich-
rechtlicher Rechtsform und sonstige Beteiligungen.  
 
Die Arbeitslosenquote im Kreis Heinsberg lag im Jahre 2018 bei 6,6% (Stand 
31.12.20183). In der NRW-Region Aachen lag der Kreis Heinsberg damit im Ver-
gleich mit den anderen Kreisen auf Rang 2. Die Arbeitslosenquoten in der Städtere-
gion Aachen (8,9%) und im Kreis Düren (8,6%) waren höher. Im Kreis Euskirchen 
betrug die Arbeitslosenquote 6,1%. Die Arbeitslosenquote im Kreis Heinsberg lag 
unter dem Landesdurchschnitt NRW (8,8%).  
 

X.C  Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des 
Jahresabschlusses 2018 

 
Das Haushaltsjahr 2018 wurde nach den Vorgaben des Neuen Kommunalen Fi-
nanzmanagement aufgestellt und abgerechnet. Die Haushaltswirtschaft 2018 war 
von folgenden Entwicklungen geprägt: 
 
Ergebnisrechnung 2018 
 
Die Ergebnisrechnung, in der die Erträge und Aufwendungen des Jahres 2018 ei-
nander gegenüber gestellt werden, schließt mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 
3.169 T€ (Vorjahr Jahresüberschuss i.H.v. 5.732 T€) ab. Damit beträgt die Abwei-
chung (geplanter Fehlbetrag minus tatsächlicher Jahresüberschuss) bei einem 
Haushaltsvolumen von rd. 341.303 T€ und einer geplanten Entnahme aus der Aus-
gleichsrücklage von 2.771 T€ (= geplanter Fehlbetrag) lediglich 1,74 %. 
 
Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen zwischen dem Haushaltsan-
satz (Urbudget) und den Ist-Ergebnissen dargestellt: 

                                                
3
 Quelle: Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH (G.I.B. NRW., Arbeitsmarktreport  NRW 2018,    

2. Halbjahresbericht 2018 
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Verbesserung (+)

Verschlechterung (-)

1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.313.831 €

Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende 3.800.000 € 2.486.169 € -1.313.831 € Mindererträge bei der Verteilung der Wohngeldersparnis des Landes NRW

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -2.981.853 €

Kreisumlage - Allgemein - 127.000.000 € 122.887.803 € -4.112.197 €
Mindererträge bei der Kreisumlage gem. Beschluß Kreistag v. 27.09.18 über Verzicht Kreisumlage i.H.v. rd. 4,1 

Mio. €

Zuw eisungen vom Land, hier: Betriebskostenzuschüsse für die Tagesstätten 14.608.700 € 15.322.387 € 713.687 €
Mehrerträge bei den Zuschüssen zu den Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder (dieser Position 

stehen Mehraufw endungen gegenüber)

Zuw eisungen vom Land, hier: Schulpauschale 1.830.700 € 1.568.687 € -262.013 € Mindererträge, da Verw endung im investiven Bereich und Ansparung für Maßnahmen in den Folgejahren

Zuw eisungen vom Land, hier: Investitionszuschüsse Tageseinrichtungen 710.000 € 650.508 € -59.492 €
Mindererträge bei den Investitionszuschüssen zu den Tageseinrichtungen für Kinder (dieser Position stehen 

Minderaufw endungen gegenüber)

Allgemeine Zuw eisungen vom Bund; hier Zuw eisungen an die VHS 600.000 € 1.280.821 € 680.821 €
Mehrerträge für die VHS-Kurse, die über den Bund finanziert w erden, z.B. Integrationskurse für Flüchtlinge 

(dieser Position stehen Mehraufw endungen gegenüber)

Zuw eisungen vom Landschaftsverband 350.000 € 140.747 € -209.253 €
Mindererträge im Bereich der Ausgleichsabgabe (dieser Position stehen entsprechende Minderaufw endungen 

gegenüber)

Zuschüsse übrige Bereiche, hier: Raderlebnis Rur 256.000 €       20.288 € -235.712 €
Mindererträge aus dem Projekt Raderlebnis Rur (dieser Position stehen teilw eise entsprechende 

Minderaufw endungen gegenüber), Durchführungszeitraum hat sich verschoben

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2.911.180 €    3.151.524 € 240.344 € Mehrerträge bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten

Allgemeine Zuw eisungen vom Land; hier: Inklusionspauschale 235.885 €       441.198 € 205.313 € Mehrerträge bei der Inklusionspauschale

Saldo w eitere Bereiche 56.649 € Saldo Mindererträge/Mehrerträge < 100.000 €

3 Sonstige Transfererträge 1.817.044 €

Kostenbeiträge, Aufw endungsersatz, übergeleitete Ansprüche, sonstige 

Transfererträge im Teilplan 05 "Soziale Leistungen"
1.903.900 € 2.680.574 € 776.674 €

Mehrerträge im Bereich Soziale Leistungen, u.a. bei den Kommunalen Grundsicherungsleistungen nach dem SGB 

II, den Leistungen der Grundsicherung 4. Kapitel SGB XII u. HzPfl. 7. Kap. SGB XII

Kostenbeiträge, Aufw endungsersatz, übergeleitete Ansprüche, Leistungen anderer 

Sozialleistungsträger u.a. im Teilplan 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"
11.896.500 € 12.693.321 € 796.821 €

Mehrerträge im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, insbesondere Kindergartenbeiträge, UVG-Leistungen, 

Vollzeitpflege Minderjährige, Heim Minderjährige; den Positionen stehen größtenteils entsprechende 

Mehraufw endungen gegenüber

Rückzahlungsverpflichtungen Beteiligungen 0 € 151.411 € 151.411 €
Rückzahlungsverpflichtung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft auf Grund nicht verausgabter Budgetmittel und 

einer ertragsw irksamen Auflösung einer Rückstellung

Saldo w eitere Bereiche 92.139 € Saldo Mindererträge/Mehrerträge < 100.000 €

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -715.134 €

Rettungsdienstgebühren 19.183.936 € 17.937.314 € -1.246.622 €
Es handelt sich um Mindeerrträge im Bereich der Rettungsdienstgebühren (höherer Anteil von Fehleinsätzen). Der 

Gebührenhaushalt schließt mit einer Kostenunterdeckung i.H.v. ca. 1,3 Mio. € ab.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich 1.584.000 € 1.643.058 € 59.058 €
Da es sich hier um eine Position des Gebührenhaushaltes Abfallw irtschaft handelt, hat diese Veränderung keine 

Ausw irkung auf das Gesamtergebnis des Kreises.

Verw altungsgebühren im Bereich Übernahme von Vermessungsschriften 400.000 € 510.946 € 110.946 € Mehrerträge durch eine gestiegene Anzahl der Auskünfte

Verw altungsgebühren im Bereich Baugenehmigungen 1.000.000 € 793.321 € -206.679 € Mindererträge durch eine gesunkene Anzahl der Genehmigungsverfahren

Benutzungsgebühren Abfallw irtschaft 6.907.000 € 7.339.173 € 432.173 € Es handelt sich um Mehrerträge bei den Müllgebühren (keine Ausw irkungen auf den Kreishaushalt)

Sonstige Verw altungsgebühren 135.990 € Es handelt sich um Mehrerträge bei den Verw altungsgebühren in verschiedenen Bereichen < 100.000 €

5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte -242.644 €

 Erträge aus Verkauf 2.529.650 € 2.312.377 € -217.273 €
Die Mindererträge liegen vor allem im Gebührenhaushalt Abfallw irtschaft (Altpapier u.a.) vor und haben daher 

keine Ausw irkung auf das Gesamtergebnis des Kreises.

Saldo w eitere Bereiche -25.371 € Saldo Mindererträge/Mehrerträge < 100.000 €

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2.316.988 €

Erstattungsansprüche gegenüber dem Land NRW 123.340 € 532.741 € 409.401 €
Mehrerträge bei den Erstattungsansprüchen im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen für die vom Land 

übernommenen Umw elt- und Versorgungsbeamten

Kostenerstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbände 421.800 € 637.756 € 215.956 € Insbesondere Mehrerträge im Bereich der Sozialen Leistungen und der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Notunterkünfte Flüchtlinge 60.000 € 527.140 € 467.140 €
Mehrerträge durch eine zeitlich verzögerte Erstattung der Sachauslagen f. d. Betrieb d. Landesunterkünfte in ERK, 

GK u. Wegberg 

Kostenerstattungen von Zw eckverbänden 225.000 € 396.786 € 171.786 €
Mehrerträge für die Erstattung von Dienstleistungen vom Jobcenter (dieser Position stehen entsprechende 

Mehraufw endungen gegenüber)

Personalkostenerstattung für die Unterhaltsverfolgung i.R.d. Grundsicherung 400.000 € 554.445 € 154.445 € Mehrerträge für die Personalkostenerstattung für die Unterhaltsverfolgung i.R.d. Grundsicherung

Anteil an der Übergangsmilliarde 3.194.700 € 2.776.531 € -418.169 €
Minderertrag beim Anteil an der Übergangsmilliarde (dieser Position stehen entsprechende Minderaufw endungen 

gegenüber)

Bundesbeteiligung für Kosten der Unterkunft und Heizung 11.161.200 € 8.613.850 € -2.547.350 €
Mindererträge bei der Bundesbeteiligung für Kosten der Unterkunft und Heizung (dieser Position stehen 

entsprechende Minderaufw endungen gegenüber)

KdU-Beteiligung Flüchtlings-Bedarfsgemeinschaften 4.602.000 € 3.678.284 € -923.716 €
Mindererträge bei der Bundesbeteiligung für Kosten der Unterkunft und Heizung für 

Flüchtlingsbedarfsgemeinschaften (dieser Position stehen entsprechende Minderaufw endungen gegenüber)

Bundeserstattung für Leistungen der Grundsicherung im Alter 16.713.000 € 16.689.833 € -23.167 €
Mindererträge im Bereich der Leistungen der Grundsicherung im Alter (dieser Position stehen entsprechende 

Minderaufw endungen gegenüber)

Sonstige Kostenerstattungen 176.686 € Saldo Mindererträge/Mehrerträge < 100.000 €

Wesentliche Abweichungen zwischen dem Haushaltsansatz (Urbudget) und den Ist-Ergebnissen im Jahresabschluss 2018

Zeile Bezeichnung  / Unterposition
Haushalts-

ansatz
Ist Erläuterung 
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7 Sonstige ordentliche Erträge 3.481.859 €

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen - €                  291.988 € 291.988 €
Es handelt sich hierbei um das Ergebnis aus der Forderungsbew ertung. Demgegenüber stehen auch 

Mehraufw endungen für Wertberichtigungen auf Forderungen.

Erträge aus Anlagenabgang 6.000 €           124.354 € 118.354 € Mehrerträge durch Anlagenabgänge

Verkehrsordnungsw idrigkeiten 1.880.000 €    2.922.422 € 1.042.422 € Mehrerträge im Bereich der Bußgelder für Verkehrsordnungsw idrigkeiten

Erträge aus Veräußerung von Finanzanlagen 2.000.000 €    0 € -2.000.000 €
Ansatz vorsorglich für den Fall der Nichtverlängerung von Termingeldeinlagen gebildet. (Dieser Position stehen 

entsprechende Minderaufw endungen gegenüber.)

ÖPNV - €                  412.299 € 412.299 € Mehrerträge aus der Rückzahlungsverpflichtung der Kreisw erke Heinsberg

Sonderauskehrung Landschaftsverband - €                  2.595.563 € 2.595.563 €
Erstattung von Mitteln der Landschaftsumlage aufgrund der Nachtragssatzung des Landschaftverbandes 

Rheinland für das Haushaltsjahr 2017 (Bescheid in 2018).

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 798.000 €       1.520.333 € 722.333 €

Erträge aus der Auflösung von verschiedenen Rückstellungen, u.a. Erträge aus der Auflösung von 

Rückstellungen im Bereich der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe und im Bereich der sozialen Leistungen sow ie bei 

den Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen, ertragsw irksame Auflösung Teilbetrag der ELAG-Rückstellung, 

u.a.

Saldo w eitere Bereiche 298.899 € Saldo Mindererträge/Mehrerträge < 100.000 €

8 Aktivierte Eigenleistungen -248.644 €

713.192 € 464.548 € -248.644 €
Die tatsächlichen Eigenleistungen zur Herstellung u. Anschaffung von Vermögensgegenständen lagen unter den 

Ansätzen lt. Haushaltsplan. Die Umsetzung der Maßnahmen hat sich verzögert.

9 Bestandsveränderungen 0 €

11 Personal-und Versorgungsaufwendungen -2.174.138 €

+

12

13 1.265.455 €

28.132.571 € 26.867.116 € 1.265.455 €

Die Minderaufw endungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen resultieren vor allem aus 

Minderaufw endungen bei den Bew irtschaftungskosten (ca. 434 €), bei den Aufw endungen für Sach- und 

Dienstleistungen im Gebührenhaushalt Abfallw irtschaft (ca. 409 T€), w odurch keine Verbesserung für den 

Gesamthaushalt entsteht, sow ie bei den Schülerbeförderungskosten (ca. 243 T€) 

14 Bilanzielle Abschreibungen -1.444.764 €

7.470.999 € 8.915.763 € -1.444.764 €

Die Mehraufw endungen sind im Bereich der Wertberichtigungen auf Forderungen entstanden (ca. 1.376 T€; zum 

Teil kompensiert durch Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, die im Rahmen des 

Jahresabschlusses gebucht w erden)

15 Transferaufwendungen 6.114.129 €

Mehraufwendungen > 100.000 €

Betriebskosten- und Investitionszuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder 

(einschl. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten)
27.137.300 € 28.308.433 € -1.171.133 € Demgegenüber stehen Mehrerträge auf den entsprechenden Positionen (siehe auch Punkt 2)

Heim Minderjährige 6.500.000 € 7.282.380 € -782.380 €
Ein w esentlicher Anteil der Mehraufw endungen entfällt auf die Unterbringung minderjähriger unbegleiteter 

Flüchtlinge. Diesen Mehraufw endungen stehen Mehrerträge gegenüber.

Grundsicherungsleistungen 16.903.900 € 17.044.756 € -140.856 €
Der Grund für die Abw eichungen im Bereich der Jugend- und Sozialleistungen sind sehr heterogen. 

Abw eichungen ergeben sich in erster Linie durch Veränderungen von Fallzahlen und der Kosten je Hilfefall.

Abrechnung der differnzierten Kreisumlagen - €                  890.575 € -890.575 €

Im Rahmen der Spitzabrechnung der differenzierten Umlagen gem. § 56 IV KrO NRW hat der Kreis 

Erstattungsverpflichtungen für das Jugendamt (ca. 762 T€), für das Kreisgymnasium (ca. 93 T€) und für die Jakob-

Muth-Schule (ca. 35 T€).

Minderaufwendungen > 100.000 €

Minderaufw endungen im Bereich der Familienhilfe 1.847.000 € 1.454.251 € 392.749 €

Hilfe zur Pflege, 7. Kap. SGB XII 8.649.900 € 8.269.672 € 380.228 €

Hilfe zum Lebensunterhaltt, 3 Kap. SGB XII 5.630.200 € 4.999.586 € 630.614 €

Kosten d. gemeinsamen Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern 445.000 € 254.702 € 190.298 €

Offene Jugendeinrichtungen 830.000 € 617.927 € 212.073 € Minderaufw endungen beim Personalkostenzuschuss und Sachkosten- und Mobilitätspauschale.

Erziehungsberatungsstellen 650.000 € 481.265 € 168.735 € Minderaufw endungen bei den Zuschüssen zu den Erziehungsberatungsstellen.

Heim Volljährige 2.825.000 € 1.934.101 € 890.899 €
Ein w esentlicher Anteil der Minderaufw endungen entfällt auf die Unterbringung für volljährige Flüchtlinge. Diesen 

Minderaufw endungen stehen Mindererträge gegenüber.

Landschaftsumlage 60.972.200 € 55.328.959 € 5.643.241 € Minderaufw endungen bei der Landschaftsumlage für das Haushaltsjahr 2018 gemäß Nachtragssatzung

Abrechnung der Kosten der Deutschen Einheit 1.545.000 € 1.125.000 € 420.000 €
Rückstellung für die Abrechnung der Kosten der Deutschen Einheit durch Änderungen im 

Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG) für das Jahr 2018 sow ie Abrechnung für das Jahr 2017

Saldo w eitere Bereiche 170.236 € Saldo Mehraufw endungen/Minderaufw endungen < 100.000 €

                  -     -               -                                                    

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Grund für die Abw eichungen im Bereich der Jugend- und Sozialleistungen sind sehr heterogen. 

Abw eichungen ergeben sich in erster Linie durch Veränderungen von Fallzahlen und der Kosten je Hilfefall.

./:

Personal- und Versorgungsaufw endungen 61.356.601 € 63.530.739 € -2.174.138 €

Mehraufw endungen insbesondere in folgenden Bereichen: Zuführung zu Pensionsrückstellungen (ca. 650 T€), 

Zuführung zu den Beihilferückstellungen (ca. 649 T€), Dienstaufw endungen Tarif lich Beschäftigte (ca. 566 T€), 

Honorare VHS (ca. 497 T€), Beiträge zu den Versorgungskassen (ca. 412 T€), Zuführung zu den 

Urlaubsrückstellungen (ca. 107 T€), Beihilfen (ca. 91 T€), Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (ca. 40 

T€), Beiträge zur Unfallversicherung (ca. 11 T€), Beiträge zu Versorgungskassen (ca. 10 T€); Demgegenüber 

stehen Minderaufw endungen in folgenden Bereichen: Zuführung zu Pensionsrückstellungen für die 

Versorgungsempfänger (ca. 408 T€), Honorare/Dienstaufw endungen Sonstige Beschäftigte (317 T€), 

Dienstaufw endungen Beamte (ca. 134 T€)
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16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.163.320 €

Mehraufwendungen > 100.000 €

Wertveränderungen bei Sachanlagen                    - € 362.240 € -362.240 €

Durch diverse Vorgänge (Grundstückstausch, Verschrottung, Verkauf, Ausbuchung von Flurstücken, 

Inventurfeststellungen) kommt es bei dieser Position zu Mehraufw endungen. Dem stehen teilw eise Mehrerträge 

gegenüber (Erträge aus Anlagenabgang, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten).

Zuführungen zur Bildung von Verbindlichkeitsrückstellungen                    - € 1.827.484 € -1.827.484 €
Rückstellungszuführung aufgrund der Prüfung der Finanzhilfen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 

(KInvFG – 1. Kapitel) durch den Bundesrechnungshof

Zuführung zu Rückstellungen für Deponien und Altlasten (Abfallw irtschaft)     2.466.300 € 2.671.243 € -204.943 € Mehraufw endungen für die Zuführung zur Rückstellung im Rahmen der Anpassung an das Stillegungskonzept

Minderaufwendungen > 100.000 €

Leistungsbeteiligung zu den Kosten der Unterkunft und Heizung 35.811.300 € 31.707.105 € 4.104.195 €

Leistungsbeteiligung zu den Kosten der Unterkunft und Heizung für Flüchtlinge 4.602.000 € 3.741.065 € 860.935 €

Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag 778.448 € 494.168 € 284.280 €
Minderaufw endungen bei der Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag auf die Gew innanteile der verbundenen 

Unternehmen

Kosten der Aus- und Fortbildung 342.400 € 221.611 € 120.789 € Minderaufw endungen bei den Kosten der Aus- und Fortbildung

Softw arelizenzen und -updates 227.250 € 107.134 € 120.116 € Minderaufw endungen bei den Softw arelizenzen und -updates

Steuern, Versicherungen und Schadenfälle 333.330 € 198.420 € 134.910 € Minderaufw endungen bei den Steuern, Versicherungen und Schadenfälle

Wertveränderung bei Finanzanlagen 2.000.000 € 0 € 2.000.000 €
Ansatz vorsorglich für den Fall der Nichtverlängerung von Termingeldeinlagen gebildet. (Dieser Position stehen 

entsprechende Mindererträge gegenüber.)

Saldo w eitere Bereiche -67.238 € Saldo Mehraufw endungen/Minderaufw endungen < 100.000 €

19 Finanzerträge 438.467 €

Gew innanteile von verbundenen Unternehmen / Beteiligungen 4.919.102 € 5.355.186 € 436.084 € Mehrerträge Gew innausschüttung der Kreisw erke Heinsberg GmbH

Saldo w eitere Bereiche 2.383 € Mindererträge

Zinsen und sonstige Aufwendungen -902.037 €

Zinsaufw endungen 301.000 € 1.203.037 € -902.037 €
Mehraufw endungen für Vorfälligkeitsentschädigungen im Rahmen der vorzeitigen Kreditablösung gemäß 

Kreistagsbeschluß

21 Außerordentliche Erträge - €                                                      

5.940.242 €

Fehlbedarf lt. Haushaltsplanung 2018 -2.770.940 € Deckung durch Ausgleichsrücklage

Jahresüberschuss lt. Entwurf Ergebnisrechnung 2018 3.169.302 € Zuführung zur Ausgleichsrücklage

Summe der aufgeführten Verbesserungen (+) / Verschlechterungen (-):

Minderaufw endungen bei den Kosten der Unterkunft durch Rückgang der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 

(dieser Position stehen teilw eise entsprechende Mindererträge gegenüber)

20
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Finanzrechnung 2018 
 
Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben sich die Abweichungen zwi-
schen dem Haushaltsansatz und dem Rechnungsergebnis 2018 zu einem überwie-
genden Teil aus den Vorgängen der Ergebnisrechnung, die zahlungswirksam wa-
ren. Insofern wird auf die zuvor dargestellte Übersicht verwiesen. 
 
Weiterhin ergeben sich Abweichungen durch den im NKF vorgegebenen Grundsatz 
der Periodisierung gemäß § 11 Abs. 2 und 3 GemHVO NRW. Damit sind die Auf-
wendungen und Erträge in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen bzw. zu buchen, 
dem sie wirtschaftlich zuzuordnen sind. Ein- und Auszahlungen in der Finanzrech-
nung hingegen werden nach der Kassenwirksamkeit verbucht. Demnach sind in 
2018 auch Einzahlungen aus Buchungsvorgängen erfolgt, bei denen der Ertrag ei-
nem anderen Haushaltsjahr zuzuordnen war. Das gleiche gilt bei Auszahlungen. 
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X.D  Überblick über die wirtschaftliche Lage 

 

1 Gesamtwirtschaftliche Situation 
 
Auszug aus der IHK Aachen - Konjunkturumfrage Frühjahr 2019: 
(An der Umfrage beteiligten sich 337 Unternehmen mit rund 31.800 Beschäftigten.) 
 
Nach rund neun Jahren des Aufschwungs verliert die Konjunktur in der Region an 
Kraft. Seit dem Jahreswechsel hat sich die stellenweise an die Kapazitätsgrenzen 
stoßende Auftragslage der Unternehmen entspannt. Die Geschäftslage wird von 
weniger Betrieben als zuletzt positiv bewertet. Dennoch beurteilen fast 40 % der 
Befragten ihre Situation als gut, und das, obwohl auch die Ertragslage einen deutli-
chen Rückgang zu verzeichnen hat.  
 
Die Bewertung der Erwartungen ist allerdings stabil geblieben. Drei von zehn Be-
trieben gehen davon aus, dass sich die Geschäfte in den kommenden Monaten gut 
entwickeln. Nur halb so viele erwarten eine negative Entwicklung. Insofern tritt die 
Wirtschaft gegenwärtig nur leicht auf die Konjunkturbremse und drosselt ihr Tempo. 
Ein deutlicher Abschwung ist bisher nicht zu erwarten. 
 
Ein Grund für die Zurückhaltung ist, dass die Unternehmen in den kommenden Mo-
naten keine Wachstumsimpulse im Auslandsgeschäft sehen. Nur jeder fünfte Be-
fragte rechnet mit einer steigenden Exportnachfrage, fast ebenso viele erwarten 
eine schrumpfende Auslandsnachfrage. 
 
Infolge der veränderten Lage sind auch die Investitions- und Beschäftigungsbewer-
tungen niedriger als zuletzt. Sie bleiben aber überwiegend positiv. Fast jeder dritte 
Betrieb prognostiziert einen Anstieg der Investitionen, jeder sechste Befragte möch-
te die Ausgaben reduzieren. 
 
Bei der Beschäftigung erwartet etwas mehr als jeder vierte Betrieb einen Anstieg 
der Mitarbeiterzahl. Wie bei den Investitionen geht auch hier jedes sechste Unter-
nehmen von einem Rückgang aus. 
 
Die Herausforderung des Fachkräftemangels ist damit noch lange nicht gelöst: 
Sechs von zehn Befragten sehen in dem Mangel das größte Risiko für die Entwick-
lung des Unternehmens. Der Index ging zum zweiten Mal in Folge wieder leicht zu-
rück. Aufgrund der Veränderung der Geschäftslage sieht eine große Zahl der Be-
fragten auch in einem Rückgang der Inlandsnachfrage ein Problem für die Konjunk-
tur. 
 
Die Arbeitslosenquote im Kammerbezirk Aachen liegt aktuell bei 6,2 % – das sind 
0,4 Prozentpunkte weniger als ein Jahr zuvor. In Nordrhein- Westfalen beträgt die 
Quote 6,5 %, auf Bundes-ebene nur 4,9 %. 
 
Die Unternehmen im Kreis Heinsberg melden erneut gute Geschäfte. Die Lagebe-
wertung ist aber schlechter als zuletzt: 39 % (51 %) der Befragten sind aktuell zu-
frieden, 7 % (7 %) bezeichnen ihre Lage als schlecht. Positiv ist die Situation vor 
allem im Einzelhandel (Saldo: +56 gegenüber +24 zum Jahresbeginn) und im Groß-
handel (Saldo: +53 gegenüber +100 zum Jahresbeginn). Die Aussichten haben sich 
verbessert: 38 % (34 %) der Betriebe rechnen mit guten Geschäften, 13 % (20 %) 
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erwarten eine rückläufige Entwicklung. Hohe Erwartungen haben die Industrie (Saldo: 

+44 gegenüber +26 zum Jahresbeginn) und das Baugewerbe (Saldo: +36 gegen-
über +0 zum Jahresbeginn). 
 
(Zahlen der zurückliegenden Umfrage in Klammern) 
 
 

 
Deutsche Konjunktur im Sinkflug (Stand Frühjahr/Sommer 2019) 
 
 
a)  Deutschland: 
 
Die deutsche Wirtschaft befindet sich im Abschwung. In den vergangenen Monaten 
hat sich die konjunkturelle Dynamik weiter verlangsamt, und die Unternehmen bli-
cken deutlich pessimistischer in die Zukunft. Dazu beigetragen haben dürfte nicht 
zuletzt auch die weltweit hohe wirtschaftspolitische Unsicherheit. Für das zweite 
Quartal zeichnet sich sogar ein Rückgang des Bruttoinlandsprodukts ab. Vor diesem 
Hintergrund rechnen wir nun gegenüber unserer Prognose vom Frühjahr mit gerin-
geren Zuwachsraten des Bruttoinlandsprodukts von 0,6 Prozent im laufenden Jahr 
(Frühjahr: 1 Prozent) und 1,6 Prozent im kommenden Jahr (1,8 Prozent). In der 
zweiten Jahreshälfte dürfte die gesamtwirtschaftliche Produktion wieder aufwärts 
gerichtet sein, wenn auch in moderatem Tempo. Dafür spricht, dass der private 
Konsum mit den weiter kräftig steigenden Einkommen wieder spürbar zulegen dürf-
te, nachdem er im zweiten Quartal angesichts der sehr hohen Zuwachsrate zum 
Jahresauftakt eine Verschnaufpause einlegen wird. Auch die Exporte, die zuletzt 
deutlich hinter der recht robusten weltwirtschaftlichen Expansion zurückgeblieben 
sind, werden wohl allmählich wieder Tritt fassen. Schließlich dürften die Bauinvesti-
tionen deutlich aufwärts gerichtet bleiben, wobei die fortbestehenden Kapazitäts-
engpässe zu weiter kräftig steigenden Baupreisen führen werden. Von den Unter-
nehmensinvestitionen sind angesichts der eingetrübten Absatz- und Ertragsaussich-
ten dagegen keine größeren Impulse mehr zu erwarten. Die langsamere konjunktu-
relle Entwicklung wird auch am Arbeitsmarkt Spuren hinterlassen. Insbesondere im 
Verarbeitenden Gewerbe planen mehr und mehr Unternehmen, die Zahl der Be-
schäftigten zu reduzieren. Hinzu kommt, dass offenbar immer noch viele Unterneh-
men, die weiterhin nach Fachpersonal suchen, Schwierigkeiten haben, offene Stel-
len zu besetzen. Die Überschüsse der öffentlichen Haushalte dürften merklich zu-
rückgehen, da die geringere konjunkturelle Dynamik insbesondere die Einnahmen 
belasten wird, während die Ausgaben planmäßig deutlich ausgeweitet werden. 
 
(Quelle: IfW - Institut der Weltwirtschaft, Kiel, Deutsche Konjunktur im Sommer 2019, Stand 12.06.19) 

 
Das Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW 
Berlin) sinkt weiter und liegt im August mit 89 Punkten so niedrig wie zuletzt Ende 
des Jahres 2012. Im laufenden dritten Quartal dürfte die Wirtschaftsleistung erneut 
sinken, um 0,2 Prozent. Damit befände sich die deutsche Wirtschaft im Sommer in 
einer technischen Rezession, nachdem das Bruttoinlandsprodukt bereits im zweiten 
Vierteljahr geschrumpft war. „Die Industrie steckt in der Krise und zieht langsam 
aber sicher auch die Dienstleister mit hinein“, sagt DIW-Konjunkturchef Claus Mi-
chelsen. 

Die Nachfrageschwäche in wichtigen Absatzmärkten – allen voran in der Europäi-
schen Union – belastet die exportabhängige deutsche Industrie. „Vor allem der dro-
hende harte Brexit zieht bereits jetzt Länder wie Deutschland, die eng mit dem Ver-
einigten Königreich verflochten sind, in einen Abwärtssog“, sagt Simon Junker, Ex-
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perte für die deutsche Wirtschaft. Und über all dem schweben noch die von den 
USA ausgehenden Handelsstreitigkeiten und Sorgenkinder wie Italien, von denen 
neue Probleme im Euroraum ausgehen könnten. „All das ist Gift für die konjunktur-
sensible und auf Investitionsgüter ausgerichtete deutsche Wirtschaft“, so Junker. 

Dabei sind die Binnenkräfte weiter robust: Noch ist der Beschäftigungsaufbau nicht 
zum Erliegen gekommen, wenngleich er sich abgeschwächt hat. Nicht zuletzt auf-
grund fiskalischer Impulse werden die Einkommen der privaten Haushalte weiter 
spürbar zulegen. Zwar werden die Verbraucherinnen und Verbraucher vorsichtiger 
mit ihren Ausgaben, unter dem Strich dürfte der private Konsum aber weiter zule-
gen. Auch die Bauwirtschaft erlebt eine ungebrochen rege Nachfrage. 

 
(Quelle: DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Berlin, Konjunkturbarometer 28.08.2019) 

 
 
Berlin Das jahrelange Jobwunder in Deutschland bekommt erste Kratzer. „Im ge-
genwärtigen Konjunkturabschwung erwarten die Arbeitsagenturen stärkeren Ge-
genwind“, sagte Experte Enzo Weber vom IAB-Forschungsinstitut der Bundesagen-
tur für Arbeit (BA) am Montag. 
Das IAB-Arbeitsmarktbarometer sei im Juli deutlich gefallen. Einen niedrigeren Wert 
gab es zuletzt im Sommer 2013. In den nächsten Monaten sei mit saisonbereinigt 
steigenden Arbeitslosenzahlen zu rechnen. Von Reuters befragte Ökonomen gehen 
davon aus, dass es bereits im Juli zu einem Anstieg der um jahreszeitliche Schwan-
kungen bereinigten Arbeitslosenzahl um 2.000 kommt. Die BA legt die Daten am 
Mittwoch vor. 
Die Abkühlung der Wirtschaft macht sich zunehmend stärker am Arbeitsmarkt be-
merkbar. Vermittlungen in konjunkturabhängige Bereiche wie die Zeitarbeit würden 
schwieriger, sagte Weber. Die aktuellen Nachrichten über Stellenabbau bei Groß-
konzernen wie der Deutschen Bank, Siemens oder Thyssen-Krupp seien aber nicht 
repräsentativ für den Arbeitsmarkt. „Insgesamt lag die Entlassungsquote seit der 
Wiedervereinigung noch nie so niedrig wie heute“, erklärte Weber. Der Arbeitsmarkt 
bleibe insgesamt auf Kurs – „aber ganz spurlos wird der Konjunkturabschwung auch 
nicht an ihm vorbeigehen“. 
Mehr: Vor allem die schwächelnde Industrie lässt die Beschäftigungsdynamik er-
lahmen. Die konjunkturelle Abkühlung könnte auf den privaten Konsum durchschla-
gen. 
 
(Quelle: Handelsblatt Online, Meldung vom 29.07.2019) 

 
b) Euroraum: 
 
Die Wirtschaft im Euroraum hat abermals einen Gang zurück geschaltet. Die kon-
junkturelle Verlangsamung im Verlauf des Jahres 2018 ist maßgeblich auf schwä-
chere Impulse aus dem internationalen Umfeld zurückzuführen, sowie zu einem 
geringeren Teil auf länderspezifische temporäre Sonderfaktoren. Trotz einer deutli-
chen Eintrübung der Unternehmenszuversicht am aktuellen Rand – vor allem im 
industriellen Bereich – dürfte die gesamtwirtschaftliche Produktion weiter moderat 
zulegen. So wird die Konjunktur auch zukünftig durch niedrige Zinsen und eine 
leicht expansive Finanzpolitik unterstützt. Der Außenhandel dürfte im Prognosezeit-
raum wieder etwas mehr als im Vorjahr zur Expansion beitragen, sofern sich die 
globalen handelspolitischen Konflikte nicht verschärfen und unter der Annahme, 
dass das Vereinigte Königreich nicht disruptiv den Europäischen Binnenmarkt ver-
lässt. Das Bruttoinlandsprodukt wird im laufenden Jahr wohl um 1,2 Prozent expan-
dieren, im kommenden Jahr dürfte sich der Produktionsanstieg leicht auf 1,5 Pro-
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zent erhöhen. Trotz der jüngsten konjunkturellen Eintrübung bleibt die Arbeitslosen-
quote rückläufig und dürfte im Jahr 2020 den historischen Tiefstand von vor der glo-
balen Finanzkrise unterschreiten. Die Löhne im Euroraum legten zuletzt etwas dy-
namischer als in den Vorjahren zu, wobei sich die höhere Lohndynamik bislang 
nicht erkennbar im allgemeinen Preisauftrieb niedergeschlagen hat. Die Verbrau-
cherpreise dürften mit 1,3 Prozent im laufenden und 1,5 Prozent im kommenden 
Jahr weiter nur moderat zulegen, so dass frühestens im Jahr 2020 mit einer ersten 
Zinserhöhung seitens der Europäischen Zentralbank zu rechnen ist. 
  
(Quelle: IfW - Institut der Weltwirtschaft, Kiel, Konjunktur im Euroraum im Frühjahr 2019, Stand 
12.03.19) 

 
 
c) Weltwirtschaft:  
 
Die Weltproduktion nahm zu Jahresbeginn zwar recht kräftig zu, das Expansions-
tempo überzeichnet aber wohl die zugrundeliegende Dynamik der Weltkonjunktur. 
Die globale Unsicherheit ist nach wie vor hoch, und die Stimmungsindikatoren wei-
sen weiter nach unten, so dass für die kommenden Monate wieder mit einem 
schwächeren Produktionsanstieg zu rechnen ist. Für das Jahr 2019 haben wir unse-
re Prognose für den Anstieg der Weltproduktion um 0,1 Prozentpunkte auf 3,2 Pro-
zent gesenkt, für 2020 rechnen wir wie im Frühjahr mit einer Zuwachsrate von 3,3 
Prozent. In den fortgeschrittenen Volkswirtschaften nimmt die Kapazitätsauslastung 
bei diesem Expansionstempo nicht mehr zu, und angesichts von Inflationsraten, die 
die Ziele der Notenbank unterschreiten oder allenfalls leicht übersteigen werden, ist 
nicht mehr mit einer Straffung, für das Jahr 2020 sogar eher mit einer Lockerung der 
Geldpolitik zu rechnen. Die Unsicherheit über die zukünftigen wirtschaftspolitischen 
Rahmenbedingungen bleibt im Prognosezeitraum voraussichtlich hoch. Eine weitere 
Zuspitzung des Handelskonflikts zwischen den Vereinigten Staaten und China oder 
eine Ausweitung auf die Handelsbeziehungen mit der Europäischen Union stellen 
ein gewichtiges Abwärtsrisiko für die Weltkonjunktur dar. 
 
(Quelle: IfW - Institut der Weltwirtschaft, Kiel, Weltkonjunktur im Sommer 2019, Stand 12.06.19) 
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2 Allgemeine Entwicklung der Kommunen 
 
Gute Finanzlage für Schuldenabbau und Investitionen nutzen 

 

Die gute wirtschaftliche Lage in der Bundesrepublik wirkt sich auch auf die Kommu-

nalfinanzen aus. Das zeigt die heute veröffentlichte aktuelle Prognose der kommu-

nalen Spitzenverbände. Im Durchschnitt stehen die kommunalen Haushalte derzeit 

gut da. Allerdings ist diese positive Momentaufnahme verschiedenen Sonderfakto-

ren geschuldet, die alle nicht von Dauer sein werden. Die derzeitige Situation und 

die guten Aussichten sind ausschließlich einer sehr guten wirtschaftlichen Entwick-

lung geschuldet und verschiedenen Bundeshilfen. Die kommunale Ebene vermag 

zwar derzeit Überschüsse zu erwirtschaften, krisenfest und aus sich heraus tragfä-

hig sind die Kommunalfinanzen allerdings noch lange nicht.  

 

Anlässlich der heute veröffentlichten Prognosedaten zur kommunalen Finanzlage 

sagten die Präsidenten des Deutschen Städtetages, des Deutschen Landkreistages 

und des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Oberbürgermeister Markus Le-

we, Münster, Landrat Reinhard Sager, Kreis Ostholstein und Bürgermeister Uwe 

Brandl, Abensberg: „Schuldenabbau und Investitionen müssen jetzt Vorrang haben. 

Denn - das zeigt jede Erfahrung - eine gute wirtschaftliche Entwicklung dauert nicht 

ewig an. Daran sollten Bund und Länder denken, trotz der positiven Entwicklung bei 

den öffentlichen Haushalten. Eine Diskussion über höhere Leistungen, etwa im So-

zialbereich ist nur dann zu verantworten, wenn klar benannt und geregelt wird, wie 

diese in wirtschaftlich schlechteren Zeiten noch finanziert werden können." 

 

Im Ergebnis rechnet die Prognose der kommunalen Spitzenverbände für das lau-

fende Jahr mit einem Überschuss von 7,6 Milliarden Euro. In den Folgejahren sind 

Finanzierungsüberschüsse zwischen 5 und 6 Milliarden Euro zu erwarten. Gleich-

wohl sind die Unterschiede in der Finanzkraft von Kommune zu Kommune immer 

noch sehr groß. Die kommunalen Spitzenverbände begrüßen es daher, dass die 

Bundesregierung eine Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse" eingerichtet 

hat, betonten Lewe, Sager und Brandl. „Unsere drei Verbände werden sich sehr 

intensiv in die Diskussionen der Kommission einbringen. Ziel ist es, dem Bund klar 

aufzuzeigen, wie unterschiedlich die Probleme und Möglichkeiten der Kommunen 

sind und wie stark beispielsweise Zukunftschancen junger Menschen in einzelnen 

Gebieten voneinander abweichen. Dementsprechend unterscheiden sich auch die 

Herausforderungen, vor denen die einzelnen Städte, Kreise und Gemeinden stehen. 

Weder eine Geldverteilung nach dem Gießkannenprinzip noch Einheitslösungen 

werden da weiterhelfen." 

 

Bei den Sozialausgaben erwarten die Kommunen für den gesamten Prognosezeit-

raum weiterhin deutliche Anstiege. In diesem Jahr werden voraussichtlich 60 Milliar-

den Euro überschritten. 2021 werden sogar mehr als 70 Milliarden Euro erwartet. 

Beim Vergleich über mehrere Jahre ist damit eine deutliche Niveauverschiebung 

nach oben erkennbar, stellten Lewe, Sager und Brandl klar: „Hinsichtlich der Sozial-

ausgaben wollen die Kommunen möglichst schnell mehr Planungssicherheit. Dazu 

gehört eine Antwort des Bundes auf die Frage, wie es bei der Flüchtlingsfinanzie-
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rung über das Jahr 2018 hinaus weitergeht. Außerdem müssen sich Bund und Län-

der einigen, wer die Kosten für die Menschen übernimmt, deren Asylantrag abge-

lehnt wurde, die aber als sogenannte Geduldete bei uns leben." 

 

Die in der Prognose der kommunalen Spitzenverbände verwendeten Durchschnitts-

zahlen spiegeln die Werte für die Gesamtheit der Kommunen wider. Die Prognose 

basiert – wie auch die Haushaltsplanungen von Bund und Ländern – auf der An-

nahme einer weiterhin guten und gleichmäßigen wirtschaftlichen Entwicklung. Ein 

Blick auf die Investitionsentwicklung zeigt hierbei die Kehrseite der soliden Konjunk-

tur. So konnten die Kommunen nicht alle für Investitionen vorgesehene Mittel tat-

sächlich ausgeben. Real, d.h. unter Berücksichtigung der Preisentwicklung, stiegen 

die Investitionen im vergangenen Jahr praktisch nicht. Und im Rahmen der Progno-

se wird trotz Finanzierungsüberschüssen auch künftig nur von einem mäßigen An-

stieg der kommunalen Investitionen ausgegangen, bedauerten Lewe, Sager und 

Brandl: „Die Kommunen können derzeit nicht in dem Ausmaß investieren, wie es 

der Investitionsrückstand fordert und die Finanzlage letztlich zulassen würde. Hin-

tergrund hierfür sind Kapazitätsengpässe in der Bauwirtschaft, hierdurch stark ge-

stiegene Preiserwartungen sowie zunehmende Personalknappheit bei kommunalen 

und privaten Planungsbüros." 

(Quelle: Deutscher Landkreistag - Gute Finanzlage für Schuldenabbau und Investitionen nutzen – 
Stand 15.08.2019 ) 

 

Die Entwicklung im Kreis Heinsberg: 
 
Mit der Erstellung des ersten Gesamtabschlusses gem. § 116 GO NRW zum 
31.12.2010 wurde beim Kreis Heinsberg im Jahr 2011 die letzte Komponente (ne-
ben der Haushaltsplanung, der Haushaltsausführung und dem Jahresabschluss) 
des NKF umgesetzt. Im Gesamtabschluss werden die öffentlich-rechtlichen und die 
privat-rechtlichen Betriebe des Kreises zusammen mit dem Jahresabschluss der 
Kernverwaltung konsolidiert, um dadurch ein Bild über die wirtschaftliche Gesamtla-
ge des Kreises zu schaffen. Die Arbeiten wurden mit eigenem Personal umgesetzt 
und durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft begleitet. Die gesetzlich vorge-
schriebene 9-Monatsfrist zur Erstellung des Gesamtabschlusses konnte nicht ein-
gehalten werden, jedoch ist der Kreis Heinsberg landesweit der erste Kreis, der ei-
nen von der GPA NRW geprüften Gesamtabschluss vorgelegt hat. Im Rahmen der 
Änderung der GO durch das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wird der Kreis 
Heinsberg zukünftig nach dem neuen § 116 a GO NRW unter den dortigen Voraus-
setzungen von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses befreit. Der 
Kreis Heinsberg hat letztmalig für das Haushaltsjahr 2018 den Gesamtabschluss in 
der bisherigen Form zu erstellen.   
 
Die Jahre 2009-2018 sind in einigen Bereichen besser verlaufen, als zum jeweiligen 
Zeitpunkt der Haushaltsplanung angenommen werden konnte, und schlossen letzt-
lich mit besseren Jahresergebnissen ab als erwartet.  
 

Jahresabschluss Ist-Ergebnis 
+ = Jahresüberschuss 
-  = Jahresfehlbetrag 

Geplantes Ergebnis         
+ = Jahresüberschuss 
-  = Jahresfehlbetrag     

2009 + 5.940.389,14 € -844.413,00 € 

2010            -251.831,95 € - 3.000.000,00 € 

2011 + 1.317.675,27 € -3.845.000,00 € 
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2012 - 6.991.958,65 € - 7.500.000,31 € 

2013 -627.809,47 € -3.500.000,00 € 

2014 -5.836.777,05 € -6.700.000,00 € 

2015 -2.031.915,24 €  -3.500.000,00 € 

2016 + 1.815.118,21 € -2.989.947,00 € 

2017 + 5.731.783,49 € -2.704.385,00 € 

2018 +3.169.301,58 € -2.770.940,15 € 
 

Auch die Schätzungen und Prognosen der Fachleute zur Entwicklung der kommu-
nalen Finanzen standen zum Zeitpunkt der jeweiligen Haushaltsplanung in einem 
deutlichen Widerspruch zur tatsächlichen Entwicklung und waren weitaus pessimis-
tischer. Seit 2012 sind die positiven Entwicklungen auch im GFG angekommen; das 
Gesamtvolumen der Verbundmasse bzw. der Schlüsselzuweisungen ist seitdem 
kontinuierlich gestiegen.  
 
Der Kreis Heinsberg hat in den vergangenen Jahren seine Haushalte planerisch 
durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen, um die finanzielle Leis-
tungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen angesichts der angespannten bis 
teilweise sehr prekären Haushaltslage zu berücksichtigen. In 2012 wurde mit einer 
Entnahme von rd. 6.992 T€ der höchste Einzelbetrag aus der Ausgleichsrücklage 
entnommen, welche jedoch noch eine Verbesserung gegenüber der Haushaltspla-
nung von ca. 500 T€ darstellt, zumal in diesem Fehlbetrag eine Kostenunterdeckung 
von ca. 987 T€ im Teilplan 0212 (Produktgruppe Rettungsdienst) enthalten war, die 
nach einer Vorgabe des Kommunalabgabengesetzes NRW innerhalb von vier Jah-
ren ausgeglichen werden soll. Der Jahresabschluss 2014 stellt mit einem Fehlbetrag 
von rd. 5.837 T€ eine Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung von rd.  
6.700 T€ dar. Mit einem Fehlbetrag i.H.v. 2.032 T€ ergibt sich in 2015 trotz einiger 
Sondereffekte insgesamt nur eine geringe Abweichung zum geplanten Defizit vom 
3.500 T€. In 2016 ergab sich mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 1.815 T€ schon 
eine deutliche Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung mit einem Fehlbe-
trag von rd. 2.990 T€. Diese Verbesserung kann in 2017 nochmals gesteigert wer-
den. Mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 5.732 T€ ergab sich nochmals eine wesent-
liche Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung mit einem Fehlbetrag i.H.v. 
2.704 T€. Auch in 2018 zeigte sich eine Verbesserung gegenüber der Haushalts-
planung. Zwar fällt die Verbesserung nicht ganz so hoch wie im Vorjahr aus, jedoch 
liegt mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 3.169 T€ gegenüber der Haushaltsplanung 
mit einem Fehlbetrag i.H.v. 2.771 weiterhin eine deutliche Verbesserung vor.  
 
Politik und Verwaltung haben in den letzten Jahren weitere finanzpolitische Maß-
nahmen ergriffen, um die finanzielle Situation der Städte und Gemeinden zu ver-
bessern: 
 
2010:  
 
- Verzicht auf einen Teil der Kreisumlage i. H. v.  2.000.000 € 
- Weiterleitung der Wohngeldentlastung  i. H. v.  3.500.235 € 
 
2011:  
 
- Verzicht auf einen Teil der Kreisumlage i. H. v. 927.000 € 
- Weiterleitung einer Erstattung der Landschaftsumlage i. H. v. 482.000 € 
 
2017: 
 
- Verzicht auf einen Teil der Kreisumlage i. H. v. 3.004.059 € 
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2018: 
 
- Verzicht auf einen Teil der Kreisumlage i.H.V. 4.119.402 € 

 
Weiterhin hat der Kreis auf Sonderumlagen zur Abrechnung seiner Aufwendungen 
nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz verzichtet (rd. 5,0 Mio. € von 2009 bis 
2016). Seit dem Haushaltsjahr 2017 gibt es hierfür einen planerischen Ansatz. 
Durch die vorzeitige Ablösung von Krediten im Haushaltsjahr und dem damit ver-
bundenen erheblichen Abbau des Schuldenstandes wird der Kreishaushalt zusätz-
lich entlastet.  
 
Der in der Jahresrechnung 2018 ausgewiesene Jahresüberschuss hat, wie bereits 
ausgeführt, eine Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung von ca. 5.940 T€ 
zur Folge. Der Jahresüberschuss von ca. 3.169 T€ für das Haushaltsjahr 2018 wird 
der Ausgleichsrücklage zugeführt. Auf der Basis des Jahresüberschusses für das 
Jahr 2018 in Höhe von ca. 3.169 T€ hat die Verwaltung die „neue“ Ausgleichsrück-
lage ermittelt. Hiernach ergibt sich eine „neue“ Ausgleichsrücklage zum 01.01.2019 
in Höhe von rd. 25.054 T€. 
  
Verschiedene Gründe haben im Laufe des Jahres 2018 dazu geführt, dass im Jah-
resabschluss ein besseres als ursprünglich geplantes Ergebnis eingetreten ist. Die 
wesentlichen Abweichungen zwischen dem Haushaltsansatz und den Ist-
Ergebnissen wurden im Kapitel X.C näher dargestellt. 
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3 Vermögens- und Schuldenlage 
 
 
Die Vermögens- und Schuldenlage zum 31.12.2018 kann aus der Bilanz abgelesen 
werden. Die Aktivseite gibt Aufschluss über das Vermögen und die Passivseite über 
die Verbindlichkeiten. 
 

AKTIVA             

1. Anlagevermögen       303.156.736 € 74,7% 

          

          

 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 735.558 €    

          

          

 1.2 Sachanlagen   232.682.244 €    

  1.2.1 unbeb. Grundst.  13.153.166 €     

  1.2.2 beb. Grundst.  136.159.892 €     

  1.2.3 Infrastrukturverm. 67.740.252 €     

  1.2.4 ff. sonst. Positionen 15.628.933 €     

          

 1.3 Finanzanlagen   69.738.935 €    

          

2. Umlaufvermögen       84.858.481 € 20,9% 

          

 2.1 Vorräte    63.258 €    

 2.2 Forderungen, sonst. Vermögensg. 36.982.417 €    

 2.4 liquide Mittel   47.812.806 €    

          

          

3. Aktive Rechnungsabgrenzung   17.908.812 € 4,4% 

       405.924.029 € 100,0% 

PASSIVA            

1. Eigenkapital       69.850.046 € 17,21% 

 1.1 Allgemeine Rücklage  44.796.356 €   

 1.3 Ausgleichsrücklage  21.884.388 €   

 1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag       3.169.302 €   

        

2. Sonderposten     95.965.831 € 23,64% 

 2.1 für Zuwendungen  90.454.944 €   

 2.3 für d. Gebührenausg.  2.303.927 €   

 2.4 sonst. Sonderposten  3.206.959 €   

        

3. Rückstellungen     197.832.078 € 48,74% 

        

 3.1 Pensionsrückstellungen 128.227.679 €   

 3.2 für Deponien, Altlasten 54.535.902 €   

 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 186.000 €   

 3.4 sonst. Rückstellungen  14.882.496 €   

        

4. Verbindlichkeiten     34.029.556 € 8,38% 

 4.2 aus Krediten f. Investitionen 4.061.958 €   

 4.3 ff.  sonst. Verbindlichk.  29.967.599 €   

        

5. Passive Rechnungsabgrenzung   8.246.518 €   2,03% 

      405.924.029 € 100,0% 

 
Die vorstehende Bilanzdarstellung zeigt, dass auf der Aktivseite das Anlagevermö-
gen mit 74,7 % dominiert. Auf der Passivseite liegen die Rückstellungen an erster 
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Stelle mit rd. 48,74 %. Sie haben Verbindlichkeitscharakter. An zweiter Stelle liegen 
die Sonderposten mit 23,64%, gefolgt vom Eigenkapital mit 17,21 %. 
 
Nach den vorliegenden Informationen (Stand 23.08.2019) zeigt sich folgendes Bild 
beim Vergleich der Bilanzstruktur mit den umliegenden Kreisen in der Region 
Aachen: 
 
 
 

Bilanzanteile in % / Kreise: Heinsberg Düren Euskirchen  
StädteRegion 

Aachen 

  31.12.18*) 31.12.18*) 31.12.17*)  31.12.17 

Anlagevermögen 74,7 74,8 50,6 78,6 

Umlaufvermögen 20,9 16,8 39,4  17,3 

Aktive RAP 4,4 8,4 10,1 4,2 

Eigenkapital 17,2 14,1 7,8 16,0 

Sonderposten 23,6 14,2 15,9  14,4 

Rückstellungen 48,7 36,8 65,1  40,3 

Verbindlichkeiten 8,4 29,6 2,9  20,7 

Passive RAP 2,0 5,4 8,4  8,6 

*) Entwurf     

 
 
 
Entwicklung des Standes der Verbindlichkeiten 
 
Nachdem für Ende 2018 ein Stand der Verbindlichkeiten i.H.v. 34.030 T€ (Vorjahr 
32.673 T€) ausgewiesen wird, liegt der Bestand derzeit (Stand 21.08.2018) bei 
67.352 T€. Da es sich um eine Momentaufnahme handelt, sind noch zahlreiche Be-
wegungen bis zum Jahresende zu erwarten. Bedeutender ist die Entwicklung der 
Investitionskredite, siehe nachfolgende Grafik:  
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Entwicklung der Kreditaufnahme 
 
Wie die oben dargestellte Grafik zeigt, ist die Kreditaufnahme für Investitionen bis 
2017 kontinuierlich zurückgegangen. Damit wird auch eine wesentliche Forderung 
der Politik umgesetzt. Neue Kreditaufnahmen sind nur im Rahmen des Förderpro-
gramms „Gute Schule 2020“ erfolgt, deren Zinsbelastung und Tilgung aber vom 
Land NRW übernommen wurde. Ende 2018 liegt der Kreditbestand für Investitionen 
bei 4.062 T€ mit „Gute Schule 2020“, da die Kreditermächtigung 2018 nicht in An-
spruch genommen werden musste. Folglich ist die Verschuldung zum Ende des 
Haushaltsjahres 2018 weiterhin gesunken. Hauptgründe hierfür sind die genutzten 
Möglichkeiten zur Finanzierung von Maßnahmen aus der vorhandenen Liquidität 
sowie auch Verschiebungen des Finanzierungsbedarfes in den Bereichen Straßen-
bau und Abfallwirtschaft.  
 
Die Tilgung bestehender Kreditverbindlichkeiten ist 2019 mit 530 T€ veranschlagt. 
Um auf einen - derzeit nicht erwarteten - Finanzierungsengpass für investive Maß-
nahmen des Kreises reagieren zu können, wurde in der Haushaltssatzung 2019 
vorsorglich eine Kreditermächtigung i.H.v. 10.245 T€ berücksichtigt. Wie bereits 
oben dargelegt, kann das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ nur durch eine for-
male Kreditaufnahme der Kommune umgesetzt werden. In der Kreditermächtigung 
2019 ist hierfür ein Betrag von 1.888 T€ eingerechnet. 
 
Auch wenn die Ist-Zahlen immer noch eine Entspannung im Bereich der Verschul-
dung des Kreises signalisieren, so hat sich die Lage objektiv nicht geändert. Nach 
wie vor belastet ein hoher Investitionsbedarf den Haushalt. Kredite würden höhere 
Zins- und Tilgungslasten für den Haushalt nach sich ziehen. 
 
Die zukünftig eventuell erforderlichen Kreditaufnahmen für Investitionen ergeben 
sich derzeit aus der mittelfristigen Finanzplanung des Haushalts 2019: 
 

2020 2021 2022 

5.109 T€ 0 T€ 0 T€ 

 
Die Finanzierung der Investitionen auf den Abfallanlagen erfolgt, soweit sie nicht der 
Abschreibung unterliegt, aus der früheren Rücklage „Abfallentsorgung“ und damit 
über die nunmehr gebildeten Rückstellungen. Ohne diese „Liquiditätsreserven“ aus 
dem Bereich der Abfallwirtschaft wären bereits Kreditaufnahmen zu Lasten des 
Kreishaushaltes notwendig gewesen. 
 
Entwicklung der Liquidität 
 
Die Kassenliquidität wird in erheblichem Umfang durch die Liquidität aus der alten 
Sonderrücklage „Abfallbeseitigung“ gestützt. Ebenso sind im Bestand der liquiden 
Mittel des Kreises Finanzmittel enthalten, die aus den Sonderposten für Gebühren-
ausgleich stammen (Abfallwirtschaft, rd. 1.511 T€ zum 31.12.2018). Bei Auflösung 
dieser Sonderposten werden diese Mittel in den nächsten Jahren wieder abfließen. 
Die Liquidität war im Jahr 2018 zu jeder Zeit gesichert. Für 2019 sind aller Voraus-
sicht nach keine wesentlichen Probleme zu erwarten. 
 
Der langfristige Druck auf die Liquidität wird durch folgenden Vergleich deutlich: 
 
Bestand der liquiden Mittel:    47.813 T€ 
Deponierückstellung:      54.537 T€ 
 
Unterdeckung:          6.724 T€ 
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4 Ertragslage 
 
Während bei den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung (Gliederungspunkt VIII) die 
Rechnungsergebnisse zum Jahr 2018 im Vordergrund standen, geht es bei der Er-
tragslage darum, die aktuellen und erwarteten künftigen Entwicklungen einzubezie-
hen.  
  
Es ergeben sich folgende Ist-Zahlen für 2018 und Planzahlen für die Jahre 2019 bis 
2022: 
 

 2018 
T€ 

2019 
T€ 

2020 
T€ 

2021 
T€ 

2022 
T€ 

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben 
E 2 Zuwendungen und allgemeine  
      Umlagen 
E 3 Sonstige Transfererträge 
E 4 Öffentlich-rechtliche  
 Leistungsentgelte 
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 
E 6 Kostenerstattungen und  
 Kostenumlagen 
E 7 Sonstige ordentliche Erträge 
E 8 Aktivierte Eigenleistungen 

2.486 
219.805 

 
15.617 
33.383 

 
4.713 

44.859 
 

8.474 
465 

2.486 
227.588 

 
13.117 
35.204 

 
4.092 

47.296 
 

5.633 
947 

2.486 
233.440 

 
12.871 
35.742 

 
4.045 

52.889 
 

2.865 
359 

2.486 
240.605 

 
12.649 
35.587 

 
4.036 

54.299 
 

3.446 
359 

 

2.486 
247.754 

 
12.411 
35.676 

 
4.028 

56.070 
 

4.876 
359 

Ordentliche Erträge 329.803 336.363 344.698 353.468 363.661 

E 9 Finanzerträge 5.426 5.178 4.522 4.569 4.541 

E10 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 

Insgesamt 324.377 341.541 349.220 358.037 368.202 

 
Im Folgenden werden die wichtigsten Entwicklungen einzelner Ertragsarten in Kurz-
form erläutert. Weitere Informationen enthält der Vorbericht zum Haushalt 2019. 
 
 
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben 
 
Es handelt sich ausschließlich um die Erträge aus den Leistungen für die Umset-
zung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Anteil an der Wohngeldentlastung 
des Landes NRW). Der Haushaltsansatz für 2019 i.H.v. 2.486 T€ wurde auf der 
Grundlage einer Prognoseberechnung des Landkreistages NRW ermittelt. Die 
Folgejahre sind auf der Grundlage des Ist-Aufkommens 2018 veranschlagt. Die 
Schätzwerte liegen damit über den Planwerten des Vorjahres (3.800 T€). Die Ent-
wicklung dieser Zuweisung ist jedoch sehr schwer abzuschätzen. Die Jagdsteuer ist 
seit dem Jahr 2013 vollständig entfallen. Eine Kompensation für diese Steuerausfäl-
le ist den Kreisen trotz entsprechender Forderungen auch der kommunalen Spit-
zenverbände nicht zuerkannt worden.  
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E 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
 
Kreisumlage – allgemein 
 
Der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage sinkt 2019 von 38,040% auf 35,712%. 
Ursächlich für die Absenkung des Hebesatzes sind die stark gestiegenen Umlage-
grundlagen, die geplante Inanspruchnahme aus der Ausgleichsrücklage und dem 
sich daraus ergebenden Umlagebetrag. 
 
Für den Entwurf der Haushaltssatzung 2019 wurde die allgemeine Kreisumlage auf 
der Basis der Modellrechnung mit insgesamt 125.800 T€ festgelegt. Der Haushalt 
des Kreises ist damit strukturell unausgeglichen. Zur Erreichung des Haushaltsaus-
gleiches ist planerisch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 
1.978 T€ erforderlich. Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung sind folgende 
Beträge für die allgemeine Kreisumlage veranschlagt: 2020 – 129.787 T€, 2021 – 
133.401 T€, 2022 – 138.990 T€. In der mittelfristigen Ergebnisplanung sind keine 
Entnahmebeträge aus der Ausgleichsrücklage eingerechnet. Der Kreis Heinsberg 
setzt das Instrument der Ausgleichsrücklage zum fiktiven Haushaltsausgleich be-
wusst nicht in dem Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung an. Angesichts der 
vielen Unwägbarkeiten einer mittelfristigen Haushaltsplanung erfolgt die Steuerung 
des Haushaltsausgleichs jeweils nur für das Jahr der Haushaltssatzung. Zur Rück-
sichtnahme auf die Finanzkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden hat der 
Kreis bisher jedoch in jedem Haushaltsjahr eine Entnahme aus der Ausgleichsrück-
lage eingeplant. 
 
Kreisumlage - Erstattung für die Kosten des Kreisjugendamtes 
 
Zur Abdeckung der Kosten für das Kreisjugendamt ist von den Städten und Ge-
meinden, die vom Kreisjugendamt betreut werden, eine eigene Umlage zu zahlen. 
Im Vergleich mit dem Ergebnis 2018 von 26.498 T€ steigt der Umlagebetrag in der 
Festsetzung auf 28.303 T€ in 2019 (+1.803 T€). Der Hebesatz steigt von 21,073 
v.H. auf 21,524 v.H. Wesentliche Aufwandssteigerungen ergeben sich in der Pro-
duktgruppe „Tageseinrichtungen für Kinder“ mit ca. 380 T€.  
 
Es wird mit steigenden Kosten im Hinblick auf das Kinderbildungsgesetz gerechnet. 
Für die weitere Inanspruchnahme von U3-Betreuungsplätzen und die Zunahme der 
45-Stunden-Betreuung sind Mehraufwendungen einzuplanen. Die Betriebskosten-
zuschüsse für offene Jugendeinrichtungen erhöhen sich um 212 T€. Darin einge-
rechnet ist auch die Umsetzung des Forschungsberichtes der Kath. Hochschule für 
Soziale Arbeit zur Finanzierung zusätzlicher Stellen der Offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit. 
  
Für die Heimunterbringung von Minderjährigen werden Mehraufwendungen von rd. 
90 T€ erwartet, die sich aus erhöhten Fallzahlen ergeben. 
 
Durch die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes und der damit verbundenen 
Erhöhung der Fallzahlen sowie der Anhebung der Auszahlungsbeträge der Düssel-
dorfer Tabelle zum 01.01.2019 erhöht sich der geplante Zuschussbedarf für die 
Transferleistungen um rd. 150 T€. Die Zahl der jungen Menschen mit seelischer 
Behinderung, welche in der Schule von einem Integrationshelfer unterstützt werden, 
ist seit der differenzierten Erfassung im Jahr 2014 von 15 auf aktuell 49 (Vorjahr: 32) 
angestiegen. In diesem Bereich muss mit steigenden Kosten i.H.v. 110 T€ gerech-
net werden. Weitere Aufwandssteigerungen ergeben sich insbesondere für Projekte 
im Rahmen der Vollzeitpflege für Volljährige sowie Inobhutnahmen (+100 T€). 
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Demgegenüber kann aufgrund eines Rückgangs der in Pflegefamilien untergebrach-
ten Kinder und Jugendliche der Aufwand um 300 T€ gesenkt werden. 
 
 
Im Rahmen der Spitzabrechnung der differenzierten Kreisumlagen für das Haus-
haltsjahr 2018 wird in 2019 ein Betrag von 762 T € an die umlagezahlenden Kom-
munen erstattet (§ 56 Abs. 4 KrO NRW). 
 
Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung sind folgende Beträge für die Kos-
ten des Kreisjugendamtes veranschlagt: 2020 – 28.988 T€, 2021 – 29.591 T€, 2022 
– 30.183 T€. 
 
Kreisumlage - Erstattung Kreisgymnasium 
 
Der Kreis Heinsberg ist Schulträger für das Kreisgymnasium Heinsberg. Diese Ein-
richtung des Kreises wird von Schülern aus verschiedenen kreisangehörigen Städ-
ten und Gemeinden besucht. Nicht aus allen Kommunen des Kreises nehmen je-
doch Schüler die Einrichtung in Anspruch. Seit Jahren erhebt der Kreis Heinsberg 
daher eine Mehrbelastung von den Kommunen, aus denen Schüler das Gymnasium 
besuchen. Die Kosten des Gymnasiums werden im Verhältnis der Schülerzahlen, 
die auf die einzelne Kommune entfallen, aufgeteilt und mittels eines Prozentsatzes 
von den jeweiligen Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen erhoben. 
 
Der Umlagebetrag 2019 beträgt 198 T€. Im Vergleich zur Festsetzung 2018 in Höhe 
von 202 T€ bleibt die Umlage nahezu konstant.  
 
Im Rahmen der Spitzabrechnung der differenzierten Kreisumlagen für das Haus-
haltsjahr 2018 wird in 2019 ein Betrag von rd. 93 T€ an die umlagezahlenden Kom-
munen erstattet (§ 56 Abs. 4 KrO NRW). 
 
Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung sind folgende Beträge für die Kos-
ten des Kreisgymnasiums veranschlagt: 2020 – 203 T€, 2021 – 220 T€, 2022 – 203 
T€. 
 
Kreisumlage - Mehrbelastung Kreismusikschule 
 
Für die Kosten der Kreismusikschule wird eine Mehrbelastung von allen Kommunen 
erhoben, aus denen Schüler diese Einrichtung besuchen. Auch hier werden die 
Kosten im Verhältnis der jeweiligen Schülerzahlen auf die betroffenen Kommunen 
aufgeteilt und mittels eines Prozentsatzes von den jeweiligen Steuerkraftzahlen und 
Schlüsselzuweisungen erhoben. 
 
Im Jahre 2018 wurde eine Umlage in Höhe von 469 T€ festgesetzt. Für 2019 beträgt 
die Umlage 494 T€ und steigt damit um 25 T€. Ursächlich hierfür sind insbesondere 
Honoraranpassungen, Tariferhöhungen und Beiträge für die Künstlersozialversiche-
rung). Im Rahmen der Spitzabrechnung der differenzierten Kreisumlagen für das 
Haushaltsjahr 2018 wird in 2019 ein Betrag von rd. 5 T€ von den umlagezahlenden 
Kommunen nachgefordert (§ 56 Abs. 4 KrO NRW). 
 
In den Folgejahren wird sich der Umlagebetrag voraussichtlich wie folgt entwickeln: 
2020 – 507 T€, 2021 – 516 T€ und 2022 – 525 T€. 
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Kreisumlage - Erstattung Mercator-/Don-Bosco-Schule (ab Schuljahr 
2019/2020: Jakob-Muth-Schule) 
 
Zum 01.08.2015 hat der Kreis Heinsberg die Trägerschaft der Mercator-/Don-
Bosco-Schule übernommen. Um eine gerechte Kostenverteilung zu erreichen, wird 
der Zuschussbedarf wie beim Kreisgymnasium und der Kreismusikschule über eine 
differenzierte Kreisumlage nach den Schülerzahlen aus den einzelnen Kommunen 
abgedeckt. In Abstimmung mit der Bezirksregierung Köln werden die ungedeckten 
Aufwendungen 2015 ab dem Zeitpunkt der Übernahme der Schulträgerschaft in die 
Berechnung der differenzierten Kreisumlage 2018 einbezogen und gleichzeitig Be-
standteil der Haushaltssatzung 2018.  
 
Seit der Haushaltsplanung 2018 wird der übliche Veranlagungszeitraum von einem 
Haushaltsjahr zugrunde gelegt. Die Umlage 2019 sinkt um rd. 23 T€ auf 1.016 T€ 
(2018: 1.039 T€). Ursächlich hierfür sind vor allem geringere Erstattungsleistungen 
gegenüber Dritten. Im Rahmen der Spitzabrechnung der differenzierten Kreisumla-
gen für das Haushaltsjahr 2018 wird in 2019 ein Betrag von rd. 35 T€ erstattet (§ 56 
Abs. 4 KrO NRW). 
 
In den Folgejahren wird sich der Umlagebetrag voraussichtlich wie folgt entwickeln: 
2020 – 1.022 T€, 2021 –  1.026 T€ und 2022 –  1.041 T€. 
 
 
 
Zuwendungen: 
 
Kreisschlüsselzuweisungen, sonstige allgemeine Landeszuweisungen 
 
Im Haushaltsplan 2019 sind die Kreisschlüsselzuweisungen auf Basis der Modell-
rechnung mit rd. 45.335 T€ veranschlagt. Im Vergleich zur Festsetzung 2018 stei-
gen die Erträge um 1.749 T€ (+4%).  
 
Nach den Orientierungsdaten aus dem Runderlass vom 02.08.2018 verändern sich 
die Schlüsselzuweisungen mittelfristig wie folgt: 2020 +5,6%, 2021 +7,7%, 2022 
+4,0%. Aus Vorsichtsgründen wird ein Abschlag von 2%-Punkten berücksichtigt. 
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Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent 

-6,13 -6,79 21,54 4,56 0,89 5,24 6,26 2,99 13,81 4,01 

 
Da die höheren Schlüsselzuweisungen ebenfalls höhere Belastungen bei der Land-
schaftsumlage zur Folge haben, ist die Nettoentlastung für den Kreishaushalt 2019 
deutlich geringer als hier dargestellt. 
 
 
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 
 
Die wesentlichen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke haben sich wie 
folgt entwickelt (in T€): 
 

 
 

2018 
Ist 
T€ 

2019 
Plan 
T€ 

- konsumtiver Anteil der Schulpauschale 
- Zuweisungen an die Anton-Heinen-Volkshochschule (VHS)  
- Landeszuweisung für Programmteil II der Förderkonzeption "KOMM-AN  
  NRW" über das Kommunale Integrationszentrum 
- Landeszuweisung f. d. Sprachförderung v. Kinder in Tageseinrichtungen  
- Landeszuweisungen für die Kindertageseinrichtungen  
- Investitionszuweisungen des Landes für Kindertageseinrichtungen 
- Zuweisung im Rahmen der Landesprogramme Kultur und Schule sowie 
  Kulturrucksack NRW sowie neu ab 2019: „NRW Heimatförderung“ 
- Landeszuweisung für Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz  
- Landeszuweisung nach dem Regionalisierungsgesetz für den ÖPNV  
- Landeszuweisung Projekt Raderlebnis Rur (konsumtiver Anteil) 
- Zuweisung des LVR im Rahmen der Ausgleichsabgabe  
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  
- Zuwendungen des Landes für die Inklusion im Schulbereich  
- weitere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  

1.569 
1.922 

133 
 

93 
15.322 

651 
153 

 
555 
170 
20 

141 
3.152 

441 
795 

1.874 
1.860 

104 
 

103 
15.929 

780 
159 

 
551 
170 
400 
350 

3.014 
440 
508 

insgesamt 25.117 26.242 

 

Von der Schulpauschale 2019 (insgesamt 2.190 T€) wurde ein Betrag von 1.874 T€ 
für konsumtive Zwecke angesetzt. Hierbei handelt es sich um den ermittelten 
Höchstbetrag, der aufgrund der Vorgaben im GFG konsumtiv angesetzt werden 
kann. Da die VHS zusätzliche Integrationskurse einrichtet, steigen die Zuweisungen 
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des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (+600 T€). Die Landeszuweisung an 
die VHS nach dem Weiterbildungsgesetz NRW steigt um 50 T€.  
 
Im Landesprogramm „KOMM-AN NRW“ zur Förderung der Integration von Flücht-
lingen in den Kommunen und zur Unterstützung des bürgerschaftlichen Engage-
ments in der Flüchtlingshilfe waren in den Vorjahren für den Programmteil II – Be-
darfsorientierte Maßnahmen vor Ort – Landeszuweisungen von jeweils 104 T€ an-
gesetzt. Es ist noch nicht bekannt, ob das Land NRW 2019 diese Förderung fort-
setzt oder neue Förderkonzeptionen wieder über das Kommunale Integrationszent-
rum abwickelt. Der Ansatz 2018 für ein Förderprojekt zur Quartiersanalyse (Stab-
stelle Demografischer Wandel und Sozialplanung) i.H.v. 70 T€ entfällt in 2019. 
 
Die Landesmittel für die Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen wurden unter 
Berücksichtigung des Bewilligungsbescheides des Landesjugendamtes sowie des 
weiteren Ausbaus der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren sowie der deutlichen 
Zunahme bei der 45-Stunden-Betreuung ermittelt. Investitionszuweisungen beinhal-
ten die erwarteten Neubewilligungen als auch die ertragswirksame Auflösung von 
Zuwendungen aus Vorjahren. 
 
Der Belastungsausgleich des Landes für die Inklusion im Schulbereich wird 2019 
auf Basis der letzten Bescheide vom 22.12.2017 veranschlagt (+204 T€). 
 
 
Sonstige Transfererträge 
 
In den sonstigen Transfererträgen sind die Kostenbeiträge, Ansprüche aus Unter-
haltsverpflichtungen, Leistungen anderer Sozialleistungsträger und die sonstigen 
Ersatzleistungen sowie die Rückzahlung von Hilfen für die Leistungen des örtlichen 
Sozial- und Jugendhilfeträgers enthalten. Ebenfalls gehören die Kindergarteneltern-
beiträge zu dieser Position.  
 
  2018 

Ist 
2019 
Plan 

T€ T€ 

davon im Produktbereich Soziale Leistungen (05) insgesamt: 2.681 2.226 

Kostenerstattungen, übergeleitete Ansprüche, Leistungen anderer Sozialleistungs-
träger 

  

   -  außerhalb von Einrichtungen 1.801 1.344 

   -  innerhalb von Einrichtungen 880 882 

davon im Produktbereich Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe (06) insg.: 12.693 10.891 

Kostenerstattungen, übergeleitete Ansprüche, Leistungen anderer Sozialleistungs-
träger 

  

   -  außerhalb von Einrichtungen 5.625 4.505 

   -  innerhalb von Einrichtungen 3.234 2.736 

   -  Kindergartenbeiträge 3.836 3.650 

insgesamt 15.374 13.117 

 
Die Haushaltsansätze im Produktbereich Soziales wurden an die bisherige Ertrags-
entwicklung in den einzelnen Leistungsarten angepasst. Zum Ist-Ergebnis 2018 
ergeben sich hieraus jedoch Mindererträge von 455 T€, da das Ist-Ergebnis 2018 
um 777 T€ höher ausgefallen ist als die Planung. Die größte Abweichung liegt bei 
den kommunalen Grundsicherungleistungen des SGB II (Plan 2018: 998 T€; Ist 
2018: 1.367 T€).  
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Im Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sind Mindererträge von 1.802 
T€ entstanden. Ein wesentlicher Anteil entfällt auf die Erstattungsleistungen des 
LVR für den Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Im gleichen Um-
fang sinken für diesen Personenkreis aufgrund der rückläufigen Fallzahlen auch die 
geplanten Aufwendungen. Im Bereich der sonstigen Jugendhilfeleistungen  (v. a. 
Eingliederungshilfe, Heimunterbringung, Vollzeitpflege) sind die Erträge aus Kos-
tenerstattungen sowie Leistungen von anderen Jugendhilfeträgern rückläufig.   
 
Die zum 01.08.2017 in Kraft getretene Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes hat 
zu deutlich höheren Fallzahlen geführt: 572 Stand 31.12.2016, 1.056 Stand 
31.12.2017, 1.237 Stand 30.12.2018, 1267 Stand 30.06.2019. Bund und Land fi-
nanzieren zusammen 70% der Transferaufwendungen. Für 2019 wird aufgrund der 
gestiegenen Fallzahlen und bisherigen Entwicklung der übergeleiteten Ansprüchen 
mit höheren Erträgen gerechnet (+218 T€). Auf der Grundlage der Elternbeitrags-
satzung und der bisherigen Ertragsentwicklung wird für 2019 ein Anstieg der Erträge 
aus Kindergartenelternbeiträgen um 400 T€ erwartet. 
 
 
 
 
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
 
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungs- und Benut-
zungsgebühren sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebüh-
renausgleich. Insgesamt wird mit steigenden Gebühreneinnahmen gerechnet. Die 
wichtigsten Positionen entwickeln sich wie folgt: 
 

 
 

2018 
Ist 
T€ 

2019 
Plan 
T€ 

- Gebühren Rettungsdienst  
- Gebühren Abfallwirtschaft  
- Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten für den Gebührenausgleich  
- Gebühren des Straßenverkehrsamtes  
- Baugebühren und andere Gebühren des Amtes f. Bauen und Wohnen   
- Ordnungsangelegenheiten   
- Gebühren des Gesundheitsamts  
- Aufenthaltsregelungen, Staatsangehörigkeitsrecht  
- Überwachung Grundwasser und von abfallr. Vorschriften, Oberflächenentwäs- 
  serung, Altlasten  
- Gebühren im Bereich Veterinär- und Lebensmittelüberwachung  
- Landschaftsplanung und Umwelt, Abgrabungen, Immissionsschutz  
- Polizeiverwaltung  
- Benutzungsgebühren Jugendzeltplätze 
- Gebühren des Vermessungs- und Katasteramtes sowie des Gutachteraus 
  schusses  
- sonstiges  

17.937 
7.339 
1.643 
3.363   

 832 
 344 
 209 
 238 

170 
       

      218 
110 

      74    
 19   

782                  
 

105 

21.374 
7.542 

0 
3.354 

 828 
 392 
 223 

  205 
130 

  
194 

 166 
 64 
 20 

 661  
  

            51 

insgesamt  33.383 35.204 

 
Aufgrund des weiteren Trends steigender Fallzahlen rechnet der Gebührenhaushalt 
Rettungsdienst in 2019 mit einem höheren Gebührenaufkommen (+3.437 T€). Im 
Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft wurde bereits eine Gebührenanpassung mit Wir-
kung zum 01.01.2019 beschlossen, um die Kosten abdecken zu können; eine Auf-
lösung von Sonderposten ist in der Planung 2019 nicht mehr möglich. Das übrige 
Gebührenaufkommen im Kreishaushalt wurde an die für 2019 erwarteten Entwick-
lungen angepasst.  
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E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 
 
Der Gesamtansatz sinkt geringfügig von 4.956 T€ in 2018 (Ist 2018 = 4.713 T€) auf 
4.092 T€ in 2019. Zu der Haushaltsposition gehören Mieterträge inklusive Neben-
abgaben für die vom Kreis vermieteten Flächen/Wohnungen mit 417 T€ (Ist 2018: 
417 T€) sowie Erträge aus Verkauf (insbesondere Altpapier und andere Wertstoffe, 
Einspeisevergütung, Schriften, Waren, Karten) i.H.v. 1.546 T€ (Ist 2018: 2.319 T€). 
Weiterhin gehören die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte zu dieser 
Haushaltsposition; der Ansatz beträgt 2.129 T€ (Ist 2018: 1.977 T€) und umfasst 
beispielsweise die Entgelte für die Kreismusikschule, für VHS-Kurse, für Studienrei-
sen und -fahrten sowie Entgelte vom Zweckverband Aachener Verkehrsverbund für 
Fahrten der west in der Städteregion Aachen und im Kreis Düren. Der wesentliche 
Anteil der Ansatzerhöhung 2019 ergibt sich aus den Altpapiererlösen und betrifft 
somit den Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft. 
 
 
 
 
E 6 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
 

 
 

2018 
Ist 
T€ 

2019 
Plan 
T€ 

- Kostenerstattungen für den Freiwilligendienst  
- Personalkostenerstattung des Bundes für das Jobcenter im Rahmen der 
  Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) 
- Personalkostenerstattung des Bundes für die Unterhaltsverfolgung im Rahmen 
  der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) 
- weitere Personal- und Sachkostenerstattungen des Bundes 
- Personal- und Sachkostenerstattungen vom Land NRW 
  (Erstattungsansprüche für die Umwelt- u. Versorgungsbeamten, für die 
  Aufgabenwahrnehmung in Angelegenheiten von Schwerbehinderten und 
  nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz u.a.) 
- Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden 
  (z.B. für die Durchführung von Baugenehmigungsverfahren, für Leistungen der    
  Musikschule oder von anderen Sozialleistungsträgern) 
- Bundesbeteiligung zu den KdU (Basisbeteiligung 27,6 %, § 46 SGB II) 
- Bundesbeteiligung zu den KdU für Flüchtlingsbedarfsgemeinschaften (100 %) 
- Bundesbeteiligung zu den KdU im Rahmen der vorgesehenen Entlastung der     
  Kommunen um 5 Milliarden Euro (7,9 % im Jahr 2018) 
- Leistungsbeteiligung des Bundes zum Bildungs- und Teilhabepaket 
- Leistungsbeteiligung des Bundes nach § 46a SGB XII zu den Kosten der Grund- 
  sicherung 
- sonstige Kostenerstattungen 

85 
 

6.024 
 

554 
612 

 
 

3.187 
 
 
 

  638 
8.614 
3.678 

 
2.777 
1.598 

 
16.690 

402 

99 
 

5.900 
 

             450 
             722 
          

 
          1.952 

 
 
 

             527 
9.032 
4.800 

 
       3.828 

1.689 
         
        17.712 
             585 

insgesamt 44.859 47.296 

 
Die Personalkostenerstattung des Bundes für das Jobcenter im Rahmen der Grund-
sicherung für Arbeitssuchende (SGB II) wurde an die Haushaltsentwicklung 2018 
angepasst (-100 T€), da die Personalzuwächse niedriger ausgefallen sind. Der An-
satz der weiteren Personalkostenerstattungen des Bundes steigt um 110 T€. Der 
Anstieg resultiert aus der Förderung von zwei eingerichteten Stellen zur kommunalen 
Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte über ein Förderprogramm 
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung sowie aus einer Kontierungsän-
derung für die Verwaltungskostenpauschale nach dem 5. Gesetz zur Ausführung des 
Kinder- und Jugendhilfegesetzes zur Betreuung minderjähriger Flüchtlinge. 
 
Die Personal- und Sachkostenerstattungen des Landes sinken um 1.135 T€. Haupt-
grund ist der Entfall der Sachkostenerstattung für die Wahlen. Die Reduzierung bei 
den Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden (111 T€) resultiert vor 
allem aus Projekten und Kooperationen der Kreismusikschule sowie aus Erstattun-
gen für Leistungen der Kreisbaubehörde.  
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Die Bundesbeteiligung an den im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende 
nach dem SGB II zu erbringenden Leistungen für die KdU ist in der Haushaltspla-
nung 2019 zum einen mit dem Erstattungssatz von 27,6% der maßgebenden KdU-
Aufwendungen berücksichtigt (§ 46 Abs. 6 SGB II). Die maßgeblichen KdU-
Aufwendungen werden 2019 mit 32,725 Mio. € veranschlagt; hieraus ergibt sich eine 
Bundesbeteiligung von 9,032 Mio. € (-2.129 T€). 
  
Nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur 
weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 01.12.2016 übernimmt der 
Bund die KdU für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte für die Jahre 2016 bis 
2018 zu 100%. Nach dem Regierungsentwurf vom 10.10.2018 sollte für zunächst ein 
Jahr weiterhin eine 100%-Erstattung erfolgen. Zu den erwarteten Aufwendungen von 
rd. 4,8 Mio. € sind daher in gleicher Höhe Erträge veranschlagt. Die Bundeskanzlerin 
und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder haben sich am 6. 
Juni 2019 auf die Weiterführung der Bundesbeteiligung an den flüchtlingsbedingten 
Kosten von Ländern und Kommunen für die Jahre 2020 und 2021 verständigt. Der 
Kreis geht daher davon aus, dass die KdU-Aufwendungen auch ab 2019 vollständig 
vom Bund erstattet werden. Die Prognose der KdU-Entwicklung für die Flüchtlings-
bedarfsgemeinschaften ist jedoch mit zahlreichen Unwägbarkeiten behaftet. Die Sta-
tistik der Bundesagentur für Arbeit beinhaltet zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 
2019 lediglich Daten bis Juni 2018 (811 Bedarfsgemeinschaften). Bis zum Ende des 
Haushaltsjahres 2019 werden nach eigenen Schätzungen rd. 1.100 Bedarfsgemein-
schaften erwartet.  
 
Das vg. Gesetz sieht weiterhin vor, dass im Rahmen der Umsetzung der „5-
Milliarden-Entlastung“ des Bundes für die Länder und Kommunen der Erstattungs-
satz zu den KdU-Aufwendungen nach der Erhöhung im Jahr 2018 um 7,9%-Punkte 
im Jahr 2019 nochmals auf 10,2%-Punkte angehoben wird (Ist 2018 zu Plan 2019 
+1.051 T€). Neben dem Basissatz von 27,6% wird daher in 2019 ein Erstattungssatz 
von insgesamt 37,8% der KdU vom Bund getragen. Ab dem Jahr 2019 wird neben 
dem Basissatz von 27,6%-Punkte dauerhaft ein weiterer Erstattungssatz von 10,2%-
Punkte gelten (insgesamt 37,8%-Punkte). 
 
Durch die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) sollen Kinder 
und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt 
werden. Die Kosten werden vom Bund in Abhängigkeit der KdU-Aufwendungen er-
stattet. Die prozentuale Höhe der Bundesbeteiligung wird jährlich neu festgesetzt     
(§ 46 Abs. 8 SGB II). Der Erstattungssatz für 2019 beträgt 4,5% der KdU-
Aufwendungen. Auf dieser Basis wurden die Erträge und in gleicher Höhe Aufwen-
dungen für BuT-Leistungen geplant. 
 
Seit dem 01.01.2014 trägt der Bund 100% der Geldleistungen für die Grundsicherung 
nach dem 4. Kapitel des SGB XII. Erträge und Aufwendungen steigen 2019 in glei-
cher Höhe (+1.000 T€). 
 
Die sonstigen Kostenerstattungen steigen im Haushaltansatz 2019 um 183 T€ im 
Vergleich zum Ergebnis 2018. Hauptgrund sind höhere prognostizierte Erstattungs- 
und Abfindungsansprüche im Rahmen der Pensions- und Beihilferückstellungen. Die 
Werte wurden aus der versicherungsmathematischen Vorausberechnung der Rheini-
schen Versorgungskasse Köln mit 2% Dynamik übernommen. 
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E 7 Sonstige ordentliche Erträge 
 

 
 

2018 
Ist 
T€ 

2019 
Plan 
T€ 

- Erträge aus Anlagenabgängen 
- Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen 
- Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten 
- sonstige Bußgelder (z.B. in den Bereichen Bauaufsicht, Schulaufsicht, 
  Veterinär- und Lebensmittelüberwachung) 
- Zwangsgelder, Mahn- und Vollstreckungsgebühren 
- Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 
- Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 
- andere sonstige Erträge 

135 
3 

2.922 
 

47 
115 

1.520 
3 

2.660 

6 
2.000 
2.500 

 
64 

135 
798 
21 

109 

Insgesamt 7.405 5.633 

 
Sonstige ordentliche Erträge sind u. a. Zwangs- und Bußgelder, Säumnis- und Voll-
streckungsgebühren, Ersatzgelder im Bereich Natur und Landschaftsschutz sowie 
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. Die Entwicklung dieser Ertragsart 
wird maßgeblich durch die Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen bestimmt.  
Die deutlichen Abweichungen zwischen dem Ergebnis 2018 und den Ansätzen 2019 
resultieren aus mehreren Sondereffekten. Zum einen wurden 2018 nochmals plan-
mäßig Festgeldanlagen fällig. Die Rückzahlung stellt buchhalterisch einen Ertrag 
aus der Veräußerung von Finanzanlagen dar, dem jedoch in voller Höhe (ebenfalls 
2 Mio. €) Aufwendungen aus dem Abgang dieser Anlagen gegenüberstehen. Der 
Vorgang ist somit ergebnisneutral.  
Zum anderen ist im Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft eine Herabsetzung der 
Rückstellung für Betriebsrisiken der Abfalldeponie um 798 T€ geplant, da in 2019 
voraussichtlich ein Rückstellungstatbestand entfallen wird. 
 
Weiterhin wurde mit Bescheid vom 15.03.2018 über die Hebesatzsenkung i.R.d. 
Nachtragssatzung 2017 des Landschaftsverbandes Rheinland ein Ertrag i.H.v. 
2.296 T€ vereinnahmt.  
 
 
E 8 Aktivierte Eigenleistungen 
 
Der Ansatz 2019 beträgt 947 T€ (Ist 2018: 465 T€). Die geplanten Eigenleistungen 
betreffen die Verwaltungsbereiche Gebäudewirtschaft und Straßenbau und Abfall-
wirtschaft. Wesentliche Anteile entfallen auf Schulbaumaßnahmen im Rahmen der 
Programme „Gute Schule 2020“ sowie „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 2. 
Kapitel“. Bei den Straßenbaumaßnahmen ist insbesondere die EK13/EK17 OU 
Gangelt-West sowie die Erneuerung der K18 und im Bereich Abfallwirtschaft mehre-
re Maßnahmen an den Deponieanlagen hervorzuheben.  
 
E 9 Finanzerträge 
 
Finanzerträge werden beim Kreis Heinsberg aus der Anlage von Teilen der liquiden 
Mittel auf Festgeld, Tagesgeldkonten und anderen Kapitalanlagen erzielt. Die Ge-
winnausschüttungen der Beteiligungen des Kreises gehören ebenfalls zu den Fi-
nanzerträgen. Für 2019 sind Zinserträge in Höhe von 50 T€ veranschlagt (Ist 2018: 
70 T€). Aufgrund des immer noch sehr niedrigen Zinsniveaus kann ein Rückgang 
der Zinserträge für sichere Geldanlagen nicht vermieden werden.  
 
Bei den Gewinnausschüttungen von Beteiligungen und verbundenen Unternehmen 
ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen (Ist 2018: 5.355 T€; Plan 2019: 5.128 T€).  
Für 2019 wird ein geringerer Ausschüttungsbetrag der Kreiswerke Heinsberg GmbH 
(KWH) als in 2018 erwartet (insgesamt rd. 2,010 Mio. € statt 2,232 Mio. €). Der 
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Kreisanteil beträgt 50,25%. Die Einschätzung basiert auf den derzeitigen Prognosen 
der WestVerkehr zur Verkehrssparte und der NEW AG zur Versorgungssparte. Ge-
mäß der bisherigen Beschlusslage wird die Kredittilgung der KWH vom Bilanzge-
winn einbehalten. Im Jahr 2018 ist erstmals für ein volles Geschäftsjahr die Kredittil-
gung zu berücksichtigen. Der Ausschüttungsbetrag ist zu diesem Zweck um 300 T€ 
zu reduzieren. 
 
 
E 10 Außerordentliche Erträge 
 
Es ist davon auszugehen, dass diese Ertragsart nach derzeitigem Kenntnisstand 
keinen wesentlichen Einfluss auf die zukünftige Ertragslage haben wird. 
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Aus der nachfolgenden Tabelle ergibt sich die Struktur der Aufwendungen für die 
Jahre 2018 (Ist) bis 2022 (Plan): 
 

 2018 
T€ 

2019 
T€ 

2020 
T€ 

2021 
T€ 

2022 
T€ 

A 1 Personal-/ Versorgungsaufwendungen 
A 2 Aufwendungen für Sach- und 
      Dienstleistungen 
A 3 Bilanzielle Abschreibungen 
A 4 Transferaufwendungen 
A 5 Sonstige ordentliche Aufwendungen 

63.531 
26.867 

 
8.916 

181.295 
50.247 

65.864 
30.132 

 
7.552 

189.163 
50.528 

67.377 
29.113 

 
7.679 

196.270 
48.520 

68.796 
29.282 

 
7.855 

202.770 
49.096 

 

69.753 
29.435 

 
7.819 

208.978 
52.000 

Ordentliche Aufwendungen 330.856 343.238 348.960 357.799 367.985 

A 6 Zinsen und sonstige 
       Finanzaufwendungen 

1.203 280 259 238 217 

A 7 Außerordentliche Aufwendungen - - - - - 

Insgesamt 332.059 343.518 349.219 358.037 368.202 

 
 
A 1 Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen 
 

 
 

2018 
Ist 
T€ 

2019 
Plan 
T€ 

- Dienstbezüge der Beamten, Vergütungen der tariflich Beschäftigten 
- Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte 
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung  
- Beihilfeaufwendungen 
- Sonstige Beschäftigte (z.B. Honorarkräfte der VHS und Musikschule) 
- Zuführung/Auflösung Pensionsrückstellungen 
- Unfallversicherung u. a. Beiträge 
- Rückstellungen für Überstunden, nicht genommen Urlaub etc.  

39.665 
2.234 
5.548 
2.091 
2.188 
3.030 

141 
152 

41.702 
2.398 
6.035 
2.150 
2.226 
2.608 

140 
0 

insgesamt 55.049 57.259 

 
 

Im Vergleich zum Ist 2018 steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen in 
der Planung insgesamt um 2.210 T€. 

 
Aufgrund von verschiedenen Controllingmaßnahmen sowie personalwirt-
schaftlichen Maßnahmen liegen die Steigerungen unterhalb der gesetzlich festge-
legten Erhöhung der Beamtenbesoldung um 3,05% ab Januar 2019 sowie einer 
erwarteten Tariferhöhung der Beschäftigten von ca. 3,09% ab April 2019. In der 
Haushaltsplanung 2018 führten insbesondere die erforderlichen Personaleinstellun-
gen zur Bewältigung der flüchtlingsbedingten Kreisaufgaben (21,81 Stellenanteile = 
VZÄ) sowie weitere Stellenmehrungen, die ganz überwiegend zur Durchführung von 
Projektarbeiten sowie aufgrund veränderter gesetzlicher Rahmenbedingungen er-
forderlich wurden (15,95 VZÄ), zu einer signifikanten Steigerung der Personalkos-
ten. 

 
Auch im Haushaltsjahr 2019 besteht die Notwendigkeit, auf weitere veränderte ge-
setzliche Rahmenbedingungen, Mehrarbeiten und stark angestiegene Fallzahlen zu 
reagieren. In der Planung 2019 sind personelle Veränderungen im Umfang von 26,4 
Vollzeitäquivalente (VZÄ) zu berücksichtigen. Hiervon sind 14,1 VZÄ refinanziert.  

 
Die Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte steigen in der Planung 2019 um 
218 T€. Die Steigerung entfällt überwiegend auf den Bereich der VHS-
Integrationskurse, ist jedoch vollständig durch Zuweisungen des BAMF gegenfinan-
ziert. 

  



Lagebericht zum Jahresabschluss 
des Kreises Heinsberg zum 31.12.2018 
 

 

122 

 

Die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen wurde anhand der versicherungs-
mathematischen Vorschau der Versorgungskasse für das Jahr 2019 angesetzt. Da 
hierin keine Besoldungs- und Versorgungsanpassungen enthalten sind sowie Be-
standsveränderungen eintreten können, unterliegt dieser Haushaltsansatz einem 
besonderen Risiko eventueller Mehrbelastungen. 
 
Ergänzend wird auf die Erläuterungen zur Ertragsseite - Ziffer 6 Kostenerstattungen 
und Kostenumlagen - hingewiesen, da den höheren Personalaufwendungen auch 
höhere Personalkostenerstattungen gegenüberstehen. Die Kosten für das Personal 
im Jobcenter werden z. B. überwiegend vom Bund erstattet und sind damit refinan-
ziert.  
 
Auch in den anderen Kostenarten im Personalbereich wird ein Anstieg der Kosten 
prognostiziert so z. B. bei den Beiträgen zu Versorgungskasse und der gesetzlichen 
Sozialversicherung. Bei den Rückstellungen werden in 2019 nicht die gleichen Son-
dereffekte/Entlastungen wie im Haushaltsjahr 2018 erwartet, sodass hier im Ver-
gleich zu den Istwerten 2018 mit höheren Aufwendungen gerechnet werden kann. 
 
Die Entwicklung der Personalaufwendungen unter Berücksichtigung der Personal- 
und Sachkostenerstattungen zeigt die nachfolgende Grafik.  
 
 

 
 
 
 
 
Der Ansatz von insgesamt 8.605 T€ umfasst die Beiträge zur Versorgungskasse zur 
Finanzierung der Leistungen für Versorgungsempfänger mit 6.100 T€ (Ist 2018: 
5.912 T€) sowie die Aufwendungen für die Zuführung zu den Pensions- und Beihil-
ferückstellungen mit 2.505 T€ (Ist 2018: 2.571 T€). Die Ansätze basieren auf den 
finanzmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse. Bei den Rückstellun-
gen ist ebenfalls eine Dynamik von 2% eingerechnet. 
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A 2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
 

 
 

2018 
Ist 
T€ 

2019 
Plan 
T€ 

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
- Unterhaltung der Infrastruktur 
- sonstige Unterhaltungsaufwendungen (Fahrzeuge, Maschinen, u.a.) 
- Erstattung von Aufwendungen an Dritte für lfd. Vw.tätigkeit (z.B. Tierkörperbeseiti- 
  gung, Abfallwirtschaft, Anteil d. Kreises an den Gesamtverwaltungskosten des 
  Jobcenters, Erstattungen an Krankenkassen 
- Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und der baulichen Anlagen 
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 
- Verbrauchsmaterial 
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, insbesondere für: 
 

- EDV 

- Wartungs-/Bewirtschaftungskosten, Sicherheitsdienst Jobcenter 

- Lebensmittelrechtl. Überwachung 

- Schülerbeförderungskosten 

- Förderprojekte der kreiseigenen Schulen 

- Studienfahrten/Studienreisen der VHS 

- Gutachten, Befundberichte im Schwerbehindertenangelgenh. 

- Softwareaufwendungen im Bereich Jugendamt 

- Räuml. Entwicklung u. Planung, Geoinformationen 

- Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft 

- Zweckverband AVV 

- Sonstige Dienstleistungen 

1.238 
776 
905 

5.341 
 
 

3.010 
147 
742 

14.708 
 

             617 
             310 

             7 
          2.954 
             178 

             4 
             731 
               15 
             246 
          5.743 
          1.724        

2.179 

1.520 
816 

1.061 
5.677 

 
 

3.590 
262 
977 

16.228 
       

697 
310 
499 

3.212 
104 
85 

792 
109 
288 

6.132 
1.737 
2.163 

insgesamt 26.867 30.131 

 
Der Gesamtansatz in Höhe von 30.132 T€ in 2019 liegt um 3.265 T€ über dem Er-
gebnis von 2018 für diese Aufwandsart (26.867 T€).  
 
Ursache für den deutlichen Anstieg in 2019 ist eine Kontierungsänderung. Die Be-
förderungskosten für den weiteren Konzessionär im Rahmen der ÖPNV-Notvergabe 
gehören zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, nicht mehr zu den 
Transferaufwendungen.  
 
Aus der Planung des Fachamtes für 2019 ergibt sich weiterhin eine Erhöhung der 
Haushaltsansätze für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
(282 T€). Neben allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen sind u.a. folgende beson-
dere Vorhaben geplant: Dachdämmung Sporthalle BK Wirtschaft Geilenkirchen, 
Neubeschichtung Parkdeck in Geilenkirchen, Dachsanierung und Wärmedämmung 
BK Erkelenz, Erneuerung der Lüftungsanlage Rurtalschule Heinsberg. Die Erstat-
tungen von Aufwendungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeiten steigt um 336 T€. 
Die Änderung betrifft in erster Linie den kommunalen Finanzierungsanteil an den 
Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters. Der erhöhte Ansatz für Verbrauchsma-
terialen (+235 T€) liegt vor allem an steigenden Materialkosten in der Ausländerbe-
hörde aufgrund einer erhöhten Anzahl von Anerkennungen mit Erteilung von Auf-
enthaltstiteln, der Anschaffung von Büchern für die Integrationskurse (refinanziert 
über Zuweisungen des BAMF) sowie Sachausgaben für den Aufbau, Einsatz und 
fachliche Begleitung eines Übersetzungs- bzw. Dolmetscherpools (refinanziert über 
Bundesmittel). Der Anstieg im Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft (+ 389 T€) resul-
tiert vor allem aus dem Betreibervertrag sowie an den erwarteten Steigerungen bei 
den Transport und Entsorgungskosten. 
 
 
Schulen und Schulverwaltung 
 
Die umlagerelevanten Aufwendungen 2018 setzen sich im Wesentlichen aus dem 
Aufwand für Schülerbeförderungskosten mit 3.212 T€ (Ist 2018: 2.954 T€) und sons-
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tige Aufwendungen mit rd. 3.608 T€ (Ist 2018: rd. 3.088 T€) z.B. für Lehr- und Unter-
richtsmittel, usw. zusammen. Der Ansatz für die Schülerfahrtkosten unterliegt den 
Kostensteigerungen im Schülerspezialverkehr und evtl. Preissteigerungen bei der 
WestVerkehr GmbH. 
 
 
Kostenerstattungen 
 
Der Bereich der Kostenerstattungen setzt sich zu einem großen Teil aus der Perso-
nal- u. Sachkostenerstattung an Kommunen für Beschäftigte im Jobcenter (Ist 2018: 
rd. 2.869 T€, Plan 2019:  2.762 T€) und den Kostenerstattungen für die Übernahme 
der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige (Ist 2018: rd. 561 T€; Plan 
2019: 750 T€) zusammen.  
 
Ein weiterer größerer Einzelbetrag in Höhe von 1.737 T€ (Ist 2018: 1.724 T€) entfällt 
in 2019 auf die gebührenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft. Es handelt sich 
hierbei um die Kostenerstattung für die kommunale Altpapiersammlung. 
 
 
A 3 Bilanzielle Abschreibungen 
 
Für das Jahr 2019 weist die Ergebnisrechnung einen Abschreibungsbetrag von ins-
gesamt 7.552 T€ aus (Ist 2018: 8.916 T€). Dagegen stehen Erträge aus der Auflö-
sung von Sonderposten in Höhe von 3.014 T€. Für 2018 sind Abschreibungen von 
8.916 T€ (Erhöhung um 1.364 T€) und Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten 
in Höhe von 3.067 T€ (Reduzierung um 53 T€) vorgesehen.  
 
 
A 4 Transferaufwendungen 
 
Landschaftsumlage 
 
Die Landschaftsumlage an den Landschaftsverband Rheinland (LVR) ist mit einem 
Ansatz von 57.200 T€ in 2019 die höchste Einzelposition in den Transferaufwen-
dungen des Kreises. Im Vergleich zum Ergebnis 2018 von 57.806 T€ würde sich bei 
Eintreffen des ursprünglich geplanten Ansatzes 2019 eine Verbesserung für den 
Kreishaushalt in Höhe von 606 T€ ergeben.  
 
Der Planwert 2019 basiert auf der am 08.10.2018 beschlossenen LVR-
Haushaltssatzung 2019 und dem hierin festgelegten Hebesatz von 14,43 %. Die 
erfreuliche Reduzierung der LVR-Umlage 2018 wurde mit Bescheid vom 31.08.2019 
rechtskräftig.  
 
Da sich ab dem Jahr 2020 aufgrund des Ausführungsgesetzes zur Umsetzung des 
Bundesteilhabegesetzes (AG BTHG NRW) die Zuständigkeiten der Eingliederungs-
hilfe ändern, ist eine Prognose der LVR-Umlage ab 2020 derzeit nur schwer mög-
lich. Der LVR hat in seiner mittelfristigen Planung diese Veränderungen noch nicht 
abgebildet; daher ist der mittelfristige Ansatz der LVR-Umlage im Kreishaushalt mit 
Unwägbarkeiten behaftet.  
 
Die (voraussichtliche) Entwicklung der Landschaftsumlage wird in der folgenden 
Grafik abgebildet: 
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Soziale Sicherung 
 
Die Transferaufwendungen für die soziale Sicherung setzen sich im Einzelnen zu-
sammen aus: 
 

 2018 
Ist 
T€ 

2019 
Plan 
T€ 

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II 
1)
 

Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII 
2)
 

Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII 
3) 

Pflegewohngeld nach dem Landespflegegeldgesetz (LPG) 
4)
 

Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII 
5)
 

Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII 
6)
 

Investitionsaufwendungen ambulanter Pflegeeinrichtungen nach d. LPG 
7)
 

Aufwendungszuschuss für Einrichtungen der Tages- und Kurzzeitpflege 
nach dem LPG 

8)
 

Sonstige soziale Transferaufwendungen 

 836 
17.045 
8.270 
6.523 
5.000 
6.288 
1.346 
1.517 

 
1.122 

772 
17.904 
7.792 
6.273 
5.510 
6.971 
1.304 
1.760 

 
1.616 

Gesamtausgaben für die soziale Sicherung 47.947 49.902 

Die Hauptursachen für die Veränderungen im Bereich der sozialen Leistungen sind: 
 
1) 
Die angesetzten Aufwendungen sinken um 64 T€. Sie beinhalten die Umsetzung 
des  Bildungs- und Teilhabepaketes sowie den Bereich der kommunalen Eingliede-
rungsleistungen (Schwangerschaftskonfliktberatung, Schuldnerberatung, Arbeits-
gemeinschaft zur Förderung Hörgeschädigter gGmbH in Aachen). Die bisherigen 
Finanzierungsanteile der Kreissparkasse Heinsberg für die Schuldnerberatung sind 
berücksichtigt.  
 
2) 
Die Aufwendungen für Transferleistungen des 4. Kapitels (Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung) werden maßgeblich durch die demografische Entwick-
lung in Verbindung mit dem Rentenniveau bestimmt. Der Haushaltsansatz 2019 
wurde an die Entwicklung der Aufwendungen 2018 angepasst (+859 T€). Gleichzei-
tig steigen auch die veranschlagten Erträge aus den Bundeserstattungen für Geld-
leistungen der Grundsicherung des 4. Kapitels, so dass dieser Bereich in der jah-
resübergreifenden Betrachtung ergebnisneutral sein wird. Seit dem Jahr 2014 wer-
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den 100% auf Basis der Zahlungskonten erstattet (zum Vergleich: 2011: 16%, 2012: 
45%, 2013: 75%). Für 2019 sind 17.713 T€ Erstattungsleistungen veranschlagt 
(2018:  16.689, 2017: 15.237 T€, 2016: 15.974 T€, 2015: 15.565 T€, 2014: 13.117 
T€). 
 
3) 
Das Pflegerecht hat durch die Pflegestärkungsgesetze (PSG) II und III eine umfas-
sende Weiterentwicklung erfahren. Die finanziellen Auswirkungen waren bei der 
Planung 2019 ungewiss, z.B. in welche Pflegegrade Neufälle eingestuft werden und 
welche Aufwendungen diese dann verursachen. Daneben hat sich durch das Inklu-
sionsstärkungsgesetz NRW (ISG) seit dem 01.07.2016 eine geänderte Zuständig-
keit für das Betreute Wohnen ergeben. Der LVR übernimmt alle ambulanten Pflege-
fälle, sofern ohne die Gewährung von Pflege kein selbständiges Wohnen mehr mög-
lich ist.  
 
Durch das Inkrafttreten des ISG und PSG II und III sind sowohl Verschiebungen in 
der Zuständigkeit (vom Kreis zum LVR) als auch erhöhte Leistungen der Pflegekas-
sen festzustellen. Das wird zunächst zu geringeren Aufwendungen für ambulante 
Leistungen führen. Auch die Prognosen zur Aufwandsentwicklung 2019 gehen hier-
von aus (-478 T€). Die Verbesserungen könnte jedoch in den kommenden Jahren 
durch die demografische Entwicklung bzw. eine höhere Landschaftsumlage wieder 
aufgezehrt werden. 
 
4) 
Pflegewohngeld (PWG) wird zur Finanzierung der betriebsnotwendigen Investitions-
kosten gezahlt. Die Entwicklung der Aufwendungen für das PWG korrespondiert 
weitgehend mit der Entwicklung der Anzahl der stationären Bewohner. Im Vergleich 
zu 2018 sinkt der Ansatz geringfügig (-250 T€). 
 
5) 
Die Transferleistungen für den Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel 
SGB XII) hatten sich bis Ende 2016 stets erhöht. So hatte die Zahl der Leistungs-
empfänger in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen (zwischen 7 und 14 
%). Ursächlich war eine am 01.11.2011 in Kraft getretene Änderung im SGB II, die 
dazu geführt hat, dass sich die Voraussetzungen zum Bezug einer Erwerbsunfähig-
keitsrente für SGB II-Bezieher erheblich verschlechtert haben, so dass diese Hilfe 
zum Lebensunterhalt erhalten. Die Wechsler vom SGB II in das 3. Kap. werden zwi-
schenzeitlich schneller auf ihre dauerhafte Erwerbsunfähigkeit überprüft, so dass die 
Verweildauer im 3. Kap. sinkt. Es ist jedoch erkennbar, dass sich die Zahl der 
Flüchtlinge, die vom SGB II in das 3. Kap. wechseln, erhöht. Bei der Ansatzplanung 
2019 (+510 T€) ist eine Regelsatzerhöhung um 2,2 % und ein Anstieg der Leis-
tungsempfänger um 1 bis 2 % (je nach Leistungsart) einkalkuliert. 
 
6) 
Die Zuständigkeit für Leistungen der Eingliederungshilfe sind für den Zeitraum ab 
2020 neu geregelt (AG-BTHG NRW i.V.m. SGB IX). Bei den Kreisen und kreisfreien 
Städten verbleiben nur noch die Leistungen für Kinder und Jugendliche bis zum 
Abschluss der regulären Schulausbildung (max. bis Beendigung der Sekundarstufe 
II), sofern diese in der Herkunftsfamilie wohnen. Daneben wechselt ein Teil der heil-
pädagogischen Leistungen in die Zuständigkeit des LVR. Im Jahr 2019 steigen die 
Ansätze der Eingliederungshilfe im Kreishaushalt um 683 T€ zum Ist 2018. Wesent-
liche Veränderungen sind in den Bereichen Komplexleistungen der Frühförderung, 
Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben und Hilfen zur 
schulischen Bildung zu erwarten.  
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7) 
Der örtliche Träger der Sozialhilfe fördert die durchschnittlichen betriebsnotwendi-
gen Investitionsaufwendungen ambulanter Pflegeeinrichtungen, die durch das SGB 
XI bedingt sind, durch angemessene Pauschalen (§ 10 PfG NRW). Auch bei diesen 
Aufwendungen besteht ein direkter Bezug zur demografischen Entwicklung. Für 
2019 wird von einem nahezu unverändertem Ansatz ausgegangen (1,304 Mio. €).  
 
8) 
Die Aufwendungen sind abhängig von der Anzahl der Belegungstage durch Pflege-
gäste mit einem Pflegegrad nach SGB XII. Sie spiegeln daher die ganze Bandbreite 
der demografischen Entwicklung, unabhängig von einer eventuell bestehenden Be-
dürftigkeit nach dem SGB XII. Die Aufwendungen für 2014 betrugen ca. 960 T€, für 
2015 ca. 1,2 Mio. €, für 2016 ca. 1,4 Mio, für 2017 und 2018 rd. 1,5 Mio €. Anhand 
der Prognose für 2018 von rd. 1,6 Mio. € wurde in 2019 mit einem Anstieg von 10% 
gerechnet, so dass der Ansatz 1,76 Mio. € beträgt. 
 
 
Die Transferleistungen im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Pro-
duktbereich 06) setzen sich im Einzelnen zusammen aus: 
 

 
 

2018 
Ist 
T€ 

2019 
Plan 
T€ 

- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 
1)
 

- Tageseinrichtungen für Kinder (Betriebskostenzuschüsse) 
2)
 

- Tageseinrichtungen für Kinder (Investitionskostenzuschüsse) 
3)
 

- Kinder- und Jugendarbeit 
4)
 

- Einrichtungen der Jugendarbeit 
5)
 

- Sonstige Jugendhilfeleistungen 
6)
 

- Sonstige Jugendhilfeeinrichtungen 
7) 

- Unterhaltsvorschuss 
8)
 

964 
27.370 

938 
32 

618 
17.182 

481 
3.438 

1.108 
28.559 
1.055 

58 
857 

16.957 
650 

3.420 

insgesamt 51.023 52.664 

 
1) 
Die Fallzahlen steigen deutlich. Im Juli 2018 waren es 103 Kinder (Stichtag Vorjahr: 
81) in der Tagespflege. Daneben wirken sich die zum 01.08.2017 in Kraft getrete-
nen neuen Leitlinien zur Förderung der Kindertagespflege, welche einen etwas 
20%igen Anstieg der Vergütungen für Tagespflegepersonen vorsehen, aus (Ansatz 
2019: +144 T€).  
 
2)  
Auch in 2019 ist mit steigenden Kosten im Hinblick auf das Kinderbildungsgesetz zu 
rechnen. Für die weitere Inanspruchnahme von U3-Betreuungsplätzen sind ent-
sprechende Aufwendungen zu berücksichtigen. Die Zunahme der 45-Std.-
Betreuung wurde ebenfalls einkalkuliert. Die Transferaufwendungen erhöhen sich 
um 1.189 T€. Ihnen stehen teilweise auch höhere Landeszuweisungen gegenüber. 
Der Zuschussbedarf (Erträge ./. Aufwendungen) beim Abrechnungsobjekt 06020100 
- Betriebskostenzuschüsse für die Tageseinrichtungen für Kinder - steigt von 2018 
(Ist) nach 2019 um rd. 261 T€. 
 
3)  
Der Ansatz berücksichtigt Investitionskostenzuschüsse i.H.v. 1.055 T€. Aufgrund 
der "Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen zum Aus-
bau von Plätzen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege“ werden für 
den U3- und Ü3- Ausbau in 2019 aus den Landesbewilligungen nach Baufortschritt 
voraussichtlich diese Mittel abrufbar. In dem Ansatz ist auch der anteilige Aufwand 
für die Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten berücksichtigt. 
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4) 
Wegen des demografischen Wandels waren die Teilnehmerzahlen in den zurücklie-
genden Jahren gesunken. Der Ansatz 2019 bleibt auf dem Niveau von 2018. Die 
tatsächlichen Aufwendungen sind 2018 in diesem Bereich etwas niedriger ausgefal-
len (32 T€).  
 

5) 
Mit den Trägern der Offenen Jugendarbeit ist aufgrund von Verträgen die Übernah-
me der Personalkosten durch den Kreis vereinbart. Die Träger erhalten zudem eine 
Pauschale für den pädagogischen Aufwand sowie für den mobilen Einsatz. Auf-
grund des Forschungsberichtes der Katholischen Fachhochschule für Soziale Arbeit 
ist für zusätzliche Personalstellen ein Mehraufwand 2019 an Personal- und Sach-
kosten von ca. 239 T€ eingeplant.  
 
6) 
Hauptursache für die Ansatzreduzierung ist die Anpassung der veranschlagten Auf-
wendungen für die Heimunterbringung volljähriger Flüchtlinge. Es wird mit durch-
schnittlich 30 Fällen in 2019 gerechnet (Planung 2018: 38). Auch die Anzahl der 
minderjährigen Flüchtlinge hat sich reduziert (durchschnittlich 8 Fälle, Vorjahr: 12), 
so dass der Ansatz um 225 T€ reduziert wird. Entsprechend reduzieren sich auch 
die Erträge.  
 
7) 
Aufgrund der in 2018 neu geschlossenen öffentlich-rechtlichen Verträge steigt der 
vom Kreisjugendamt zu tragende Anteil an den Personal- und Sachkosten für die 
Erziehungsberatungsstellen in Geilenkirchen, Erkelenz und Heinsberg um 169 T€ 
an.  
 
8)  
Durch die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) mit Wirkung zum 
01.07.2017 wurden die Höchstaltersgrenze von 12 auf 18 Jahren an- und die 
Höchstleistungsdauer von 72 Monaten aufgehoben. Hieraus haben sich die Fallzah-
len mittlerweile mehr als verdoppelt. Unter Berücksichtigung der erwarteten Bundes- 
und Landesmittel (70 % der Transferaufendungen) sowie der für 2019 erwarteten 
höheren Erträge aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen wird ein Rückgang des 
Zuschussbedarfes um 18 T€ erwartet.  
 
 
 
Sonstige Transferaufwendungen 
 
Außerhalb der Bereiche Sozial- und Jugendhilfe und ohne die Landschaftsumlage 
sind in 2019 insgesamt rd. 29 Mio. € (Ist 2018 rd. 25 Mio. €) an weiteren Trans-
feraufwendungen veranschlagt. Hierzu gehören vor allem: 
 
- Ausgleich der Betriebskosten der Rettungsdienst im Kreis Heinsberg gGmbH 

(RD HS) mit 18.102 T€ (2018: 16.067 T€).  

Die ungedeckten Betriebskosten sind im Gebührenhaushalt Rettungsdienst als 
Transferaufwand veranschlagt und belasten nicht den allgemeinen Kreishaus-
halt. 

- Verlustabdeckung für den ÖPNV mit 6.439 T€ (2018: 6.020 T€)                         

Der Ansatz 2019 berücksichtigt den erwarteten Finanzierungsbedarf zum Aus-
gleich des Verkehrsverlustes der WestVerkehr sowie die Aufwendungen für die 
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in 2019 andauernde Notvergabe zur Sicherstellung des Verkehrs (Art. 5 Abs. 5 
VO 1370/2007). Zusätzlich entstehen für den weiteren Konzessionär Aufwen-
dungen für Sach- und Dienstleistungen. Der Verkehrssparte werden die Finan-
zerträge der Kreiswerke GmbH aus der Gewinnbeteiligung bei der NEW-
Kommunalholding i.H.v. 2.010 T€ (brutto=netto) gegenüber gestellt. Der geplante 
Netto-Zuschussbedarf  für den ÖPNV liegt 2019 bei 5.672 T€ (2018: 4.607 T€).  

- Verschiedene (Betriebskosten-)Zuschüsse im Bereich der Wirtschafts- und 
Strukturförderung mit 1.117 T€ (Ist 2018: 1.069 T€). Der Zuschussbedarf steigt 
somit um 48 T€. Die Ursachen liegen an einer veränderten Beteiligungsstruktur. 

- Belastungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW mit 1.664 T€ 
(2018: 1.125 T€). 

- Verbandsumlagen für Pflichtmitgliedschaften im Bereich Natur-, Wasser-, Land-
schaftsschutz und weitere Transferaufwendungen mit 1.443 T€ (2018: 1.077 
T€). 

- Förderungen im Bereich der Gesundheitsdienste mit 345 T€ (2018: 339 T€). 

- Förderungen im Bereich Kultur mit 159 T€ (2018: 131 T€); z.B. für museale Ein-
richtungen, Projektförderungen (Kulturrucksack, Kultur und Schule, entfallen: 70 
T€ NRWeltoffen, neu NRW-Heimatpreis +10 T€ und 

- sonstige Transferaufwendungen mit 127 T€ (2018: 121 T€). 

 

 
A 5 Sonstige ordentliche Aufwendungen 
 
Im Haushaltsjahr 2019 sind insgesamt 50.528 T€ veranschlagt. Im Vergleich zum 
Jahr 2018 (Ist: 50.247 T€) steigt der Ansatz um 281 T€. Mit 40.689 T€ ist die Leis-
tungsbeteiligung des Kreises Heinsberg im Rahmen der Grundsicherung an den 
Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) sowie an den Kosten für sonstige Leistun-
gen nach dem SGB II die größte Einzelposition in dieser Aufwandsart. Der Ansatz 
für 2019 liegt damit um 2.131 T€ über den tatsächlichen Aufwendungen für 2018 
von 38.182 T€.  
 
 
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen 
 
Zu den weiteren ordentlichen Aufwendungen gehören insbesondere 
 

 
 

2018 
Ist 
T€ 

2019 
Plan 
T€ 

- sonstige / besondere Personal- und Versorgungsaufwendungen 
- Geschäftsaufwendungen 
- Steuern, Versicherungsbeiträge, Schadensfälle 
- Mieten und Mietnebenkosten, Leasing  
- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und Dienstreisen 
- sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und 
  Diensten; Mitgliedsbeiträge, Gebühren, Softwarelizenzen/-updates  
- sonst. Sozialleistungen n. SGB II, Zuschüsse lfd. Zwecke, Übernahme 
  von Mietschulden, Erstausstattung der Wohnung / Bekleidung  
- Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket 
- Zuführung zur Rückstellung für Deponien und Altlasten  
- Veräußerung von Finanzanlagen  
- sonst. ordentl. Aufwendungen (Fraktionszuwendungen, Jubiläen u.a.) 

157 
1.229 
1.124 
1.223 

561 
466 
664 

 
1.585 

 
1.025 
2.671 

0 
4.094 

118 
1.335 
1.197 
1.265 

614 
646 

1.234 
 

1.689 
 

1.100 
798 

2.000 
1.013 

insgesamt 14.799 13.003 
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A 6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen, Darlehenstilgung 
 
Die Entwicklung wird maßgeblich von den Verbindlichkeiten und der Kassenlage 
beeinflusst. Es wird auf die oben geschilderten Ausführungen zur Schulden- und 
Kassenlage verwiesen. 
 
 
A 7 Außerordentliche Aufwendungen 
 
Aufgrund des Charakters dieser Aufwandsart sind die mittelfristigen Auswirkungen 
auf die Ertragslage nicht vorhersehbar. Im Jahre 2018 wurden keine außerordentli-
chen Aufwendungen gebucht. Aufgrund des geringen Volumens bei den normaler-
weise gebuchten Geschäftsvorfällen in diesem Bereich sind zukünftig jedoch keine 
besonderen Auswirkungen zu erwarten.  
 
 
 
 
 
Kennzahlen 
 
Für die Beurteilung der Ertragslage wurden nachfolgende Kennzahlen herangezo-
gen. Da diese Kennzahlen erstmalig anhand vorliegender Ist-Zahlen für das Jahr 
2009 erhoben werden konnten, besteht nun die Möglichkeit des Vergleiches mit 
mehreren Perioden. Denn erst durch den Vergleich gewinnen die dargestellten 
Kennzahlen eine höhere Aussagekraft und es können ggf. Rückschlüsse für die 
Steuerung gewonnen werden.  
 
 
Allgemeine Umlagequote 
 
Die Allgemeine Umlagequote wird nach folgender Formel berechnet: 
       

   
Als Datengrundlage wurde die Summe aus allgemeiner Kreisumlage und den diffe-
renzierten Umlagen gewählt. 
 
Allgemeine Umlage =  151.101.918 € 
Ordentliche Erträge =  329.802.945 € 
 

              Allgemeine Umlagequote  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

57,53 55,06 53,63 51,04 49,83 48,29 47,47 45,98 45,82 

 
 
 
 
 
 
 

  Allgemeine Umlage x 100 
Allgemeine Umlagequote = ----------------------------------- 
  Ordentliche Erträge 
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Zuwendungsquote 
 
Die Zuwendungsquote wird nach folgender Formel berechnet: 
 

 
Als Datengrundlage wurde die Summe der Zuwendungen (Zeile 2 der Ergebnis-
rechnung abzüglich der allgemeinen Kreisumlage und der differenzierten Umlagen) 
gewählt. 
 
Erträge aus Zuwendungen  =    68.703.334 € 
Ordentliche Erträge =  329.802.945 € 
    

                 Zuwendungsquote  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

17,49 17,04 20,41 17,87 19,02 19,62 19,11 18,73 20,83 

  Erträge aus Zuwendungen x 100 
Zuwendungsquote = --------------------------------------------- 
  Ordentliche Erträge 
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Personalintensität 1 
 
Die Personalintensität 1 wird nach folgender Formel berechnet: 

   
Als Datengrundlage wurde die Summe aus den Personalaufwendungen (Zeile 11) 
und den Versorgungsaufwendungen (Zeile 12) sowie die Ordentlichen Aufwendun-
gen aus Zeile 17 der Ergebnisrechnung gewählt. 

 
Personalaufwendungen =   63.530.739 € 
Ordentliche Aufwendungen = 330.856.174 € 
    

                             Personalintensität 1   

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
  

2018 

16,45 17,69 17,03 17,31 18,70 18,77 17,97 18,48 19,20 

 
Die Quote gibt an, welchen Anteil die Personalkosten an den Ordentlichen Aufwen-
dungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese 
Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen übli-
cherweise für Personal aufgewendet wird. 
 
Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der 
Gemeinde die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch die Personalaufwen-
dungen gebunden werden. 
 
Sie lässt damit bedingt auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwal-
tungshandelns zu.  
 
 
Personalintensität 2 
 
Die Personalintensität 2 wird nach folgender Formel berechnet: 
       
   
   
 
  
 
Als Datengrundlage wurde die Summe aus den Personalaufwendungen (Zeile 11) 
und den Versorgungsaufwendungen (Zeile 12) sowie die Ordentlichen Erträge aus 
Zeile 10 der Ergebnisrechnung gewählt. 
 
Personalaufwendungen  =   63.530.739 € 
Ordentliche Erträge    =  329.802.945 € 
 

                              Personalintensität 2  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016   2017 2018 

16,69 17,77 17,71 17,72 19,46 19,25 18,14 18,43 19,26 

 

  Personalaufwendungen x 100 
Personalintensität 1 = ------------------------------------------ 
  Ordentliche Aufwendungen 

  Personalaufwendungen x 100 
Personalintensität 2 = ------------------------------------------ 
  Ordentliche Erträge 
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Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge von den Perso-
nalaufwendungen aufgezehrt werden.  
 
 
Abschreibungslastquote 
 
Die Abschreibungslastquote wird nach folgender Formel berechnet: 
 

 
Die entsprechenden Werte der Datengrundlage wurden der Anlagenbuchhaltung 
entnommen. 
 
Bilanzielle Abschreibung auf AV  =   7.539.675 € 
Erträge aus Auflösung SOPO  =    3.151.524 € 
 

                              Abschreibungslastquote  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

165,2 246,6 205,1 234,3 252,3 209,6 247,0 222,9 239,2 

 
Die Kennzahl zeigt, gemessen an den Anschaffungs- und Herstellungskosten, das 
Verhältnis zwischen bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflö-
sung von Sonderposten. 
 
 
Transferquote 
 
Die Transferquote wird nach folgender Formel berechnet: 
       
   
   
 
  
 
Als Datengrundlage wurden die Transferaufwendungen (Zeile 15) sowie die Ordent-
lichen Aufwendungen (Zeile 17) aus der Ergebnisrechnung entnommen. 
 
Transferaufwendungen   = 181.295.210 € 
Ordentliche Aufwendungen = 330.856.174 € 
   

                  Transferquote  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

48,17 45,96 50,92 51,65 52,05 52,68 53,26 53,43 54,80 

 
Die Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den or-
dentlichen Aufwendungen her. Mit ihr lässt sich beurteilen, in welchem Umfang 
kommunale Zahlungen ohne Gegenleistungsverpflichtungen an private Haushalte, 
Unternehmen, Vereine u. a. erfolgen.  
 
 
 

  Bilanzielle Abschreibungen auf Anlage-
vermögen x 100 

Abschreibungslastquote = ------------------------------------------------- 
  Erträge aus Auflösung von SOPO 

  Transferaufwendungen x 100 
Transferquote = ------------------------------------------- 
  Ordentliche Aufwendungen 
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Zinslastquote 
 
Die Zinslastquote wird nach folgender Formel berechnet: 
 
   
   
 
  
 
Als Datengrundlage wurden die Finanzaufwendungen (Zeile 20) und die Ordentli-
chen Aufwendungen (Zeile 17) der Ergebnisrechnung entnommen. 
 
 
Finanzaufwendungen   =     1.203.037 € 
Ordentliche Aufwendungen = 330.856.174 € 
    

Zinslastquote  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0,28 0,24 0,21 0,19 0,15 0,14 0,11 0,09 0,36 

 
Die Kennzahl zeigt auf, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu 
den ordentlichen Aufwendungen bestehen. Die Kennzahl belegt, dass aufgrund der 
zurückgegangenen Kreditaufnahme in den letzten Haushaltsjahren auch eine Min-
derbelastung im Bereich der Zinsaufwendungen eingetreten ist. In 2018 steigt die 
Kennzahl nochmal an, da aufgrund der vorzeitigen Ablösung von Kreditverpflichtun-
gen Vorfälligkeitszinsen angefallen sind.  
 
 
Zinsdeckungsquote 
 
Die Zinsdeckungsquote wird nach folgender Formel berechnet: 
       
   
   
 
  
 
Als Datengrundlage wurden die Finanzaufwendungen (Zeile 20) sowie die Ordentli-
chen Erträge (Zeile 10) der Ergebnisrechnung entnommen. 
 
Finanzaufwendungen   =     1.203.037 € 
Ordentliche Erträge    =  329.802.945 € 
    

Zinsdeckungsquote  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0,28 0,24 0,22 0,20 0,16 0,14 0,11 0,09 0,36 

 
Die Kennzahl gibt Aufschluss darüber, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge 
von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.  
 
 
 
 
 

  Finanzaufwendungen x 100 
Zinslastquote = ---------------------------------------- 
  Ordentliche Aufwendungen 

  Finanzaufwendungen x 100 
Zinsdeckungsquote = -------------------------------------- 
  Ordentliche Erträge 
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Sozialdefizitquote 
 
Die Sozialdefizitquote wird nach folgender Formel berechnet: 
       

 
Als Datengrundlage wurde das Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit aus der Teil-
ergebnisrechnung (Zeile 18) für den Produktbereich 05 sowie das Ergebnis aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit (Zeile 18) aus der Gesamtergebnisrechnung entnommen. 
 
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit bei sozialen Leistungen = -56.918.824 € 
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit = -1.053.230 € 
 
 

Sozialdefizitquote  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

16,51 58,68 5,97 9,80 5,33 29,29 20,15 60,72 54,04 

 
Die Kennzahl vermittelt einen Überblick über den Anteil des Aufwands für soziale 
Leistungen in Bezug auf das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit. Der Wert 
der Kennzahlen zeigt die überproportionale Bedeutung des „Sozialhaushalts“ für 
den Haushalt des Kreises Heinsberg und die von den steigenden Belastungen in 
der Zukunft ausgehenden Gefahren für den Haushaltsausgleich künftiger Haushalts-
jahre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit bei     
sozialen Leistungen 

Sozialdefizitquote = --------------------------------------------------------- 
  Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 



Lagebericht zum Jahresabschluss 
des Kreises Heinsberg zum 31.12.2018 
  

 

136 

 

 

5 Finanzlage 
 
Die Bewertung der Finanzlage kann mit Hilfe nachstehender Kennzahlen erfolgen: 
 

 
Die „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilan-
zierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der Bilanz. Je höher die Eigen-
kapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern. 
Die Eigenkapitalquote kann ein wichtiger Bonitätsindikator sein. Diese Quote zeigt 
für den Kreis Heinsberg an, dass zum Bilanzstichtag rd.  17,2 % des Vermögens 
durch Eigenkapital finanziert sind.  
 
Nachstehend sind zum regionalen Vergleich auch Kennzahlen der Städteregion 
Aachen und der Kreise Düren und Euskirchen dargestellt. Die Werte wurden aus 
den hier bekannten Bilanzdaten abgeleitet. Grundlagen für die nachfolgenden Ver-
gleiche sind die Schlussbilanz des Kreises Düren zum 31.12.2018 (Entwurf), des 
Kreises Euskirchen zum 31.12.2017 (Entwurf) und der Städteregion Aachen zum 
31.12.2017. 
 
Städteregion Aachen:   16,04 % 
Kreis Düren:      14,06 % 
Kreis Euskirchen:        7,80 % 
 
Bei den Kommunen stellen die Sonderposten für Zuwendungen als Bilanzposition 
mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz dar. Bei der „Ei-
genkapitalquote 2“ werden die Sonderposten aus Zuwendungen dem „wirt-
schaftlichen Eigenkapital“ zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die in 
der Regel nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind. Beim Kreis Heinsberg 
ergibt sich zum 31.12.2018 eine Quote von  39,5 %.  
 
Zum Vergleich: 
 
Städteregion Aachen:   30,13 % 
Kreis Düren:      28,12 % 
Kreis Euskirchen:    21,30 % 
 

Kennzahl  Formel Quote am 
31.12.2016 

Quote am 
31.12.2017 

Quote am  
31.12.2018 

Eigenkapital-
quote 1 

 Eigenkapital x 100    
= -------------------------------------- 16,4 % 17,0 % 17,2 % 
 Bilanzsumme    

Eigenkapital-
quote 2 

 (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendun-
gen) x 100 

   

= -------------------------------------- 39,7 % 39,4 % 39,5 % 
 Bilanzsumme    

Anlagen-
deckungsgrad 
2 

  (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendun-
gen + langfristiges Fremdkapital + langfristige 

Rückstellungen) x 100 

   

= --------------------------------------  108,4 % 110,9 % 113,2 % 
 Anlagevermögen    

Kurzfristige 
Verbindlich-
keitsquote 

 Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100    
= --------------------------------------  5,5 % 6,3 % 8,2 % 
 Bilanzsumme    

Liquidität 2. 
Grades 

 (Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 
100 

   

= -------------------------------------- 236,5 % 258,7 % 215,8 % 
 Kurzfristige Verbindlichkeiten 16,4 %   
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Die Anlagendeckung ist ein Maßstab für die finanzielle Stabilität. Bei der Berech-
nung der Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ werden dem Anlagevermögen die 
langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten aus Zuwendungen/Beiträgen 
und langfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit > 5 Jahre) sowie langfristige Rückstel-
lungen (Pensions- und Deponierückstellungen) gegenübergestellt. Grundsätzlich 
sollte der Anlagendeckungsgrad 100 % betragen. Beim Anlagendeckungsgrad 2 
spricht man von der sogenannten „Goldenen Bilanzregel“. Diese besagt, dass lang-
fristig gebundenes Vermögen auch langfristig finanziert sein sollte. Beim Kreis 
Heinsberg beträgt der Anlagendeckungsgrad  113,2 %.4 
 
Zum Vergleich: 
 
Städteregion Aachen:       50,13 % 
Kreis Düren:          95,90 % 
Kreis Euskirchen:          166,60 % 
 
Mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ kann beurteilt wer-
den, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Kurzfristige 
Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Besonders bei 
dieser Kennzahl ist zu beachten, dass sie sich im Laufe eines Haushaltsjahres er-
heblich verändern kann, da der Stand der kurzfristigen Verbindlichkeiten stark 
schwanken kann. Am 31.12.2018 beträgt diese Quote beim Kreis Heinsberg  8,2 %. 
 
Zum Vergleich: 
 
Städteregion Aachen:      11,45 % 
Kreis Düren:           8,2   % 
Kreis Euskirchen:         2,0   % 
 
Die Kennzahl „Liquidität 2. Grades“ gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurz-
fristige Liquidität des Kreises. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen 
Verbindlichkeiten am Bilanzstichtag durch die liquiden Mittel und kurzfristigen Forde-
rungen (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) gedeckt werden können. Auch bei die-
ser Kennzahl ist zu beachten, dass sie sich im Laufe eines Haushaltsjahres erheb-
lich verändern kann, da die Bestände der kurzfristigen Forderungen und Verbind-
lichkeiten sowie der liquiden Mittel stark schwanken können. Im Übrigen wird beim 
Kreis Heinsberg der Bestand an liquiden Mitteln stark durch die frühere Sonderrück-
lage Abfallwirtschaft beeinflusst. Am 31.12.2018 liegt der Wert bei  215,8%. 
 
Zum Vergleich: 
 
Städteregion Aachen:       114,13 % 
Kreis Düren:          136,70 % 
Kreis Euskirchen:         1.924,06 % 

                                                
4
  Je weiter der Deckungsgrad II über 100 % liegt, umso mehr ist neben dem Anlagevermögen auch das Umlauf-

vermögen durch langfristiges Kapital finanziert 
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6. Investitionstätigkeit 
 
Seit dem Haushaltsjahr 2009 werden aus Gründen der Wirtschaftlichkeit höhere 
Anforderungen an den Planungsstand der Maßnahmen gestellt, bevor eine Veran-
schlagung im Haushalt vorgenommen wird. Hierdurch soll vermieden werden, dass 
die einzelnen Vorhaben über Jahre im Haushalt vorgesehen werden, wegen fehlen-
der Bezuschussung aber nicht zur Ausführung gelangen. 
 
2018 lag der fortgeschriebene Haushaltsansatz für Auszahlungen aus Investitionstä-
tigkeit bei ca. 33.929 T€ (Vorjahr bei ca. 27.446 T€). Da es bei zahlreichen Vorha-
ben zu veränderten Durchführungszeiträumen gekommen ist, wurden nur 11.696 T€ 
(Vorjahr 17.106 T€) in Anspruch genommen. Für den Erwerb von Grundstücken 
wurden 1.029 T€ (Vorjahr 858 T€), für Baumaßnahmen 5.748 T€ (Vorjahr 6.090 T€), 
für den Erwerb von Anlagevermögen 2.174 T€ (Vorjahr 2.206 T€), für den Erwerb 
von Finanzanlagen 6 T€ (Vorjahr 6.007 T€), für die aktivierbaren Zuwendungen 
2.046 T€ (Vorjahr 935 T€) und für sonstige Investitionsauszahlungen 692 T€ (Vor-
jahr 1.011 T€) ausgegeben.  
 
Nach den NKF-Haushaltsvorschriften ist eine Wertgrenze, ab der Investitionen als 
Einzelmaßnahme darzustellen sind, festzulegen. Diese Festlegung fällt gemäß § 26 
Abs. 1 Buchst. g KrO NRW in die Zuständigkeit des Kreistages. Dieser hat in der 
Sitzung am 12.06.2007 die Wertgrenzen gem. § 4 Abs. 4 GemHVO NRW, ab der in 
den Teilplänen der Finanzplanung Investitionen als Einzelmaßnahmen auszuweisen 
sind, wie folgt festgelegt: 
 
Für Baumaßnahmen:                                                                                      50.000 € 
Für Investitionen in den übrigen Bereichen:                                                   25.000 € 
 
Die vom Kreis in den Jahren 2019 - 2022 geplanten Investitionsmaßnahmen ober-
halb dieser Wertgrenzen sind in der nachfolgenden Übersicht aufgeführt. 
 

Abrechnungs-
objekt-
nummer 

Bezeichnung 
2019 2020 2021 2022 

TEUR TEUR TEUR TEUR 

I-0108-002 Loga Module 10 10 10 10 

I-0110-003 Einrichtung eines Bürgerportals 100 50 50 50 

I-0112-001 
Anschaffung Software Facility- 
Management 

6 6 6 6 

I-0201-002 
PKW mobile Geschwindigkeitsüber- 
wachung 

25 25 25 25 

I-0201-005 
Stationäre Geschwindigkeits- 
überwachungsanlage 

140 140 140 140 

I-0211-005 Leitstellentechnik 189 189 189 189 

I-0211-009 Neubau Kreisleitstelle 135 0 0 0 

I-0211-010 Neubau Parkplatz Leitstelle Erkelenz 545 0 0 0 

I-0213-010 Löschunterstützungsfahrzeug 230 0 0 0 

I-0213-013 
Neubau Fahrzeughalle für ABC- und 
luK-Einheit  

360 0 0 0 

I-0213-014 Fahrzeuge für Hilfsorganisationen 400 0 0 0 

I030101004 KGH Neubau Forum 2.311 1.900 0 0 

I030101010 Errichtung eines Ersatzparkplatzes 345 0 0 0 

I030102003 Neubau Janusz-Korczak-Schule 4.720 0 0 0 
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Abrechnungs-
objekt-
nummer 

Bezeichnung 
2019 
TEUR 

2020 
TEUR 

2021 
TEUR 

2022 
TEUR 

I030103005 Rurtal-Schule Sanierung WC-Anlage 150 0 0 0 

I030103006 Erweiterung der Rurtal-Schule 806 0 0 0 

I030105004 
BK Erkelenz Neubau Forum, einschl. 
Nebenräume, Abbau Hollandbauten 

768 435 0 0 

I030106007 BK EST Erweiterung Forum 220 0 0 0 

I-0402-002 Barrierefreie Erschließung 85 0 0 0 

I-0602-001 
Kindertagesstätten-Umsetzung 
KInvFG 

56 0 0 0 

I-0602-003 
Neubau AWO-Tageseinrichtung 
Übach-Palenberg 

429 0 0 0 

I-0607-001 Umrüstung Prosoz OPEN web FM 92 20 20 20 

I-0902-002 GPS Vermessungs- und Katasteramt 0 0 30 0 

I-0902-004 Software GIS 20 20 20 20 

I-0902-008 Luftbildvermessungslösung-Aibot SX 60 0 0 0 

I-1102-002 Prozessleitsystem 30 30 30 30 

I-1102-003 
Deponiegasfackeln/Gasmotoren  
Hahnbusch 

30 0 0 0 

I-1102-004 
Deponiegasfackeln/Gasmotoren  
Rothenbach 

50 0 0 0 

I-1102-006 Photovoltaik Dachfläche Rothenbach 0 70 0 0 

I-1102-009 Rothenbach Bau TOFA Abschnitt F2/E 50 956 0 0 

I-1102-012 Hahnbusch Planung OFA 60 0 0 0 

I-1102-013 Grunderwerb für die Abfallwirtschaft 50 50 50 50 

I-1102-016 Hahnbusch Bau OFA 4.142 0 0 0 

I-1102-018 Umgestaltung KLP Hahnbusch 450 0 0 0 

I-1102-019 Photovoltaik Dachfläche Hahnbusch 260 0 0 0 

I-1102-020 
Rothenbach Erneuerung  
Oberflächenentw. 

0 100 0 0 

I-1102-021 Rothenbach OFA Abschnitt B/C/D 1.553 0 0 0 

I-1201-003 Neubau EK13/17 OU Gangelt,BA Ost 1.200 2.000 100 50 

I-1201-004 
Kosten für den Grunderwerb für den 
Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstra- 
ßen 

400 400 400 400 

I-1201-005 
Kosten der katasteramtl. Vermessung 
neu-, um- und ausgebauter  
Kreisstraßen 

20 20 20 20 

I-1201-007 Neubau EK5 / OU Haaren – HS 5 0 0 0 

I-1201-009 Neubau Radweg K32 10 270 0 0 

I-1201-010 
Erneuerung der K28/ Kleingladbach – 
Gerderath 

350 0 0 0 

I-1201-011 Neubau EK 13 / EK 17 OU Gangelt 1.200 400 0 0 

I-1201-013 Umbau K 5 / OD Oberbruch 10 0 0 0 

I-1201-015 
Erneuerung K 18 Lövenich – Kreis- 
grenze DN 

10 450 0 0 

I-1201-017 Neubau EK 3 / Zubringer zur B 56n 20  0 0 0 

I-1201-018 Neubau EK 3 / Birgden-Gillrath 200 2.000 200 0 

I-1201-020 Ausbau Radweg entlang der K 16 25 150 0 0 

I-1201-022 Ausbau Radweg K11 Übach-Pal. 10 140 0 0 
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Abrechnungs-
objekt-
nummer 

Bezeichnung 
2019 2020 2021 2022 

TEUR TEUR TEUR TEUR 

I-1201-029 Radweg K22 Bleckden bis L227 180 0 0 0 

I-1201-041 
Radweg K27 von B56 bis Abzweig 
Waurichen 

1 140 0 0 

I-1201-042 EK 4 Ortsumgehung Saeffelen 1 0 0 0 

I-1201-047 
K32 Ortsdurchfahrt Hückelhoven- 
Doveren 

1  0 0 0 

I-1201-055 K 1 KVP Am Rathaus Tüddern  1 0 0 0 

I-1201-058 
K 11 OD Übach-Palenberg – Lärm- 
sanierung 

150 20 0 0 

I-1201-060 
Neubau Radfahrstreifen entlang der 
K 9 Myhl 

1 0 0 0 

I-1301-003 Renaturierung Rodebach 100 500 0 0 

I-1501-005 Kostenbeteiligung zur L 117n 750 500 0 0 

I-1501-006 
Kostenbeteiligung Verlängerung Unter- 
führung Bahnhof Lindern 

225 0 0 0 

I-1501-007 
Investitionskostenzuschuss für  
Lückenschluss Linnich-Baal 

100 100 0 0 

I-1502-003 Erwerb von Anteilen im IT-Bereich 250 0 0 0 

I-1601-001 
Allgemeine Finanzwirtschaft 
(Erwerb von Finanzanlagen) 

7.500 500 0 2.000 
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X.E Wichtige Vorgänge und Nachträge 
 
Der Jahresabschluss des Kreises bezieht sich auf den Stichtag 31.12.2018. Alle 
wichtigen Vorgänge und Nachträge, die danach eingetreten sind und sich wesent-
lich auf die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage auswirken, wurden 
durch Einbeziehung der Haushaltsdaten 2018/2019 in den Lagebericht aufgenom-
men. 
 
 

X.F Chancen und Risiken 
 
Risiken: 
 
Auch in naher Zukunft wird sich die kommunale Haushaltssituation im Kreis Heins-
berg strukturell nicht entspannen, da die Kreisfinanzen weiterhin neben der Umlage 
an den Landschaftsverband zu großen Teilen von den Aufwendungen in den Berei-
chen „Soziale Sicherung“ und „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ bestimmt wer-
den. Bei einer ungünstigen Entwicklung allein dieser Bereiche wird das Risiko eines 
unausgeglichenen Haushalts deutlich steigen. Dieser Entwicklung sind sehr viele 
weitere Kommunen (nicht nur in NRW) ausgesetzt. Es ist nicht damit zu rechnen, 
dass sich der bislang überproportional starke Rückgang der Ausgaben für soziale 
Leistungen (einschließlich Landschaftsumlage) in den Haushaltsjahren 2016 bis 
2018 zukünftig fortsetzen wird. 
 
Mit dem Rückgang der flüchtlingsbedingten Migration erfolgte kein gleichmäßiger 
Rückgang der  flüchtlingsbedingten Ausgaben. Die Integration von Flüchtlingen und 
die Begleitung in eine wirtschaftliche Eigenständigkeit sind ein mehrjähriger Prozess 
und aufgrund von unterschiedlichen Kostenträgerschaften kann dies bei den kom-
munalen Haushalten je nach Verfahrensstand und Anzahl in bestimmten Haushalts-
jahren zu Mehr- oder Minderausgaben führen. Die entsprechenden Haushaltsansät-
ze unterliegen weiterhin einem besonderen Finanzierungsrisiko. 
 
Auch durch die vom Bund beschlossene Umsetzung der „5-Mrd.-Entlastung“ für die 
kommunale Ebene ist die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen damit noch 
nicht dauerhaft gelöst. Es sind in 2019 bereits Verschiebungen der Finanzströme 
eingetreten, da der Bund eine Bundesauftragsverwaltung für den Bereich der Kos-
ten der Unterkunft vermeiden will. Der Entlastungsanteil für Städte und Gemeinden 
über den Umsatzsteueranteil wurde erhöht, während der Anteil der Kreise aus der 
Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft sinkt. 
 
Weitere finanzielle Risiken ergeben sich für den Kreis Heinsberg als Aufgabenträger 
des ÖPNV im Zusammenhang mit der Beschwerde gegen die Direktvergabe zur 
Sicherstellung der Verkehrsdurchführung im Kreis Heinsberg und den dadurch be-
dingten Notvergabemaßnahmen. Der öffentliche Dienstleistungsauftrag an die 
WestVerkehr GmbH konnte zwar mit Wirkung vom 01.01.2020 erteilt werden, je-
doch bleiben Risiken aufgrund der laufenden Gerichtsverfahren. 
 
Aufgrund des hohen Anteils der Aufwendungen für soziale Leistungen am Haushalt 
des Landschaftsverbandes ist davon auszugehen, dass die Landschaftsumlage 
auch zukünftig einen hohen Anteil am Haushaltsvolumen des Kreises darstellt und 
hierdurch die finanzielle Handlungsfähigkeit des Kreises ebenfalls begrenzt wird. 
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Die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes zum 1.1.2020 ist nach derzeitigen Er-
kenntnissen nicht kostenneutral.  
 
Trotz der seit Jahren anhaltend hohen Steuereinnahmen bestehen im kommunalen 
Finanzausgleich immer noch strukturelle Nachteile für den ländlichen Raum. Trotz 
guter Konjunktur und niedriger Zinsen bleibt die Finanzlage bei vielen Kommunen 
weiterhin angespannt. Es besteht daher unverändert das Risiko eines weiteren Ei-
genkapitalabbaus. 
 
Aus der angespannten Haushaltssituation zahlreicher kreisangehöriger Kommunen 
können sich weitere Risiken für die finanzielle Leistungsfähigkeit des Kreises erge-
ben.  
 
 
Die Liquidität des Kreises Heinsberg kann durch mehrere Effekte unter Druck gera-
ten: 
 

 Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage. 

 Die Deponierückstellungen sind derzeit nur anteilig durch liquide Mittel 

gedeckt. Maßnahmen der Deponienachsorge werden die Liquidität be-

lasten. 

 Die vorhandenen Liquiditätsrücklagen reichen nicht aus, um die Pensi-

onslasten und die Investitionen für die Deponienachsorge langfristig ab-

decken zu können. 

 Das historisch niedrige Zinsniveau wird sich nach Einschätzung der 

Analysten kurz- und mittelfristig nicht ändern. Dadurch sinken die Zinser-

träge des Kreises und für die Liquidität des Kreises ist trotz aller Gegen-

steuerung ein wachsender Aufwand für Strafzinsen zu erwarten. 

Zahlreiche Aufwandspositionen können vom Kreis Heinsberg nicht oder nicht we-
sentlich gesteuert werden, was für die Finanzsituation des Kreises mittel- und lang-
fristig nicht hinnehmbar ist, jedoch sind die Einflussmöglichkeiten beschränkt. In den 
restlichen Aufgabensegmenten sind zwar Bereiche enthalten, die grundsätzlich dis-
ponibel sind, jedoch sind aufgrund von vertraglichen Bindungen und durch Förder-
zusagen Einsparpotenziale nur durch einschneidende Veränderungen zu erreichen. 
Freiwillige Aufwendungen sind im Haushalt des Kreises unterdurchschnittlich enthal-
ten und bieten nur geringe Einsparpotenziale. Auch bei Ausschöpfung aller vertret-
baren Ertrags- und Einsparmöglichkeiten kann das Risiko eines Haushaltssiche-
rungskonzeptes für den Kreis Heinsberg lang- und mittelfristig nicht ausgeschlossen 
werden. 
 
Das hohe Investitionsvolumen im Bereich der Schulinfrastrukur birgt trotz der För-
dermittel aus „Gute Schule 2020“ i.H.v. 7,6 Mio. € und aus dem 2. Kapitel des KIn-
vFöG NRW zur Verbesserung der Schulinfrastruktur iHv. 4,9 Mio. € finanzielle Risi-
ken. Sie liegen derzeit vor allem in den stark steigenden Baupreisen und in den Fol-
gekosten von Immobilien. Dadurch entstehen mittel- bis langfristig zusätzliche 
Haushaltsbelastungen. Auch die Verpflichtungen des Kreises zur Deponienachsor-
ge erhöhen grundsätzlich das Schuldenrisiko. 
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Die Pensionsrückstellungen stellen ein weiteres Risiko für den Kreis Heinsberg dar, 
weil der in der KomHVO (alt: GemHVO) festgelegte Rechnungszinssatz i.H.v. 5 % 
weit über dem zurzeit üblichen Marktzinssatz liegt. Dies hat zur Folge, dass die tat-
sächliche zukünftige Belastung zurzeit unterbewertet ist und die zukünftigen Ver-
pflichtungen nicht vollständig gedeckt sind. 
 
Der Gebührenhaushalt Rettungsdienst schließt nach Überschüssen in den Jahren 
2016 und 2017 im Jahr 2018 erstmalig wieder mit einer Kostenunterdeckung ab. Die 
entstandenen Fehlbeträge des Gebührenhaushaltes Rettungsdienst können nur 
ausgeglichen werden, sofern dort in Zukunft tatsächlich Überschüsse erzielt werden. 
Ein Restrisiko für den Kreishaushalt aus dem Gebührenhaushalt Rettungsdienst 
verbleibt jedoch weiterhin, da insbesondere die Fallzahlentwicklung nicht sicher 
prognostiziert werden kann.  
 
Die vor weniger als zwei Jahrzehnten erfolgten Änderungen der wirtschaftsstruktu-
rellen Rahmenbedingungen im Kreis Heinsberg sind heute noch zu spüren. Trotz 
der Verbesserung der Wirtschafts- und Arbeitsmarktsituation im Kreis Heinsberg 
belastet die vergleichsweise  unterdurchschnittliche Wirtschaftskraft des Kreises 
immer noch die finanzielle Leistungsfähigkeit. Des Weiteren sind auch die politi-
schen und allgemein-wirtschaftlichen Faktoren zu nennen, die ein gewisses Risiko 
für den Kreis Heinsberg darstellen. Die Einflussnahme hierauf durch die handelnden 
Gremien und durch die Verwaltung ist jedoch stark eingegrenzt. 
 
 
Zwar kann die Konjunktur zurzeit noch insgesamt als positiv bzw. stabil bezeichnet 
werden, jedoch bestehen weiterhin erhebliche Risiken insbesondere durch die fragi-
len internationalen Finanzmärkte und die internationalen Krisengebiete. Plötzliche 
Konjunktureinbrüche können nicht verlässlich vorausgesagt werden und jede Erfah-
rung zeigt, dass eine gute wirtschaftliche Entwicklung nicht in alle Ewigkeit fortge-
schrieben wird. 
 
 
Chancen: 
 
Trotz der risikobehafteten Annahmen wird in den kommenden Monaten weiterhin 
mit einer stabilen Wirtschaftslage gerechnet. Die exportorientierte deutsche Wirt-
schaft bleibt trotz internationaler Handelskonflikte vergleichsweise stabil. Auch die 
Wirtschaft der Region hat sich auf hohem Niveau stabilisiert. Insgesamt blicken die 
Unternehmen optimistisch in die Zukunft. Im Kreis Heinsberg geht die Mehrheit der 
Unternehmen von einer positiven Geschäftslage aus. 
 
Der Kreis Heinsberg ist eine Region im Wandel. Aus der ehemaligen Bergbau-, 
Chemie- und Textilregion entwickelte sich ein aufstrebender Wirtschaftsstandort. 
Die gelungene Konversion ehemaliger Zechen-, Militär- und Industrieflächen zu mo-
dernen Gewerbe- und Industrieparks ist ein zentraler Baustein der heutigen Attrakti-
vität des Kreises Heinsberg für die Wirtschaft. Leistungsstarke, expansive Unter-
nehmen sind sichtbare Zeichen des Wandels. Damit wurde bewiesen, dass Struk-
turwandel im Kreis Heinsberg gelingen kann. Der nächste tiefgreifende Struktur-
wandel durch das bevorstehende Ende der Braunkohle im Rheinischen Revier kann 
trotz aller Betroffenheit auch eine weitere große Chance sein, den Kreis Heinsberg 
zukunftsfähig weiterzuentwickeln. Mit Hilfe eines gebündelten Einsatzes der hierfür 
notwendigen finanziellen Unterstützung durch Bund, Land und EU beinhaltet dieser 
Strukturwandel neue Chancen für den Kreis. 
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Für sein zukünftiges Handeln hat der Kreis Heinsberg vor ca. 10 Jahren ein an-
spruchsvolles, wirtschaftsorientiertes Leitbild entwickelt, um auch kommenden Ge-
nerationen eine solide und nachhaltige Entwicklung zu sichern. Am 27.9.2018 hat 
der Kreistag ein neues Leitbild beschlossen, um die weitere Entwicklung des Krei-
ses in den nächsten Jahren neu auszurichten.  
 
Die hohen Investitionen der vergangenen Jahre haben eine überdurchschnittliche 
Infrastruktur geschaffen, die den Kreis Heinsberg überregional konkurrenzfähig 
macht. 
 
Durch Bundes- und Landesprogramme wie beispielsweise das Kommunalinvestiti-
onsförderungsprogramm und „Gute Schule 2020“ kann der Investitionsbedarf des 
Kreises mit Drittmitteln finanziert werden. Durch einen gezielten Einsatz der Mittel 
und bei stringenter Beachtung der Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit, Wirt-
schaftlichkeit und Effizienz kann der Kreishaushalt hierdurch mittelfristig entlastet 
werden. 
 
Die Haushaltjahre 2009 bis 2018 sind besser verlaufen als zum Zeitpunkt der Haus-
haltsplanung erwartet werden konnte. Die im Kreishaushalt veranschlagten Ent-
nahmen aus der Ausgleichsrücklage mussten nicht bzw. nicht in dem geplanten 
Umfang getätigt werden. Verbesserungen der Haushaltsjahre 2010 und 2011 wur-
den mit maßgeblichen Beträgen an die kreisangehörigen Kommunen weitergegeben 
und stützten dort die örtlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung. Insgesamt 
konnten die kommunalen Haushalte in diesen beiden Jahren um rd. 7 Mio. € entlas-
tet werden. Auch die ab dem Jahresabschluss 2012 vollzogene Überleitung der 
Ausgleichsrücklage hat die Möglichkeiten für den (fiktiven) Haushaltsausgleich et-
was verbessert.  Im Jahr 2018 hat der Kreis durch Kreistagsbeschluss vom 
27.09.2018 entschieden, den vom Landschaftsverband Rheinland festgesetzten 
Umlageverzicht i.H.v. 8,2 Mio. € hälftig an die kreisangehörigen Kommunen zu er-
statten. Trotzdem wurde im Kreishaushalt im Haushaltsjahr 2018 noch eine Verbes-
serung von rd. 5,9 Mio. € erzielt. Dadurch hat sich der Spielraum zur Erzielung eines 
(fiktiven) Haushaltsausgleichs in den kommenden Jahren weiter erhöht.  
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XI. Haushaltsüberschreitungen gem. § 83 GO NRW 
 
Gem. § 83 Abs. 2 der GO NRW sind die überplanmäßigen und außerplanmäßigen 
Aufwendungen und Auszahlungen dem Kreistag zur Kenntnis zu bringen. 
 

Produktgruppe Bezeichnung Betrag Erläuterung 

0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 11.300,00 € Mehrbedarf für den Imagefilm 

0109 Finanzmanagement u. Rechnungswesen 28.000,00 € Mehrbedarf für Verwahrentgelte 

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 300,00 € Mehrbedarf für Softwarepflege 

0207 Fahr- und Beförderungserlaubnisse 30.000,00 € Mehrbedarf für Taxigutachten 

0211 Feuerschutz 624.665,05 € 
Mehrbedarf für Bildung einer  
Rückstellung  

0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen 358.347,45 € 
Mehrbedarf im Bereich der schulischen  
Einrichtungen (u.a. zur Bildung einer 
Rückstellung 

0302 Zentrale Leistungen für  Schüler 8.625,86 € 
Mehrbedarf für Schülerunfall- 
versicherung 

0402 Volkshochschule 2.001,00 € Mehrbedarf für Unterhaltungskosten 

0404 Museum 4.400,00 € Mehrbedarf für Wertveränderungen 

0501 
Grundversorgung und Leistungen nach 
 dem SGB XII 

368.557,66 € Mehrbedarf für soziale Leistungen 

0601 Tageseinrichtungen und -pflege 243.000,00 € Mehrbedarf für Transferaufwendungen 

0602 Tageseinrichtungen für Kinder 816.245,50 € 
Mehrbedarf für Bildung einer  
Rückstellung 

0702 
(Amtsärztliche) Gutachten und  
Stellungnahmen 

7.000,00 € Mehrbedarf für Untersuchungskosten 

0704 Gesundheitsschutz 2.100,00 € Mehrbedarf für Infektionsschutz 

1201 Öffentliche Verkehrsflächen 73.225,80 € Mehrbedarf für die Rückstellungsbildung  

1203 ÖPNV 343.528,06 € 
Mehrbedarf für eine Ausgleichs- 
Zahlung und für die Abrechnung 
Vorjahre 

1301 Landschaftsentwicklung 2.044,93 € Mehrbedarf für den Naturschutz 

1302 Eingriff in Natur und Landschaft 5.269,03 € Mehrbedarf für Grundstücksänderung 

1303 Landschaftsorientierte Erholung 5.000,00 € Mehrbedarf für Dienstleistungen 

 
Summe: 

 
2.933.610,34 €  

 
Im Übrigen wird auf die Berichterstattung der Verwaltung in den Kreistagssitzungen 
und den Sitzungen des Finanzausschusses hingewiesen.  
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XII. Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW  
 
Nach § 95 Abs. 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichtes für die Mitglieder 
des Verwaltungsvorstands nach § 70 GO NRW, soweit dieser nicht zu bilden ist, für 
den Landrat und den Kämmerer, sowie für die Kreistagsmitglieder, auch wenn die 
Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben, 
 
1. der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen, 

2.  der ausgeübte Beruf, 

3.  die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 

 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes, 

4.  die Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der 

 Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form, 

5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen. 

 
§ 43 Abs. 2 Nrn. 5 und 6 gelten entsprechend. 

 
 
Stephan Pusch Landrat 

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: 
 
Verwaltungsbeirat Rheinische Energie Aktiengesellschaft 
(rhenag) 
Beirat der Niederrheinischen Versorgung und Verkehr AG (NVV) 
 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonsti-
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts: 
 
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des 
Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz 
Verwaltungsrat der Kreissparkasse Heinsberg (Vorsitzender) 
Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH 
(stv. Vorsitzender) 
Aufsichtsrat der Kreiswerke Heinsberg GmbH (Vorsitzender) 
Aufsichtsrat der WestVerkehr GmbH (West) 
Aufsichtsrat der Kreiswasserwerk GmbH 
Gesellschafterversammlung der Kreiswasserwerk GmbH 
Aufsichtsrat der Aachener Verkehrsverbund GmbH (AVV GmbH) 
(stv. Vorsitzender) 
Gesellschafterversammlung der EWV Energie- und Wasserver-
sorgungsgesellschaft mbH 
Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft für den Kreis Heinsberg mbH 
Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis 
Heinsberg mbH 
Gesellschafterversammlung der Betreibergesellschaft für das 
ehemalige Verwaltungsgebäude der Zeche Carolus-Magnus in 
Übach-Palenberg 
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Verbandsvorsteher des Schwalmverbandes 
Verbandsversammlung des Schwalmverbandes 
Regionalrat (beratendes Mitglied) 
Wirtschaftsbeirat 
Gesellschafterversammlung der IRR - Innovationsregion Rheini-
sches Revier GmbH 
Aufsichtsrat der IRR – Innovationsregion Rheinisches Revier 
GmbH 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Aachen  
Aufsichtsrat der Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) 
gemeinnützige GmbH) 
Gesellschafterversammlung der Kreiswasserwerk GmbH 
Aufsichtsrat der NEW kommunalholding GmbH 
Aufsichtsrat der NEW AG 
Regionalbeirat der NEW AG 
Mitgliederversammlung der Metropolregion Rheinland e.V. 
Aufsichtsrat zur Niederrhein-Tourismus GmbH 
Gesellschafterversammlung zur Niederrhein-Tourismus GmbH 
Beirat für Generationsfragen 
 
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: ./. 
 
Mitgliederversammlung des Heinsberger Tourist Service e.V.  
Mitgliederversammlung Trägerverein Museum Heinsberg 
 

Michael Schmitz Kämmerer 

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonsti-
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts: 
 
Gesellschafterversammlung der NEW Kommunalholding GmbH 
Gesellschafterversammlung der WestVerkehr GmbH (west) 
Aufsichtsrat der Kreiswasserwerk GmbH (stv. Mitglied) 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Aachener Ver-
kehrsverbund (AVV) 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Nahverkehr SPNV 
& Infrastruktur Rheinland (NRV) 
Aufsichtsrat der Nahverkehr Rheinland GmbH (NVR GmbH) 
Gesellschafterversammlung der GREEN Gesellschaft für regio-
nale und erneuerbare Energie mbH 
Prüfungsausschuss der GREEN Gesellschaft für regionale und 
erneuerbare Energie mbH 

 
 
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: ./. 
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Franz-Josef Beckers Dipl.-Finanzwirt, Land NRW 

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonsti-
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts: 
 
Aufsichtsrat der Kreiswasserwerk GmbH 
Ortsvorsteher der Ortschaft Orsbeck-Luchtenberg 
 
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: 
 
Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes Wassenberg 
Vorstandsmitglied des Fördervereins der Kath. Grundschule 
Orsbeck 
Geschäftsführer der St. Martini Schützenbruderschaft Orsbeck-
Luchtenberg e.V. 
Vorsitzender des Ortsrings Orsbeck-Luchtenberg 
 

Karin Bonitz 
 

Hausfrau 

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonsti-
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts: 
 
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des 
Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz   
Aufsichtsrat der Kreiswasserwerk GmbH   
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Aachen 
Verbandsversammlung Naturpark Schwalm-Nette   
 
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: 
 
Vorsitzende der AWO Wegberg 
Mitglied im Elternbeirat der Lebenshilfe Heinsberg e. V. 
stv. Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Wegberg 
Beisitzerin im Vorstand des SPD-Unterbezirks Kreis Heinsberg 

 

Wilhelm Josef Caron Pensionär Land NRW 

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
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Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonsti-
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts: 
 
Verbandsversammlung Naturpark Schwalm-Nette 
Verwaltungsrat der Kreissparkasse Heinsberg 
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des 
Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz 
Aufsichtsrat der Kreiswasserwerk GmbH 
 
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: 
./. 
 

Erwin Dahlmanns Dipl.-MBI, Mitarbeiter EBV GmbH 

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonsti-
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts: 
 
Mitgliederversammlung Trägerverein Museum Heinsberg 
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des  
Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz   
Gesellschafterversammlung der Betreibergesellschaft für das  
ehemalige Verwaltungsgebäude der Zeche Carolus-Magnus in 
Übach-Palenberg     
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Aachen   
Verwaltungsrat der Kreissparkasse Heinsberg  
Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft für den Kreis Heinsberg mbH  
Aufsichtsrat der Niederrhein Tourismus GmbH 
 
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: 
 
Ehrenamtlicher Richter (Verwaltungsgericht Aachen) 
Kreisvorsitzender und Mitglied des Landesvorstandes der kom-
munalpolitischen Vereinigung der CDU e. V. (KPV) 
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsför-
derungsgesellschaft im Kreis Heinsberg mbH  
 

Ralf Derichs Dipl.-Finanzwirt 

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
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Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonsti-
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts: 
 
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des 
Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz   
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Aachener Ver-
kehrsverbund (AVV)     
Gesellschafterversammlung der IRR - Innovationsregion Rheini-
sches Revier GmbH   
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Aachen  
Aufsichtsrat der WestVerkehr GmbH (west)   
Aufsichtsrat der Aachener Verkehrsverbund GmbH   
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Nahverkehr SPNV 
& Infrastruktur Rheinland (NVR) 
Aufsichtsrat der Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) 
gemeinnützige GmbH   
Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH  
Verwaltungsrat der Kreissparkasse Heinsberg   
 
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: 
 
stv. Vorsitzender SPD-Kreisverband Heinsberg 
Vorstand SPD-Ortsverein Erkelenz 
Vorstand SPD-Region Mittelrhein 
Geschäftsführer Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommu-
nalpolitik, Kreisverband Heinsberg e. V. 
Geschäftsführer des SC 09 Erkelenz 
Mitglied im Beirat der Deutsch-Thailändische-Gesellschaft 
Mitglied im Vorstand der Bürgergemeinschaft Flachsfeld 
 

Herbert Eßer Dipl.-Bankbetriebswirt 

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonsti-
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts: 
 
Wirtschaftsbeirat 
Aufsichtsrat der Kreiswerke Heinsberg GmbH 
Aufsichtsrat der Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) 
gemeinnützige GmbH 
Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH  
Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis 
Heinsberg mbH 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Aachen 
 
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
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Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  
 
Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes Heinsberg 
Kirchenvorstandsmitglied der Kath. Kirchengemeinde St. Andre-
as Heinsberg-Eschweiler 
Mitglied der Verbandsversammlung des Kath. Kirchengemeinde-
verbandes Heinsberg-Oberbruch 

 

Guido Gassen Anwendungsberater 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonsti-
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts:   
 
Aufsichtsrat der Kreiswasserwerk GmbH  
 
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: ./. 
 

Egon Alexander  
Grünter 

Math.-techn. Assistent 

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonsti-
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts:   
 
Gesellschafterversammlung der vogelsang ip gGmbH 
Aufsichtsrat der vogelsang ip gGmbH 
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des 
Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz 
 
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: ./. 
 

Helmut Gudat Arbeiter 

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtl. oder privatrechtl. Form 
der Gemeinden, Gemeinde-verbände sowie der sonstigen 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts: ./. 
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Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 

 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: ./. 
 

Ulrich Horst Medienkaufmann 

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengeset-
zes: ./. 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-

benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 

Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonsti-

gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-

chen Rechts: 

 

Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des 

Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz 
Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Aachener Ver-
kehrsverbund (AVV) 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Aachen 
Aufsichtsrat der Kreiswerke Heinsberg GmbH 
Aufsichtsrat der WestVerkehr GmbH 

 
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 

 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: ./. 

 

Franz-Michael Jansen Diplom-Kaufmann 

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 

 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonsti-
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts:  

 

Aufsichtsrat der Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) 

gemeinnützige GmbH 

Regionalrat 

Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Aachen 

Wirtschaftsbeirat 

Aufsichtsrat der Kreiswerke Heinsberg GmbH 

Aufsichtsrat der WestVerkehr GmbH 

Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesell-

schaft für den Kreis Heinsberg mbH 

Gesellschafterversammlung der IRR – Innovationsregion Rheini-

sches Revier GmbH 

Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des 

Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz 

Verbandsversammlung des Zweckverbandes Aachener Ver-

kehrsverbund (AVV) 

Landschaftsversammlung 
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Mitglied des Arbeitskreises der Regionalräte Köln/Düsseldorf des 

IRR 

 
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 
Präsident des Geilenkirchener Karnevalsvereins 
Ehrenvorsitzender des FSV 09 Geilenkirchen-Hünshoven 

 

Thomas Jansen 
 

Polizeibeamter 

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 

 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonsti-
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts: 

 
Aufsichtsrat der Kreiswerke Heinsberg GmbH  
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des 
Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Aachen 

 
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 

 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: 

 

Vorsitzender des TV 1924 Rath-Anhoven e. V 

 

Dr. Hanno Kehren Arzt für Laboratoriumsmedizin 

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 

 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonsti-
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts: 

 
Aufsichtsrat der Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) 
gemeinnützige GmbH 
Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis 
Heinsberg mbH 
Gesellschafterversammlung der IRR  - Innovationsregion Rheini-
sches Revier GmbH 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Aachen 
Landschaftsversammlung  
Aufsichtsrat der Kreiswasserwerk GmbH  
Verwaltungsrat der Kreissparkasse Heinsberg   
Regionalrat 
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Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: 
 
Mitglied des Konsortiums der Limbach-Gruppe-SE, Bonn 
 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  
 
stv. Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Heinsberg 
Landesvorsitzender des Gesundheitspolitischen Arbeitskreises 
(GPA) der CDU NRW 
Kreisvorsitzender des GPA Kreis Heinsberg 
Vorstand der Stichting euPrevent 

 

Heinz-Gerd Kleinjans 
 

Rechtsanwalt 

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonsti-
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts: 
 
Gesellschafterversammlung der Betreibergesellschaft für das 
ehemalige Verwaltungsgebäude der Zecke Carolus-Magnus in 
Übach-Palenberg 
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des 
Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz 
 
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: ./. 
 

Gerhard Krekels Kfz.-Meister 

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonsti-
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts: 
 
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des 
Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz 
Aufsichtsrat der Kreiswerke Heinsberg GmbH 
Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH 
 
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  
 
stv. Vorsitzender des Fördervereins MiSS, Selfkant 
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Waltraud Kurth 
 

Hausfrau 

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonsti-
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts: 
 
Verbandsversammlung Naturpark Schwalm-Nette  
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des 
Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz   
Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis 
Heinsberg mbH   
Aufsichtsrat der Niederrhein Tourismus GmbH  
 
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
 
 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  
 
Geschäftsführerin des Heimatvereins Wassenberg 
Revisorin des Kapellenvereins Birgelen 

 

Leonard Lausberg (seit 
dem 31.01.2018) 

./.  
 

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des 
Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz 
Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis 
Heinsberg mbH 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Aachen 
 
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: ./. 
 

Stefan Lenzen MdL Diplom-Kaufmann (FH), Personalreferent 

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonsti-
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts:  
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Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des 
Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz 
Wirtschaftsbeirat 
Verwaltungsrat der Kreissparkasse Heinsberg 
 
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  
 
Schatzmeister des FDP-Bezirksverbands Aachen 
Stellvertretender Vorsitzender des FDP-Kreisverbands Heins-
berg und des FDP-Stadtverbands Heinsberg 
 

Dr. Christiane Le-
onards-Schippers 

Dipl.-Biologin, Angestellte im Notariat 

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonsti-
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts: 
 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Aachen 
Landschaftsversammlung 
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des 
Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz 
Aufsichtsrat der Kreiswasserwerk GmbH 
Jagdvorsteherin der Jagdgenossenschaft Doveren 
Verwaltungsrat der Kreissparkasse Heinsberg 
Aufsichtsrat der Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) 
gemeinnützige GmbH 
 
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: 
 
Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Doveren 
 

Ilse Lüngen Sozialwissenschaftlerin/ Rentnerin  

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonsti-
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts:  
 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Aachen 
Wirtschaftsbeirat 
Landschaftsversammlung 
Beirat des Jobcenters 
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Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: ./. 
 

Franz Maibaum 
 

Maurermeister 

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtl. oder privatrechtl. Form 
der Gemeinden, Gemeinde-verbände sowie der sonstigen 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts:  
 
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des 
Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz 
 
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: ./. 
 

Dietmar Moll Kaufmann im Einzelhandel 

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtl. oder privatrechtl. Form 
der Gemeinden, Gemeinde-verbände sowie der sonstigen 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts:  
 
Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft für den Kreis Heinsberg mbH 
Aufsichtsrat der Kreiswasserwerk GmbH 
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des 
Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz 
 
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  
 
Vorstandsmitglied SPD Hückelhoven 
 

Thomas Nelsbach 
 

Maschinenbautechniker 

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonsti-
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gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts: 
 
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des 
Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz 

 
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: 
 

1. stv. Vorsitzender Freie Wähler Kreis Heinsberg 
Vorsitzender der Wählergemeinschaft Freie Wähler Wegberg 

 

Silke Otten 
 

Pferdewirtin 

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonsti-
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts:  
 
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des 
Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz  
Beirat des Jobcenters 
 
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: ./. 
 

Wilhelm Paffen Sonderschulkonrektor i.R. 

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonsti-
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts: 
 
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des 
Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz 
Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Aachener Ver-
kehrsverbund (AVV) 
Aufsichtsrat der Aachener Verkehrsverbund GmbH (AVV) 
Regionaler Beirat für den Kreis Heinsberg des Zweckverbandes 
Aachener Verkehrsverbund (AVV) 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Nahverkehr SPNV 
& Infrastruktur Rheinland (NVR) 
Aufsichtsrat der Nahverkehr Rheinland GmbH (NVR GmbH) 
Aufsichtsrat der Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) 
gemeinnützige GmbH 
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Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: ./. 
 
 
 

Martin Philipp 
 

Diplom Ingenieur TH 

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonsti-
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts:  
 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Aachen 
 
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: ./. 
 

Markus Pillich Student 

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonsti-
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts:  
 
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des 
Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz 
Verbandsversammlung Naturpark Schwalm-Nette 
 
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  
 
Vorstand der St. Rochus Schützenbruderschaft Dalheim-Rödgen 
Vorstand des Spielmannszuges Büch 
 

Hans-Jürgen Plein       
(† 01.01.2018) 

Pflegedienstleiter 

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonsti-
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gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts:  
 
Aufsichtsrat der Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) 
gemeinnützige GmbH 
Verwaltungsrat der Kreissparkasse Heinsberg 
Wirtschaftsbeirat 
 
Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unter-
nehmen: ./. 
 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: 
 
Kassierer des Obst- und Gartenbauvereins Immendorf 
 

Andrea Reh Rektorin 

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonsti-
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts:  
 
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des 
Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz 
Veranstaltergemeinschaft für Lokalfunk im Kreis Heinsberg e.V.  
Aufsichtsrat der Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) 
gemeinnützige GmbH 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Aachen 
Verwaltungsrat der Kreissparkasse Heinsberg  
 
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  
 
Stv. Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Gangelt 
 

Norbert Reyans Pastoralreferent 

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonsti-
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts: 
 
Aufsichtsrat der Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) 
gemeinnützige GmbH 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Aachen 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Aachener Ver-
kehrsbund (AVV) 
Beirat des Jobcenters 
Regionaler Beirat für den Kreis Heinsberg des Zweckverbandes 
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Aachner Verkehrsbund (AVV) 
Aufsichtsrat der Aachener Verkehrsbund GmbH (AVV) 
Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH 
(Vorsitzender) 
Aufsichtsrat der Kreiswerke Heinsberg GmbH (stv. Vorsitzender) 
Aufsichtsrat der WestEnergie und Verkehr GmbH (west) 
Aufsichtsrat der NEW Kommunalholding GmbH 
Aufsichtsrat der WestVerkehr GmbH  
 
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  
 
Vorstandsmitglied des Jugendbildungs- und Freizeitstätte "Alte 
Schule" e.V. Höngen 
Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes des CDU-
Kreisvorstandes  
Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Höngen 
 

Karl-Heinz Röhrich Pflegehelfer 

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonsti-
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts: 
 
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des 
Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz 
Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH 
Aufsichtsrat der Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) 
gemeinnützige GmbH 
Gesellschafterversammlung der Betreibergesellschaft für das 
ehemalige Verwaltungsgebäude der Zeche Carolus-Magnus in 
Übach-Palenberg 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Aachen 
Beirat des Jobcenters 
Aufsichtsrat der Kreiswerke Heinsberg GmbH  
Aufsichtsrat der Kreiswasserwerk GmbH 
 
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  
 
Vorsitzender des AWO-Ortsvereins Scherpenseel 
 

Renate Rütten Diplom-Rechtspflegerin 

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonsti-
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts: 
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Aufsichtsrat der Kreiswasserwerk GmbH    
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des 
Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz    
 
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: ./. 
 

Wilhelm Rütten Industriekaufmann 

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonsti-
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts: 
 
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des 
Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz   
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Aachener Ver-
kehrsverbund (AVV)   
Verbandsversammlung Naturpark Schwalm-Nette   
Verwaltungsrat der Kreissparkasse Heinsberg  
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Nahverkehr SPNV 
& Infrastruktur Rheinland (NVR)  
Aufsichtsrat der Nahverkehr Rheinland GmbH (NVR GmbH)   
 
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: ./. 
 

Harald Schlößer Dipl.-Kaufmann (FH)/Sparkassenbetriebswirt 

  
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonsti-
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts: 
 
Aufsichtsrat der Kreiswasserwerk GmbH 
Aufsichtsrat der Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) 
gemeinnützige GmbH 
Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH       
Regionalbeirat der NEW AG 
                         
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: ./. 
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Volker Schlüter Bauingenieur 

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonsti-
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts: 
 
Regionalrat    
Gesellschafterversammlung der Betreibergesellschaft für das 
ehemalige Verwaltungsgebäude der Zeche Carolus-Magnus in 
Übach-Palenberg   
Gesellschafterversammlung der IRR - Innovationsregion Rheini-
sches Revier GmbH    
 
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: ./. 

Dr. Ferdinand Schmitz Tierarzt/Stadtoberveterinärrat 

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonsti-
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts:  
 
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des 
Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz 
Verbandsversammlung Naturpark Schwalm-Nette 
Mitgliederversammlung des Heinsberger Tourist-Service e. V. 
Aufsichtsrat der Kreiswasserwerk GmbH 
Aufsichtsrat der Kreiswerke Heinsberg GmbH 
Aufsichtsrat der Niederrhein Tourismus GmbH 
 
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  
 
Vorsitzender des Förder- und Museumsvereins Schrofmühle 
Rickelrath e. V., Wegberg 
Geschäftsführer Förderverein Schiefersmühle e.V.  
Vorsitzender CDU-Stadtverband Wegberg 
 

Josef Schmitz Diplom-Agraringenieur  

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtl. oder privatrechtl. Form 
der Gemeinden, Gemeinde-verbände sowie der sonstigen 
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Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts: 
 
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des 
Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz    
Gesellschafterversammlung der EWV Energie- und Wasserver-
sorgungsgesellschaft mbH   
Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft für den Kreis Heinsberg mbH   
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Aachen  
Wirtschaftsbeirat   
Verwaltungsrat der Kreissparkasse Heinsberg    
 
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  
 
Vorsitzender CDU-Gemeindeverband Waldfeucht 
Vorsitzender CDU-Agrarausschuss Kreis Heinsberg 
stv. Vorsitzender Landesagrarausschuss NRW 
Vorstandsmitglied Kreisbauernschaft Heinsberg e. V. 
Geschäftsführer Verein landwirtschaftlicher Fachschulabsolven-
ten 
 

Walter Leo Schreine-
macher 

Architekt, Projektmanager und Sachverständiger für Ge-
bäudeunterhaltung 

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtl. oder privatrechtl. Form 
der Gemeinden, Gemeinde-verbände sowie der sonstigen 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts: 
 
Verwaltungsrat der Kreissparkasse Heinsberg 
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des 
Kreises Heinsberg mit der Stadt Erkelenz 
Mitglied im Rat der Stadt Heinsberg 
 
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen:  
./. 
 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  
 
Vorsitzender der FW-Fraktion Kreis Heinsberg 
Stellvertretender Vorsitzender der Landesvereinigung der Freien 
Wähler NRW 
 

Jutta Schwinkendorf Verwaltungsangestellte 

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtl. oder privatrechtl. Form 
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der Gemeinden, Gemeinde-verbände sowie der sonstigen 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts: 
 
Aufsichtsrat der Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) 
gemeinnützige GmbH   
Beirat des Jobcenters   
Verbandsversammlung Naturpark Schwalm-Nette   
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des 
Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz  
Kuratoriumsmitglied der Stiftung HPZ Pskow 
Kuratoriumsmitglied der Elli-Zimmer-Stiftung 
 
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: ./. 
 

Ullrich Sonntag Geschäftsführer 

  
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtl. oder privatrechtl. Form 
der Gemeinden, Gemeinde-verbände sowie der sonstigen 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts: 
 
Landschaftsversammlung 
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des 
Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Aachen 
 
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: ./. 

Jürgen Spenrath Betriebswirt 

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonsti-
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts:  
 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Aachen 

Regionalrat  
Mitglied des Regionalrates Köln 
Mitglied des Braunkohleausschusses des Rheinisches Reviers 
 
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
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Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  
 
Stellvertretender Sprecher des AfD Landesverbands Nordrhein-
Westfalen 
Stellvertretender Sprecher des AfD Bezirksverbandes Köln 
Sprecher des AfD Kreisverbandes Heinsberg 
  

Norbert Spinrath (seit 
dem 12.01.2018) 

./.  

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonsti-
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts: ./. 
 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Aachen 
Aufsichtsrat der Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) 
gemeinnützige GmbH 
Wirtschaftsbeirat 
 
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: ./. 
 

Maria Sprenger Journalistin 

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonsti-
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts:  
 
Gesellschafterversammlung der Betreibergesellschaft für das 
ehemalige Verwaltungsgebäude der Zeche Carolus-Magnus in 
Übach-Palenberg 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Aachen 
Aufsichtsrat der Kreiswasserwerk GmbH 
Aufsichtsrat der Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) 
gemeinnützige GmbH 
Beirat des Jobcenters 
Wirtschaftsbeirat 
 
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  
Vorsitzende Frauenschätze e. V. 
stv. Vorsitzende HS - ein Kreis hilft e. V. 

 
 
 

https://sitzungsdienst.kreis-heinsberg.de/kp0040.asp?__kgrnr=49
https://sitzungsdienst.kreis-heinsberg.de/kp0040.asp?__kgrnr=49
https://sitzungsdienst.kreis-heinsberg.de/kp0040.asp?__kgrnr=49
https://sitzungsdienst.kreis-heinsberg.de/kp0040.asp?__kgrnr=68
https://sitzungsdienst.kreis-heinsberg.de/kp0040.asp?__kgrnr=33
https://sitzungsdienst.kreis-heinsberg.de/kp0040.asp?__kgrnr=66
https://sitzungsdienst.kreis-heinsberg.de/kp0040.asp?__kgrnr=66
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Anna Stelten 
 

Diplom-Rechtspflegerin  

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonsti-
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts:  
 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Aachen  
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des 
Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz    
Aufsichtsrat der Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) 
gemeinnützige GmbH     
Verbandsversammlung Naturpark Schwalm-Nette   
Wirtschaftsbeirat    
 
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: ./. 
 

Friedhelm Thelen Rentner 

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonsti-
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts: 
 
Veranstaltergemeinschaft für Lokalfunk im Kreis Heinsberg e. V 
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des 
Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz 
Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH  
Gesellschafterversammlung der Betreibergesellschaft für das 
ehemalige Verwaltungsgebäude der Zeche Carolus-Magnus in 
Übach-Palenberg 
Aufsichtsrat der Kreiswerke Heinsberg GmbH 
 
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: 
 
Vorsitzender des Fördervereins der Janusz-Korczak-Schule des 
Kreises Heinsberg in Geilenkirchen 
 

Josef Thelen Beamter  

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
 



 
Jahresabschluss des Kreises Heinsberg zum 31.12.2018 

 
 

168 

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonsti-
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts:  
 
Beirat des Jobcenters 
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des 
Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz 
Verwaltungsrat der Kreissparkasse Heinsberg 
Gesellschafterversammlung der Betreibergesellschaft für das 
ehemalige Verwaltungsgebäude der Zeche Carolus-Magnus in 
Übach-Palenberg 
 
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  ./. 
 

Dr. Hans-Josef Thesling Beamter 

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonsti-
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts: 
 
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  ./. 
 
 
 

Heinz-Theo Tholen Rechtsanwalt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonsti-
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts: 
 
Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis 
Heinsberg mbH 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Aachner Ver-
kehrsbund (AVV) 
Aufsichtsrat der Kreiswerke Heinsberg GmbH  
Aufsichtsrat der Aachner Verkehrsverbund GmbH 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Nahverkehr SPNV 
& Infrastruktur Rheinland (NVR) 
Verwaltungsrat der Kreissparkasse Heinsberg 
Landschaftsversammlung 
Aufsichtsrat der Niederrhein Tourismus GmbH 
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Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
 
Mitgesellschafter der GbR der Rechtsanwaltskanzlei Tholen & 
Maurer 
Mitgesellschafter und Geschäftsführer der Ferien- und Thermen-
dorf Fränkische Schweiz GmbH, Obernsees 
 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: 
 
Vorsitzender des Fördervereins des Musikcorps Waldfeucht-
Braunsrath 

Sofia Tillmanns persönliche Referentin, Fraktionsgeschäftsführerin 

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonsti-
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts: 
 
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des 
Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz 
Verwaltungsrat der Kreissparkasse Heinsberg 
Aufsichtsrat der Kreiswerke Heinsberg GmbH 
Beirat der Justizvollzugsanstalt Heinsberg 
Verbandsversammlung Naturpark Schwalm- Nette 
Mitgliederversammlung der Metropolregion Rheinland e. V. 
 
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: ./. 
 
 

Jörg van den Dolder Lehrer 

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonsti-
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts:  
 
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des 
Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz 
Aufsichtsrat der Kreiswasserwerk GmbH 
Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Aachener Ver-
kehrsbund (AVV) 
Gesellschafterversammlung der Betreibergesellschaft für das 
ehemalige Verwaltungsgebäude der Zeche Carolus-Magnus in 
Übach-Palenberg 
Verwaltungsrat der Kreissparkasse Heinsberg 
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Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  
 
Sprecher des Ortsverbandes Bündnis90/Die Grünen, Waldfeucht 
 

Heinz Theo Vergossen Bankvorstandsmitglied 

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonsti-
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts: 
 
Aufsichtsrat der Kreiswerke Heinsberg GmbH 
Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis 
Heinsberg mbH 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Aachen 
Verwaltungsrat der Kreissparkasse Heinsberg 
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des 
Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz 
 
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: 
 
Stv. Präsident der Vereinigten Schützenbruderschaften Heins-
berg e.V. 
Schatzmeister des Heinsberger Karnevalsverein 1913 e. V. 
 

Dr. Klaus Wagner Vorsitzender Richter am Finanzgericht 

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonsti-
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts:  
 
Beirat des Jobcenters   
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des 
Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz    
 
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: 
 
Vorsitzender AIDA Deutschland e. V. 
stv. Landesvorsitzender Bund deutscher Finanzrichter NW 
Vorsitzender FDP-Kreisverband Heinsberg 
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Manfred Walther Rentner 

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonsti-
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts:  
 
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des 
Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz 
 
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: ./. 
 

Ullrich Wiehagen Rentner 

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonsti-
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts: ./. 
 
Verbandsversammlungs des Sparkassenzweckverbandes des 
Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz 
Beirat des Jobcenters 
 
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  
 
Die Linke - KV Heinsberg: Schatzmeister 
Bundesschiedskommission 
BAG Grundeinkommen Die Linke 
 

Achim Wilms (seit dem 
15.01.2018) 

Angestellter  

 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengeset-
zes: ./. 
 
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-
benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonsti-
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts: ./. 
 
Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH 
Verbandsversammlung Naturpark Schwalm-Nette 
Aufsichtsrat der Kreiswasserwerk GmbH 
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Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Un-
ternehmen: ./. 
 
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: ./. 
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XIII. Abkürzungsverzeichnis 
 

Abs.   Absatz 

AG   Aktiengesellschaft 

AGIT   Aachener Gesellschaft für Technologietransfer 

ARAP   Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 

ARGE     Arbeitsgemeinschaft 

AO      Abgabenordnung 

ATZ   Altersteilzeit 

AVV     Aachener Verkehrsverbund 

AWO   Arbeiterwohlfahrt 

Az.      Aktenzeichen 

BeamtVG   Beamtenversorgungsgesetz 

BGB   Bürgerliches Gesetzbuch 

BK   Berufskolleg 

BKGG   Bundeskindergeldgesetz 

CVUA   Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt 

DIW   Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 

DV   Datenverarbeitung 

e. V.     eingetragener Verein 

EK   Ersatzkreisstraße 

ELAG     Einheitslastenabrechnungsgesetz 

EÖB   Eröffnungsbilanz 

EWB   Einzelwertberichtigung 

FAGs   Finanzausgleichsgesetze 

GbR   Gesellschaft bürgerlichen Rechts 

gE   gemeinsame Einrichtung 

GemHVO NRW   Gemeindehaushaltsverordnung NRW 

GFG   Gemeindefinanzierungsgesetz 

GmbH   Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
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GO NRW   Gemeindeordnung NRW 

GOB   Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung 

GPA   Gemeindeprüfungsanstalt NRW 

GRW   Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ 

HGB   Handelsgesetzbuch 

i. H. v.    in Höhe von 

IHK   Industrie- und Handelskammer 

IT      Informationstechnik 

IT.NRW   Information und Technik Nordrhein-Westfalen 

IVR   Integriertes Verwaltungsrechnungswesen 

IWF     Internationaler Währungsfonds 

IZBB   Investitionsprogramm „Zukunft Bildung und Betreuung” 

K   Kreisstraße 

KAG NRW   Kommunalabgabengesetz NRW 

KG   Kommanditgesellschaft 

KGSt   Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement 

KFA   Kommunaler Finanzierungsanteil 

KPV     Kommunalpolitische Vereinigung 

KrO NRW    Kreisordnung NRW 

KWH   Kreiswerke Heinsberg 

L   Landesstraße 

lfd.   laufende 

LG   Landschaftsgesetz 

LKT NRW   Landkreistag NRW 

LOB   leistungsorientierte Bezahlung 

LVR   Landschaftsverband Rheinland 

MIK   Ministerium für Inneres und Kommunales 

NHK   Normalherstellungskosten 

NKF   Neues Kommunales Finanzmanagement 

NKFWG    Neues Kommunales Finanzmanagement Weiterentwicklungsgesetz 
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NRW      Nordrhein-Westfalen 

NVV     Niederrheinischen Versorgung und Verkehr 

OD   Ortsdurchfahrt 

ÖPNV   Öffentlicher Personennahverkehr 

OU   Ortsumgehung 

PWB   Pauschalwertberichtigung 

RAP   Rechnungsabgrenzungsposten 

SGB   Sozialgesetzbuch 

SoPo   Sonderposten 

T€   Tausend Euro 

TOFA   Thermische Oberflächenabdichtung 

UVG   Unterhaltsvorschussgesetz 

vgl.   vergleiche 

VwVfG   Verwaltungsverfahrensgesetz 

WestLB    Westdeutsche Landesbank 

 


